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I. Amtlicher Teil

Verordnung über die Zulassung, Ausbildung und Prüfung in den Bildungsgängen 
(Fachschulen) für Nautik und für Schiffsbetriebstechnik im Land Mecklenburg-

Vorpommern (Seeschifffahrtausbildungsverordnung – SeeschAPVO M-V)

Vom 24. November 2004

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 223 - 3 - 61

Aufgrund der §§ 9, 30, 33 und 69 Nr. 4 und 6 des Schulgesetzes vom 15. Mai 1996 (GVOBl. M-V S. 205)1, zuletzt geändert durch Arti-
kel 7 des Gesetzes vom 4. März 2004 (GVOBl. M-V S. 74) verordnet das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur:

Inhaltsübersicht

§ 1
Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für 

1. die der Hochschule Wismar - Fachhochschule für Technik,
Wirtschaft und Gestaltung - angegliederten Bildungsgänge
der Fachrichtungen

a) Nautik mit den Schwerpunkten

– Seeschifffahrt,
– Hochseefischerei,

b) Schiffsbetriebstechnik sowie

2. die Bildungsgänge an der Beruflichen Schule des Landkreises
Rügen zum

a) Kapitän auf Fischereifahrzeugen bis zu einem Raumge-
halt von 75 BRT/BRZ 150 in der Küstenfischerei (BKü)
und

b) Schiffsmaschinisten für den technischen Dienst auf Schif-
fen mit einer Antriebsleistung bis zu 750 kW.

§ 2
Aufgaben und Ziele

(1) Die Ausbildung in den Bildungsgängen und Lehrgängen nach
§ 1 dient der Vorbereitung auf den Erwerb von Befähigungszeug-
nissen nach der Schiffsoffizier-Ausbildungsverordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 1992 (BGBl. I
S. 22, 227), zuletzt geändert durch Artikel 62 des Gesetzes vom
21. August 2002 (BGBl. I S. 3322), für

1. den nautischen Dienst auf Kauffahrteischiffen mit Ausnahme
der Fischereifahrzeuge,

2. den nautischen Dienst auf Fischereifahrzeugen,

3. den technischen Dienst auf Kauffahrteischiffen.

(2) Die Ausbildung soll den Teilnehmer befähigen, in Verbin-
dung mit den allgemeinen Voraussetzungen gemäß § 7 der Schiffs-
offizier-Ausbildungsverordnung

1. im nautischen Dienst auf Kauffahrteischiffen mit Ausnahme
der Fischereifahrzeuge die Tätigkeit eines Nautischen Wach-
offiziers, Ersten Offiziers und Kapitäns mit den in § 3 der
Schiffsoffizier-Ausbildungsverordnung jeweils gegebenen
Befugnissen,

_______
1 Mittl.bl. KM M-V S. 158



2. im nautischen Dienst auf Fischereifahrzeugen die Tätigkeit
eines Kapitäns und Schiffsoffiziers mit den in den §§ 4 und
26a der Schiffsoffizier-Ausbildungsverordnung jeweils gege-
benen Befugnissen und

3. im technischen Dienst auf Kauffahrteischiffen die Tätigkeit
eines Schiffsmaschinisten, Technischen Wachoffiziers, Zwei-
ten technischen Offiziers und Leiters der Maschinenanlage,
mit den in § 5 der Schiffsoffizier-Ausbildungsverordnung
jeweils gegebenen Befugnissen auszuüben.

§ 3
Bildungsgänge und Dauer 

der Ausbildung

Es können folgende Bildungsgänge und Lehrgänge eingerichtet
werden:

Bildungsgang Dauer

1. Nautischer Wachoffizier, Erster Offizier, 
Kapitän auf Kauffahrteischiffen aller Größen 
in allen Fahrtgebieten mit Ausnahme 
der Fischereifahrzeuge
(Staatlich geprüfter Techniker)

a) Regelbildungsgang 4 Halbjahre

b) Verkürzter Bildungsgang für Inhaber
eines der Befähigungszeugnisse nach 
Nummer 6 2 Halbjahre

c) Verkürzter Bildungsgang für Inhaber 
eines der Befähigungszeugnisse A 4, 
AKW, AK,  A1 (DDR) oder A2 (DDR) 2 Halbjahre

2. Offizier, Kapitän 
auf Kauffahrteischiffen mit einer Bruttoraum-
zahl bis zu 500 in der nationalen Fahrt
mit Ausnahme der Fischereifahrzeuge 1 Halbjahr

3. Zweiter nautischer Schiffsoffizier (BGW),
Erster nautischer Schiffsoffizier (BG),
Kapitän auf Fischereifahrzeugen aller Größen
in der Großen Hochseefischerei (BG)
(Staatlich geprüfter Techniker) 4 Halbjahre

4. Nautischer Schiffsoffizier (BKW),
Kapitän auf Fischereifahrzeugen in der
Kleinen Hochseefischerei (BK)

a) Regelbildungsgang 2 Halbjahre

b) Verkürzter Bildungsgang für Inhaber 
des Befähigungszeugnisses BKü, die 
eine Berufsausbildung zum Fischwirt im 
Schwerpunkt Kleine Hochsee- und Küs-
tenfischerei erfolgreich durchlaufen haben 1 Halbjahr

Bildungsgang Dauer

5. Kapitän
auf Fischereifahrzeugen bis zu einem 
Raumgehalt von 75 BRT/BRZ 150 in 
der Küstenfischerei (BKü) 1 Halbjahr

(Konzentration auf 
13 Wochen möglich)

6. Technischer Wachoffizier,
Zweiter technischer Offizier,
Leiter der Maschinenanlage
auf Schiffen mit jeder Antriebsleistung
(Staatlich geprüfter Techniker)

a) Regelbildungsgang 4 Halbjahre

b) Verkürzter Bildungsgang für Inhaber 
eines der Befähigungszeugnisse nach 
Nummer 1 2 Halbjahre

c) Verkürzter Bildungsgang für Inhaber 
eines Befähigungszeugnisses CMa (alt) 2 Halbjahre

7. Schiffsmaschinist 
auf Schiffen mit einer Antriebsleistung 
bis zu 750 kW

a) Regelbildungsgang 320 Stunden

b) Verkürzter Bildungsgang für Inhaber 
eines nautischen Befähigungszeugnisses 
gemäß § 3 Nr. 1 oder 3, oder als
Wahlfach im Bildungsgang nach 
Nummer 1. a und 3. 200 Stunden

8. Lehrgänge, die nach dem internationalen STCW-Abkommen
zum Fortbestand des nautischen Befähigungszeugnisses
erforderlich sind.

§ 4
Voraussetzungen für die Zulassung

(1) Voraussetzungen für die Zulassung zu den Bildungsgängen
sind

1. für die Bildungsgänge nach § 3 Nr. 1:

die mittlere Reife, die auch im Rahmen der Berufsausbildung
erreicht werden kann, und

a) der erfolgreiche Abschluss der Berufsausbildung zum
Schiffsmechaniker einschließlich des erfolgreichen Berufs-
schulabschlusses
oder

b) der erfolgreiche Abschluss einer landesrechtlich geregel-
ten seefahrtbezogenen Ausbildung und eine zugelassene
praktische Ausbildung und Seefahrtzeit als nautischer
Offiziersassistent von mindestens zwölf Monaten, die
auch als schulrechtliches Praktikum während der Ausbil-
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dung an einer nach Landesrecht eingerichteten Ausbil-
dungsstätte abgeleistet werden können sowie ein zugelas-
senes Berichtsheft gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2 der Schiffsof-
fizier-Ausbildungsverordnung, in dem der Kapitän oder
ein befähigter Offizier bestätigt, dass die Ausbildung an
Bord die entsprechenden Anforderungen der Abschnitte
A-II/1 und A-II/ 2 des STCW-Codes erfüllt.

Bewerber für einen verkürzten Bildungsgang müssen die glei-
chen Voraussetzungen wie die Bewerber für den Regelbil-
dungsgang erfüllen.

2. für den Bildungsgang nach § 3 Nr. 2:

der erfolgreiche Abschluss der Berufsausbildung zum Schiffs-
mechaniker oder

eine zugelassene Seefahrtzeit von mindestens 36 Monaten;

3. für den Bildungsgang nach § 3 Nr. 3:

die mittlere Reife, die auch im Rahmen der Ausbildung
gemäß Buchstabe b erreicht werden kann, und

a) eine Seefahrtzeit im Decksdienst von 48 Monaten, bei
Netzmachern von 24 Monaten, davon mindestens 18 Mo-
nate auf Fahrzeugen der Hochseefischerei oder

b) der erfolgreiche Abschluss der Berufsausbildung zum
Schiffsmechaniker, zum Matrosen oder zum Fischwirt im
Schwerpunkt Kleine Hochsee- und Küstenfischerei
einschließlich des erfolgreichen Berufsschulabschlusses
und eine Seefahrtzeit von zwölf Monaten im Decksdienst
auf Fahrzeugen der Seefischerei.

4. für den Bildungsgang nach § 3 Nr. 4: 

der erfolgreiche Abschluss der Berufsausbildung zum Schiffs-
mechaniker, zum Matrosen oder zum Fischwirt im Schwer-
punkt Kleine Hochsee- und Küstenfischerei und eine See-
fahrtzeit von zwölf Monaten im Decksdienst auf Fahrzeugen
der Seefischerei

5. für den Lehrgang nach § 3 Nr. 5:

der erfolgreiche Abschluss der Berufsausbildung zum Schiffs-
mechaniker, zum Matrosen oder zum Fischwirt im Schwer-
punkt Kleine Hochsee- und Küstenfischerei und eine See-
fahrtzeit von zwölf Monaten im Decksdienst auf Fahrzeugen
der Seefischerei

6. für die Bildungsgänge nach § 3 Nr. 6:

die mittlere Reife, die auch im Rahmen der Ausbildung ge-
mäß Buchstabe a, b oder c erreicht werden kann, und

a) der erfolgreiche Abschluss der Berufsausbildung zum
Schiffsmechaniker einschließlich des erfolgreichen Be-
rufsschulabschlusses und eine Seefahrtzeit im Maschi-
nendienst von mindestens sechs Monaten oder

b) der erfolgreiche Abschluss der Berufsausbildung in einem
einschlägigen Ausbildungsberuf der Metall- oder Elektro-
technik einschließlich des erfolgreichen Berufsschulab-
schlusses und eine Seefahrtzeit im Maschinendienst von
mindestens zwölf Monaten oder

c) der erfolgreiche Abschluss der Berufsausbildung in einem
anderen Ausbildungsberuf der Metall- oder Elektrotech-
nik einschließlich des erfolgreichen Berufsschulabschlus-
ses und eine Seefahrtzeit im Maschinendienst von min-
destens 18 Monaten oder

d) der erfolgreiche Abschluss einer landesrechtlich geregel-
ten seefahrtbezogenen Ausbildung und eine zugelassene
praktische Ausbildung und Seefahrtzeit als technischer
Offiziersassistent von mindestens 18 Monaten, die auch
als schulrechtliches Praktikum während der Ausbildung
an einer landesrechtlich eingerichteten Ausbildungsstätte
abgeleistet werden kann, und

ein zugelassenes Berichtsheft gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 2 der
Schiffsoffizier-Ausbildungsverordnung, in dem der Leiter der
Maschinenanlage oder ein befähigter Offizier bestätigt, dass
die Ausbildung an Bord die entsprechenden Anforderungen
der Abschnitte A-III/1 und A-III/ 2 des STCW-Codes erfüllt.

Bewerber für einen verkürzten Bildungsgang müssen die glei-
chen Voraussetzungen wie die Bewerber für den Regelbil-
dungsgang erfüllen.

7. für die Bildungsgänge nach § 3 Nr. 7: 

a) der erfolgreiche Abschluss der Berufsausbildung zum
Schiffsmechaniker oder 

b) der Besitz eines nautischen Befähigungszeugnisses oder

c) der erfolgreiche Abschluss der Berufsausbildung in einem
Ausbildungsberuf der Metall- oder Elektrotechnik und
eine Seefahrtzeit im Maschinendienst von mindestens
sechs Monaten 

Nautiker ohne erfolgreich abgeschlossene Berufsausbil-
dung zum Schiffsmechaniker oder in einem Metall- oder
Elektroberuf einschließlich einer vorgesehenen Seefahrt-
zeit, müssen eine dreimonatige überbetriebliche Ausbil-
dung an einer qualifizierten Einrichtung absolvieren. 

8. für den Bildungsgang nach § 3 Nr. 8 ein nautisches Befähi-
gungszeugnis gemäß § 3 Nr. 1 oder 3;

9. für den Bildungsgang nach § 3 Nr. 9 ein nautisches Befähi-
gungszeugnis;

10. für den Bildungsgang nach § 3 Nr. 10 ein nautisches Befähi-
gungszeugnis.

(2) In besonderen Fällen kann die zuständige Schulaufsichts-
behörde einen Bewerber nach Anhören der Ausbildungsstätte
abweichend von den schulischen Zulassungsvoraussetzungen zu
einem der Bildungsgänge gemäß § 3 zulassen, wenn in Bezug auf
die praktische Ausbildung Einvernehmen mit dem zuständigen
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Bundesministerium oder mit der von ihm damit beauftragten Stel-
le hergestellt wurde.

(3) Bewerber, die bereits einen der Bildungsgänge oder Lehrgän-
ge nach § 3 mit Erfolg durchlaufen oder die jeweilige Abschluss-
prüfung endgültig nicht bestanden haben, werden zu dem betref-
fenden Bildungsgang oder Lehrgang nicht erneut zugelassen.

§ 5
Zulassung

(1) Der Antrag auf Zulassung ist grundsätzlich

1. bis zum 1. Juni eines Jahres, wenn Bewerber in einen im
Herbst beginnenden Bildungsgang eintreten wollen, oder

2. bis zum 1. Dezember eines Jahres, wenn Bewerber in einen im
Frühjahr beginnenden Bildungsgang eintreten wollen,

bei der Ausbildungsstätte einzureichen, der der gewünschte Bil-
dungsgang gemäß § 1 zugeordnet ist. Die Ausbildungsstätte kann,
insbesondere bei Anträgen auf Zulassung zu den Bildungsgängen
nach § 3 Nr. 7 bis 10, Abweichungen von diesen Terminen zulas-
sen. Dem Antrag sind die nach § 4 geforderten Zeugnisse und
Nachweise beizufügen sowie eine Erklärung darüber, ob Ableh-
nungsgründe nach § 4 Abs. 3 vorliegen.

(2) Über die Zulassung entscheidet

bei der Ausbildungsstätte nach § 1 Nr. 1 der Koordinator,

bei der Ausbildungsstätte nach § 1 Nr. 2 der Schulleiter.

Bewerber, die die Voraussetzungen des § 4 erfüllen, werden zuge-
lassen. Bewerber, die Ausländer oder Aussiedler sind, müssen
außerdem die Voraussetzungen des § 6 erfüllen. Wenn die erfor-
derlichen Nachweise noch nicht vorliegen, wird die Zulassung
unter der Bedingung ausgesprochen, diese spätestens bis zum
Beginn des Unterrichts vorzulegen.

§ 6
Zulassungsverfahren für Ausländer 

und Aussiedler

(1) Die oberste Schulaufsichtsbehörde bestimmt, an welcher
Ausbildungsstätte das Zulassungsverfahren für Ausländer und
Aussiedler durchgeführt wird und setzt dort einen Zulassungsaus-
schuss ein.

(2) Der Zulassungsausschuss besteht an den der Hochschule Wis-
mar - Fachhochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung -
angegliederten Bildungsgängen aus

1. dem Koordinator oder einem von ihm bestimmten Lehrer der
angegliederten Bildungsgänge als Vorsitzenden,

2. zwei Fachlehrern für das Fach Deutsch und

3. gegebenenfalls zwei Fachlehrern für das Fach Englisch.

Wird ein Zulassungsausschuss an der Beruflichen Schule des
Landkreises Rügen gebildet, tritt an die Stelle des Koordinators
der Schulleiter oder ein von ihm bestimmter Lehrer der Schule.
Satz 1 gilt entsprechend.

(3) Das Zulassungsverfahren wird unverzüglich nach den in § 5
Abs. 1 bestimmten Terminen durchgeführt. In begründeten Aus-
nahmefällen kann die oberste Schulaufsichtsbehörde Abweichun-
gen von diesen Terminen zulassen. 

(4) Die Sprachkenntnisse sind wie folgt nachzuweisen:

1. In der deutschen Sprache durch die schriftliche Nacherzäh-
lung eines Textes von etwa 250 Wörtern und ein Gespräch.
Die Zeit für die Anfertigung der Nacherzählung beträgt 90
Minuten. Das Gespräch wird vom Zulassungsausschuss
geführt; es dauert in der Regel zehn Minuten. Die schriftliche
Arbeit und das Gespräch müssen erkennen lassen, dass der
Bewerber in der Lage sein wird, dem Unterricht in dem Bil-
dungsgang zu folgen.

2. In der englischen Sprache durch den Nachweis der Teilnahme
am Unterricht in dieser Sprache bei Anträgen auf Zulassung
zu den Bildungsgängen nach

a) § 3 Nr. 1, 3 und 6 während eines Zeitraums von mindes-
tens sechs Jahren,

b) § 3 Nr. 2, 4, 5 und 7 während eines Zeitraums von mindes-
tens fünf Jahren.

Anderenfalls ist vom Bewerber in 90 Minuten eine schriftliche
Nacherzählung eines Textes in englischer Sprache von etwa 250
Wörtern, deren Thema dem Lebenskreis des Bewerbers entnom-
men ist, anzufertigen. Die nachgewiesenen Kenntnisse müssen
denen entsprechen, die im Rahmen eines an einer deutschen Schu-
le erworbenen, jeweils für die einzelnen Bildungsgänge berechti-
genden Schulabschlusses zu einer mindestens ausreichenden Note
geführt hätten.

(5) Die schriftlichen Arbeiten sind jeweils von beiden Fachleh-
rern zu beurteilen.

(6) Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der schriftlichen
Arbeit und des Gesprächs stellt der Zulassungsausschuss fest, ob
der Bewerber die für die Zulassung erforderlichen Kenntnisse in
der deutschen und englischen Sprache nachgewiesen hat. 

(7) Der Bewerber kann ein zweites Mal am Zulassungsverfahren
teilnehmen, wenn er eine ausreichende Vorbereitung glaubhaft
macht. Die oberste Schulaufsichtsbehörde kann auf Antrag gestat-
ten, dass der Bewerber ein drittes Mal am Zulassungsverfahren
teilnimmt, wenn hinreichend wahrscheinlich ist, dass der Bewer-
ber die geforderten Sprachkenntnisse nachweisen kann.

(8) Über alle mit dem Zulassungsverfahren zusammenhängenden
wichtigen Vorgänge, insbesondere über die Themenstellung und
das Ergebnis, werden durch einen vom Vorsitzenden bestimmten
Protokollführer Niederschriften angefertigt. Die Niederschriften
sind jeweils vom Protokollführer und vom Vorsitzenden zu unter-
zeichnen.
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§ 7
Stundentafeln und Rahmenpläne

(1) Die Stundenverteilung auf die zu unterrichtenden Lernberei-
che wird durch die Stundentafeln der einzelnen Bildungsgänge
(Anlage 1) geregelt.

(2) Rahmenpläne für die einzelnen Bildungsgänge werden auf der
Grundlage der Rahmenlehrpläne der Ständigen Arbeitsgemein-
schaft der Küstenländer für das Seefahrtbildungswesen gesondert
erlassen.

§ 8
Leistungsbewertung

(1) Die Leistungsbewertung richtet sich nach § 62 des Schulge-
setzes.

(2) Alle das internationale Übereinkommen im Sinne von § 2
Abs. 1 der Schiffsoffizier-Ausbildungsverordnung betreffenden
Unterrichtsbestandteile sind mindestens durch die „Leistungs-
nachweise zur Erfüllung der STCW-Anforderungen“ des jeweils
geltenden Rahmenplanes mit mindestens ausreichenden Ergeb-
nissen zu belegen. Im Falle von nicht ausreichenden Leistungen in
einem Bestandteil, kann innerhalb desselben Schuljahres die Leis-
tungskontrolle wiederholt oder im Falle des Versäumnisses nach-
geholt werden. Führt dieses nicht zum Erfolg, ist der Lernbereich
mit „nicht ausreichend“ zu bewerten.

§ 9
Versetzung

(1) Ein Schüler wird versetzt, wenn seine Leistungen in allen
Lernbereichen mindestens ausreichend sind. 

(2) Ein Schüler ist trotz nicht ausreichender Leistungen zu ver-
setzen, wenn von ihm unter Berücksichtigung der Lernentwick-
lung im gesamten Beurteilungszeitraum im zweiten Ausbildungs-
abschnitt eine erfolgreiche Mitarbeit erwartet werden kann.
Die Entscheidung darüber trifft die Klassenkonferenz.

(3) Die Klassenkonferenz entscheidet darüber, ob der Schüler das
Ziel der Jahrgangsstufe erreicht hat. Hat er das Ziel der Jahr-
gangsstufe nicht erreicht, wird es ihm unverzüglich mitgeteilt. Die
Entscheidung ist in das Zeugnis (Anlage 2) aufzunehmen.

(4) Ein Schüler mit dem Zeugnisvermerk „Das Ziel der Jahrgangs-
stufe wurde nicht erreicht“ nimmt vorbehaltlich eines freiwilligen
Rücktritts gemäß § 64 Abs. 3 des Schulgesetzes am Unterricht der
zweiten Jahrgangsstufe teil. Er wird in den Lernbereichen, in denen
nicht mindestens ausreichende Leistungen erreicht wurden, in der
Abschlussprüfung zusätzlich mündlich geprüft. § 19 Abs. 1 Satz 2
ist auf diese Prüflinge nicht anzuwenden. 

§ 10
Abschluss der Ausbildung

Die Ausbildung wird durch eine Prüfung abgeschlossen, in der der
Prüfling nachweisen soll, dass er die Ziele des jeweiligen Bil-
dungsganges oder Lehrganges erreicht hat und damit auch die

Anforderungen des Bundes für den Nachweis der fachlichen Eig-
nung zum Erwerb des jeweils angestrebten Befähigungszeugnis-
ses nach § 18 der Schiffsoffizier-Ausbildungsverordnung erfüllt.

§11
Prüfungsausschuss und Teilprüfungsausschüsse

(1) Zur Durchführung der Abschlussprüfung wird ein Prüfungs-
ausschuss gebildet. Diesem Prüfungsausschuss gehören an:

1. als Vorsitzender der Schulleiter der Einrichtung gemäß § 1
Nr. 2 oder ein von ihm beauftragter Lehrer als Vertreter oder
der Koordinator der Einrichtung gemäß § 1 Nr. 1 oder ein von
ihm beauftragter Lehrer als Vertreter,

2. die Lehrer, die zuletzt in dem betreffenden Bildungsgang
unterrichtet haben.

(2) Zur Durchführung der Prüfung in einzelnen Lernbereichen
können Teilprüfungsausschüsse gebildet werden. Einem Teilprü-
fungsausschuss gehören an:

1. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses oder ein von ihm
bestimmter Vertreter als Vorsitzender,

2. ein Lehrer, der zuletzt in dem Lernbereich, der Gegenstand
der Prüfung ist, in dem betreffenden Bildungsgang unterrich-
tet hat, und

3. ein weiterer fachkundiger Lehrer, der auch das Protokoll führt.

Die Mitglieder nach Satz 2 Nr. 2 und 3 werden vom Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses bestimmt. Das Gleiche gilt für das Ver-
fahren zur Bestimmung von Vertretern von verhinderten Mitglie-
dern eines Teilprüfungsausschusses. 

(3) Findet eine Teilwiederholungsprüfung nach § 22 Abs. 3 und 4
in Lernbereichen statt, für die bei der vorangegangenen Abschluss-
prüfung des betreffenden Bildungsganges ein Teilprüfungsaus-
schuss gebildet worden war, kann auch diese Teilwiederholungs-
prüfung vor einem Teilprüfungsausschuss abgelegt werden. Die-
ser trifft dann insoweit die sonst dem Prüfungsausschuss zuste-
henden Entscheidungen.

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn außer dem
Vorsitzenden mindestens drei Mitglieder, die Teilprüfungsaus-
schüsse sind beschlussfähig, wenn alle Mitglieder anwesend sind.

(5) Der Vorsitzende des jeweiligen Prüfungsausschusses kann
Beschlüsse des Prüfungsausschusses und der Teilprüfungsaus-
schüsse beanstanden. Die Beanstandung ist zu begründen. Sie hat
aufschiebende Wirkung. Hilft der Ausschuss der Beanstandung
nicht ab, entscheidet die oberste Schulaufsichtsbehörde. 

(6) In Fällen, in denen nichts anderes bestimmt ist, trifft der Prü-
fungsausschuss die Entscheidungen.

(7) Zu den Prüfungen für den Erwerb der Befähigungszeugnisse
für den nautischen und den technischen Dienst sowie zu den Prü-
fungen zum Erwerb von Seefunkzeugnissen ist ein Vertreter des
zuständigen Bundesministeriums oder ein Vertreter der von ihm
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beauftragten Stelle als Gast einzuladen. Der genannte Vertreter
hat das Recht, alle Prüfungsarbeiten einzusehen und in der münd-
lich/praktischen Prüfung Fragen anzuregen. Er hat kein Stimm-
recht, ist jedoch bei Anwesenheit auf Verlangen vor allen Ent-
scheidungen zu hören. 

(8) Ein Vertreter der Hochschule Wismar, Fachbereich Seefahrt,
kann an den Beratungen der Prüfungsausschüsse, den Prüfungs-
konferenzen und an den Prüfungen ohne Stimmrecht teilnehmen.

(9) Vertreter der zuständigen Schulaufsichtsbehörde haben das
Recht, an allen Prüfungen mit Stimmrecht teilzunehmen und alle
Prüfungsunterlagen einzusehen.

§ 12
Prüfungsgegenstände, Ort und Termin, Belehrung

(1) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen, gegebenenfalls
aus einem mündlichen und einem mündlich/praktischen Teil.

(2) Alle das internationale Übereinkommen im Sinne von § 2
Abs. 1 der Schiffsoffizier-Ausbildungsverordnung betreffenden
Unterrichtsbestandteile sind Prüfungsgegenstand.

(3) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses setzt Ort und Ter-
min der Prüfung fest und teilt dieses allen Beteiligten unverzüg-
lich durch Aushang mit. 

(4) Den Prüflingen ist vor Beginn der Prüfung der Text der §§ 22
und 23 bekannt zu geben.

§ 13
Vorgezogene Prüfung zum Erwerb von 

Seefunkzeugnissen

(1) In den Bildungsgängen, die den Erwerb des Allgemeinen
Betriebszeugnisses für Funker General Operator Certificate
(GOC) (Bildungsgänge nach § 3 Nr. 1, 3 und 4) oder des UKW-
Betriebszeugnisses für Funker (UBZ) (Bildungsgänge nach § 3
Nr. 2 und 5) erfordern, finden vor einem Prüfungsausschuss oder
einem Teilprüfungsausschuss eine schriftliche und eine münd-
lich/praktische Prüfung statt. 

(2) Die Anforderungen des § 2 des Seeaufgabengesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juli 2002 (BGBl. I
S. 2876), zuletzt geändert durch Artikel 240 der Verordnung vom
25. November 2003 (BGBl Teil I, S. 2876) und der Anlage 3 zu
§ 13 Abs. 4a der Schiffssicherheitsverordnung vom 18. Septem-
ber 1998 (BGBl I S. 3013, 3023), zuletzt geändert durch Artikel 3
der Verordnung vom 8. Dezember 2003 (BGBl. S. 2465) sind
durch die Ausbildungsstätte zu erfüllen.

(3) Die schriftliche Prüfung findet vor der mündlich/praktischen
Prüfung statt. Die Dauer der Prüfungen beträgt bis zu:

1. 45 Minuten für die schriftliche Prüfung,

2. 45 Minuten für die mündlich/praktische Prüfung, wenn das
Allgemeine Betriebszeugnis für Funker (GOC) angestrebt
wird und

3. 30 Minuten für die mündlich/praktische Prüfung, wenn das
UKW-Betriebszeugnis (UBZ) angestrebt wird.

(4) Die schriftliche und Teile der mündlich/praktischen Prüfung
zum Erwerb von Seefunkzeugnissen finden als vorgezogene Prü-
fung statt. Die Prüfung wird abgeschlossen im Rahmen der münd-
lich/praktischen Prüfung gemäß § 20.

(5) Die Prüfung ist bestanden, wenn der Prüfling in allen Prü-
fungsteilen mindestens ausreichende Fertigkeiten und Kenntnisse
nachgewiesen hat.

(6) Hat der Prüfling in einzelnen Prüfungsteilen die Prüfung nicht
bestanden, ist innerhalb derselben Prüfung ein zweiter Versuch
zulässig.

(7) Wurde die Prüfung zum Erwerb von Seefunkzeugnissen nicht
bestanden, soll dem Prüfling noch vor Beendigung der Abschluss-
prüfung des Bildungsganges, frühestens jedoch nach sieben
Tagen, Gelegenheit gegeben werden, die Prüfung zu wiederholen.
Der spätestmögliche Zeitpunkt ist sechs Monate nach der nicht
bestandenen Prüfung.

§ 14
Vorgezogene Prüfung zum Nachweis der 
fachlichen Eignung für den Erwerb des 

Befähigungszeugnisses „Schiffsmaschinist“

(1) In dem Bildungsgang nach § 3 Nr. 1 Buchstabe a findet für
diejenigen Schüler, die am wahlfreien Unterricht zur Vorberei-
tung auf den Erwerb des Befähigungszeugnisses zum Schiffsma-
schinisten teilgenommen haben, am Ende des Halbjahres, in dem
dieser Unterricht zuletzt erteilt wurde, eine vorgezogene Prüfung
statt.

(2) Für den Ablauf dieser vorgezogenen Prüfungen gelten die
Bestimmungen der §§ 10 bis 12 sowie 15 entsprechend. 

(3) Das Bestehen der Abschlussprüfung im Bildungsgang nach
§ 3 Nr. 1 Buchstabe a ist unabhängig vom Bestehen der Prüfung
zum Nachweis der fachlichen Eignung für den Erwerb des Befähi-
gungszeugnisses zum Schiffsmaschinisten.

(4) Die vorgezogene Prüfung zum Nachweis der fachlichen Eig-
nung für den Erwerb des Befähigungszeugnisses zum Schiffsma-
schinisten ist erst dann endgültig bestanden, wenn auch die Prü-
fung zum Nachweis der fachlichen Eignung zum Erwerb des
Befähigungszeugnisses in dem Bildungsgang nach § 3 Nr. 1
Buchstabe a erfolgreich bestanden ist.

§ 15
Zulassung zur Prüfung

Zur Prüfung ist zugelassen, wer zu Beginn der für einen der in § 3
genannten Bildungsgänge jeweils angesetzten ersten Prüfungs-
konferenz Schüler dieses Bildungsgangs ist und mindestens aus-
reichende Leistungen in allen laut Rahmenplan ausgewiesenen
„Leistungsnachweisen zur Erfüllung der STCW-Anforderungen“
erbracht hat.

660 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern Nr. 12/2004



§ 16
Erste Prüfungskonferenz

(1) Spätestens am letzten Unterrichtstag vor Beginn des ersten
Prüfungsteils beschließt der Prüfungsausschuss für alle Prüflinge
in allen Lernbereichen auf Vorschlag der Fachlehrer, die zuletzt
unterrichtet haben, die Vornoten, die aus allen während des Bil-
dungsganges erbrachten Einzelleistungen ermittelt werden. Ist ein
Lernbereich mit „mangelhaft“ oder „ungenügend“ bewertet,
erfolgt keine Zulassung zur Prüfung. Der Schüler kann dann unter
den Voraussetzungen des § 56 des Schulgesetzes wählen, ob er

1. das letzte Schuljahr wiederholt
oder

2. die Schule verlässt und sich frühestens zur nächsten regulären
Prüfung im betreffenden Bildungsgang zur Nichtschülerprü-
fung meldet.

(2) Den Prüflingen ist unverzüglich nach dem Beschluss die
Möglichkeit zu eröffnen, die eigenen Vornoten einzusehen.

(3) Schülerinnen und Schüler der Bildungsgänge nach § 3 Nr. 1
bis 5 haben den Nachweis zu erbringen, dass die Prüfungsteile
gemäß § 13 erfolgreich abgeschlossen wurden. Der Prüfungsaus-
schuss kann eine Abweichung von Satz 1 zulassen, wenn eine ent-
sprechende Wiederholungsprüfung genehmigt ist und zu einem
späteren Termin durchgeführt wird.

§ 17
Schriftliche Prüfung

(1) Die schriftliche Prüfung erstreckt sich auf folgende Lernbe-
reiche mit folgenden Bearbeitungszeiten:

Bildungsgang/Lehrgang Bearbeitungszeit

1. Bildungsgang nach § 3 Nr. 1

Schiffsführung
(Navigation als Pflichtbestandteil) 5 Zeitstunden
Überwachung des Schiffsbetriebes und
Fürsorge für Personen an Bord 2 Zeitstunden
Ladungsumschlag und Stauung 2 Zeitstunden
Gesellschaft und Kommunikation 3 Zeitstunden

2. Bildungsgang nach § 3 Nr. 2

Schiffsführung
(Navigation als Pflichtbestandteil) 2 Zeitstunden
Überwachung des Schiffsbetriebes und 
Fürsorge für Personen an Bord 2 Zeitstunden
Ladungsumschlag und Stauung 2 Zeitstunden

3. Bildungsgang nach § 3 Nr. 3

Navigation 4 Zeitstunden
Schifffahrtsrecht 3 Zeitstunden
Seemannschaft 3 Zeitstunden
Wetterkunde 2 Zeitstunden

Bildungsgang/Lehrgang Bearbeitungszeit

4. Bildungsgang nach § 3 Nr. 4

Navigation 4 Zeitstunden
Schifffahrtsrecht 3 Zeitstunden
Seemannschaft 3 Zeitstunden

5. Lehrgang nach § 3 Nr. 5

Navigation 2 Zeitstunden
Schifffahrtsrecht 2 Zeitstunden
Seemannschaft 2 Zeitstunden

6. Bildungsgang nach § 3 Nr. 6

Schiffsbetriebstechnik 5 Zeitstunden
Wartung und Instandsetzung 2 Zeitstunden
Elektrotechnik, Elektronik und Leittechnik 3 Zeitstunden
Überwachung des technischen
Schiffsbetriebes und Fürsorge für
Personen an Bord 2 Zeitstunden

7. Bildungsgang nach § 3 Nr. 7

Schiffsbetriebstechnik,
Wartung und Instandsetzung,
Überwachung des technischen
Schiffsbetriebes 3 Zeitstunden

Bei Bearbeitungszeiten von mehr als drei Zeitstunden kann die
schriftliche Prüfung gesplittet werden.

(2) Die Ausbildungsstätte legt dem durch die zuständige Schul-
aufsichtsbehörde benannten Prüfungsaufgabenausschuss spätes-
tens sechs Wochen vor Beginn der schriftlichen Prüfung für jeden
Lernbereich zwei Aufgabenvorschläge in einem verschlossenen
Umschlag vor. Aus diesen Vorschlägen wählt dieser Ausschuss
jeweils die Prüfungsaufgaben aus. Wenn Aufgaben ungeeignet
oder änderungsbedürftig erscheinen, kann er diese ändern oder
neue Vorschläge anfordern.

(3) Dieser Ausschuss sendet die ausgewählten Prüfungsaufgaben
in verschlossenem Umschlag spätestens fünf Unterrichtstage vor
Beginn der schriftlichen Prüfung an die Ausbildungsstätte zurück.
Der Koordinator oder der Schulleiter oder ein von ihm benannter
Vertreter öffnet den Umschlag, trifft die notwendigen Vorberei-
tungen für die Durchführung der Prüfung und verwahrt die Prü-
fungsaufgaben getrennt nach Lernbereichen in verschlossenen
Umschlägen. Die Umschläge dürfen erst unmittelbar vor Beginn
der Prüfung in Anwesenheit der Prüflinge geöffnet werden.

(4) Die Zeit für die Bearbeitung der schriftlichen Prüfungsaufga-
ben beginnt unmittelbar, nachdem die Prüfungsaufgaben bekannt
gegeben und beigefügte Texte gelesen worden sind. 

(5) Die schriftliche Prüfung findet unter Aufsicht einer Lehrkraft
statt. 

(6) Die Prüfungsarbeiten werden vom fachlich zuständigen Mit-
glied des Prüfungsausschusses als Erstgutachter beurteilt und
benotet. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt für
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jedes Fach der schriftlichen Prüfung einen weiteren fachlich
zuständigen Lehrer als Zweitgutachter. Dieser beurteilt und beno-
tet die Prüfungsarbeiten ebenfalls. Stimmen die erteilten Noten
nicht überein, entscheidet der Prüfungsausschuss.

§ 18
Zweite Prüfungskonferenz

(1) Spätestens am dritten Unterrichtstag vor Beginn der mündli-
chen Prüfung tritt der Prüfungsausschuss zur zweiten Prüfungs-
konferenz zusammen. 

(2) In dieser Prüfungskonferenz beschließt der Prüfungsaus-
schuss aufgrund der Vornoten und der Noten der schriftlichen
Prüfung

1. in welchen Lernbereichen welche Prüflinge mündlich geprüft
werden sollen und

2. welche Prüflinge an der mündlichen Prüfung nicht teilneh-
men, weil sie die Prüfung insgesamt nicht mehr bestehen kön-
nen. 

(3) Für den Fall, dass ein Prüfling in vier oder mehr Lernberei-
chen mündlich geprüft werden soll, muss der Prüfungsausschuss
gleichzeitig beschließen, ob und in welchem Lernbereich auf die
mündliche Prüfung verzichtet werden soll, falls der Prüfling von
seinem Recht auf Zuwahl eines Lernbereiches Gebrauch macht
und dieser nicht bereits zu den vom Prüfungsausschuss bestimm-
ten gehört.

(4) Der Prüfungsausschuss beschließt in dieser Prüfungskonfe-
renz, für welche Lernbereiche Teilprüfungsausschüsse eingesetzt
werden.

(5) Spätestens am zweiten Unterrichtstag vor Beginn der mündli-
chen Prüfung wird dem Prüfling 

1. die Möglichkeit gegeben, die Ergebnisse der schriftlichen
Prüfung einzusehen,

2. durch Aushang mitgeteilt, ob und gegebenenfalls in welchen
Lernbereichen er mündlich geprüft werden soll,

3. gegebenenfalls mitgeteilt, dass er an der mündlichen Prüfung
nicht mehr teilnimmt, weil er die Prüfung insgesamt nicht
mehr bestehen kann.

(6) Vom Zeitpunkt der Bekanntgabe der mündlich zu prüfenden
Lernbereiche bis zum Zeitpunkt der mündlichen Prüfung findet
für die Prüflinge kein Unterricht statt. Wünschen mindestens fünf
Schüler die Fortsetzung des Unterrichts in bestimmten Unter-
richtsfächern und Lernbereichen der Stundentafel, soll diesem
Wunsch entsprochen werden. Eine Pflicht zur Teilnahme an die-
sem Unterricht besteht nicht.

§ 19
Mündliche Prüfung

(1) Gegenstand der mündlichen Prüfung können alle Lernberei-
che sein. Ein Prüfling soll einschließlich des nach Absatz 3 gege-
benenfalls zugewählten Lernbereichs höchstens in vier Lernberei-
chen mündlich geprüft werden.

(2) Prüfer ist der Lehrer, der zuletzt den jeweiligen Unterricht
erteilt hat, oder bei dessen Verhinderung, ein vom Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses zu bestimmender Vertreter. Der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses sowie der Vorsitzende des Teil-
prüfungsausschusses haben das Recht, in die Prüfung einzugrei-
fen, zur Klärung der Prüfungsleistung selbst Fragen zu stellen und
Fragen anderer Ausschussmitglieder zuzulassen.

(3) Jeder Prüfling hat das Recht, sich in einem Lernbereich seiner
Wahl mündlich prüfen zu lassen. Das gewählte Gebiet hat der
Prüfling spätestens am fünften Unterrichtstag vor Beginn der
mündlichen Prüfung schriftlich dem Koordinator oder dem Schul-
leiter mitzuteilen. Die einmal getroffene Wahl kann nicht geän-
dert werden.

(4) Wählen Prüflinge Lernbereiche der mündlichen Prüfung, für
die nach § 18 Abs. 4 noch nicht über die Einsetzung eines Teil-
prüfungsausschusses entschieden worden ist, bestimmt der Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses die Mitglieder des Teilprü-
fungsausschusses.

(5) Beim Prüfungsgespräch der mündlichen Prüfung können bis
zu zwei Schüler des betreffenden Bildungsgangs der jeweiligen
Ausbildungsstätte anwesend sein, die selbst nicht in dem betref-
fenden Lernbereich an der Prüfung teilnehmen. Während der
Beratung und Beschlussfassung dürfen Schüler nicht anwesend
sein. Die Anwesenheit von Schülern ist außerdem nicht zulässig,
wenn

1. ein Prüfling sich dagegen ausspricht oder

2. der jeweilige Prüfungsausschuss aufgrund eines begründeten
Antrags eines seiner Mitglieder dies beschließt.

(6) Die Fachkonferenz erarbeitet eine der Anzahl der Prüflinge
entsprechende Zahl an Prüfungsfragen für die mündliche Prüfung. 

(7) Der Prüfling erhält durch Verlosung für jede Einzelprüfung
einen verschlossenen Umschlag. Die Vorbereitung findet unter
Aufsicht in einem besonderen Raum statt. Die Vorbereitungszeit
beträgt regelmäßig 20 Minuten. Während der Vorbereitungszeit
kann sich der Prüfling Aufzeichnungen anfertigen. Diese sind zu
den Prüfungsakten zu nehmen. 

(8) Die mündliche Prüfung wird in Form eines Gesprächs durch-
geführt, wobei der Prüfling seine in der Vorbereitungszeit ange-
fertigten Aufzeichnungen, die im Übrigen nicht Gegenstand der
Prüfung sind, zu Hilfe nehmen kann. 

(9) Das Prüfungsgespräch dauert für jeden Prüfling in jedem
Lernbereich in der Regel 15 Minuten.

(10) Der jeweilige Prüfungsausschuss setzt auf Vorschlag des
Prüfers die Note der mündlichen Prüfung fest. 
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§ 20
Mündlich/praktische Prüfung 

(1) In der mündlich/praktischen Prüfung sollen die Prüflinge
nachweisen, dass sie die für das angestrebte Befähigungszeugnis
notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten nach dem internationa-
len Übereinkommen im Sinne von § 2 Abs. 1 der Schiffsoffizier-
Ausbildungsverordnung besitzen.

(2) Die Dauer dieser Prüfung soll 40 Minuten nicht überschreiten.
Das Ergebnis lautet „bestanden“ oder „nicht bestanden“ und wird
so in das Abschlusszeugnis übernommen.

(3) Die mündlich/praktische Prüfung kann sich auf alle Lernbe-
reiche erstrecken. 

(4) Die Ausbildungsstätte legt dem Prüfungsfragenausschuss
spätestens sechs Wochen vor Beginn der mündlich/praktischen
Prüfung eine der Zahl der Prüflinge entsprechende Anzahl von
Aufgabenvorschlägen in einem verschlossenen Umschlag vor.
Wenn dem Prüfungsfragenausschuss Aufgaben ungeeignet oder
änderungsbedürftig erscheinen, kann er diese ändern oder neue
Vorschläge anfordern. 

(5) Der Prüfungsfragenausschuss sendet die ausgewählten Auf-
gaben im verschlossenen Umschlag spätestens fünf Unterrichts-
tage vor Beginn der mündlich/praktischen Prüfung an die Ausbil-
dungsstätte zurück. Der Koordinator oder der Schulleiter oder ein
von ihm bestimmter Vertreter öffnet den Umschlag, trifft die not-
wendigen Vorbereitungen für die Durchführung der mündlich/
praktischen Prüfung und verwahrt jede einzelne Prüfungsaufgabe
in einem verschlossenen Umschlag. Die Umschläge dürfen erst
unmittelbar vor Beginn der Prüfung in Anwesenheit der Prüflinge
geöffnet werden. 

(6) Die Aufgaben werden durch Auslosung an die Prüflinge ver-
teilt. 

(7) Die mündlich/praktische Prüfung findet vor einem Teilprü-
fungsausschuss statt, der darüber entscheidet, ob der Prüfling
bestanden hat.

§ 21
Dritte Prüfungskonferenz, Ergebnis der Prüfung

(1) Der Prüfungsausschuss beschließt die Endnoten für die ein-
zelnen Lernbereiche und das Ergebnis der Prüfung. Die Endnoten
ergeben sich aus der jeweiligen Vornote und den Noten der
schriftlichen sowie der mündlichen Prüfung. Bei Lernbereichen,
in denen keine Prüfung durchgeführt wurde, sind die Vornoten die
Endnoten. Die Endnote eines Lernbereiches ist mit „mangelhaft“
oder „ungenügend“ zu bewerten, wenn mangelhafte oder ungenü-
gende Leistungen in der Prüfung, die das internationale Überein-
kommen im Sinne von § 2 Abs. 1 der Schiffsoffizier-Ausbil-
dungsverordnung betreffen, erzielt wurden.

(2) Das Ergebnis der Prüfung lautet „bestanden“ oder „nicht
bestanden“. 

(3) Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn

1. die Endnote in mindestens einem Lernbereich „mangelhaft“
oder „ungenügend“ lautet oder

2. die mündlich/praktische Prüfung mit „nicht bestanden“ be-
wertet wurde oder

3. das vorgeschriebene Seefunkzeugnis gemäß § 13 Abs.1 nicht
nachgewiesen werden kann.

In allen anderen Fällen ist die Prüfung bestanden.

(4) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses gibt dem Prüfling
im Anschluss an die dritte Prüfungskonferenz die Ergebnisse der
Prüfung bekannt.

§ 22
Wiederholung der Prüfung

(1) Ein Prüfling, der die Prüfung nicht bestanden hat, kann sie
einmal wiederholen. Die oberste Schulaufsichtsbehörde kann auf
Antrag eine zweite Wiederholung der Prüfung gestatten, wenn ihr
Bestehen durch ein zustimmendes Votum durch den Prüfungsaus-
schuss als hinreichend wahrscheinlich angesehen werden kann. 

(2) Die Wiederholung findet grundsätzlich im Rahmen der nächst-
folgenden Prüfung statt. Über Ausnahmen entscheidet die oberste
Schulaufsichtsbehörde. Bis zum Prüfungstermin nimmt der
Schüler am Unterricht teil, sofern eine nachfolgende Klasse vor-
handen ist. Der Koordinator oder der Schulleiter bestimmt nach
Maßgabe der für den betreffenden Bildungsgang geltenden Stun-
dentafel, in welchen Lernbereichen der Schüler am Unterricht teil-
nehmen soll. Die Vornoten werden nach § 16 Abs.1 festgesetzt.

(3) Ein Prüfling, der in höchstens einem Lernbereich die Endno-
te „mangelhaft“ oder „ungenügend“ hat, wird in einer Teilwieder-
holungsprüfung nur in dem mit „mangelhaft“ oder „ungenügend“
beurteilten Lernbereich geprüft. 

(4) Teilwiederholungsprüfungen sind Wiederholungsprüfungen
nach Absatz 1. Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten ent-
sprechend. Abweichend von Absatz 2 kann der Prüfungsaus-
schuss einen früheren Prüfungstermin festsetzen, wenn der betrof-
fene Prüfling dieses beantragt.

§ 23
Abschlusszeugnis und Berechtigungen

(1) Wer die Prüfung bestanden hat, erhält ein Abschlusszeugnis
nach Anlage 3. Es enthält Angaben über die erworbenen Berech-
tigungen in Form von Feststellungsvermerken in deutscher und
englischer Sprache. Hat der Prüfling die Prüfung nicht bestanden
und verlässt die Ausbildungsstätte, erhält er ein Abgangszeugnis
nach Anlage 4. 

(2) Hat ein Prüfling, der am wahlfreien Zusatzunterricht zur Vor-
bereitung auf den Erwerb des Befähigungszeugnisses zum
Schiffsmaschinisten teilgenommen hat, die Abschlussprüfung des
betreffenden Bildungsgangs bestanden, und lautet die für den
wahlfreien Zusatzunterricht erteilte Note mindestens „ausrei-
chend“, so erhält das Abschlusszeugnis einen Feststellungsver-
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merk, wonach dieses Zeugnis in Verbindung mit dem Nachweis
der fachlichen Eignung für das angestrebte nautische Befähi-
gungszeugnis auch zum Nachweis der fachlichen Eignung für das
Befähigungszeugnis zum Schiffsmaschinisten dient. Lautet die
erteilte Note nicht mindestens „ausreichend“, bleibt sie unberück-
sichtigt.

(3) Schüler, die aus dem Bildungsgang ausscheiden, ohne an der
Abschlussprüfung teilgenommen zu haben, erhalten ein Abgangs-
zeugnis nach Anlage 5.

§ 24
Erwerb der Fachhochschulreife

Das Abschlusszeugnis der Bildungsgänge nach § 3 Abs. 1 Nr. 1
Buchstabe 3 und 6 Buchstabe a schließt die Berechtigungen für
ein Studium an einer Fachhochschule der Bundesrepublik
Deutschland ein. Die in der Vereinbarung über den Erwerb der
Fachhochschulreife in beruflichen Bildungsgängen (Beschluss
der Kultusministerkonferenz vom 5. Juni 1998 in der Fassung
vom 9. März 2001), Nummer IV festgelegten Standards sind ver-
bindlicher Bestandteil der Rahmenlehrpläne dieser Bildungsgän-
ge. Der Nachweis der geforderten Standards wird in zwei der drei
Bereiche durch kontinuierliche Leistungsnachweise erbracht. Die
schriftliche Prüfung im dritten Bereich wird durch eine schriftli-
che Facharbeit mit anschließender Präsentation der Ergebnisse im
Rahmen eines Kolloquiums unter prüfungsmäßigen Bedingungen
ersetzt. Das Zeugnis erhält den Zusatz:

„Entsprechend der Vereinbarung über den Erwerb der Fach-
hochschulreife in beruflichen Bildungsgängen (Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom 5. Juni 1998 in der Fassung vom
9. März 2001) berechtigt dieses Zeugnis in allen Ländern der Bun-
desrepublik Deutschland zum Studium an Fachhochschulen.“

§ 25
Zulassung von Nichtschülern zur Prüfung

(1) Zur Prüfung kann ein Bewerber zugelassen werden, der nicht
am Unterricht der Ausbildungsstätte teilgenommen hat, wenn er

1. die Zustimmung des zuständigen Bundesministeriums oder
der von ihm damit beauftragten Stelle nachweist,

2. die Voraussetzungen für die Zulassung zu dem angestrebten
Befähigungszeugnis entsprechenden Bildungsgang nach § 4
erfüllt und

3. glaubhaft macht, dass er durch Art und Umfang seiner Vorbe-
reitung auf die Prüfung in der Lage ist, den Anforderungen zu
entsprechen. 

(2) Prüfungen für Nichtschüler finden grundsätzlich im Rahmen
der planmäßigen Prüfungen statt. Nichtschüler dürfen zur Prüfung
nicht früher zugelassen werden, als dies bei regulärem Durchlau-
fen des Bildungsgangs möglich gewesen wäre. 

(3) Anträge auf Zulassung sind bei der zuständigen Ausbildungs-
stätte bis spätestens zwei Monate vor Beginn der Prüfung zu stel-
len. Dem Antrag sind beizufügen:

1. ein tabellarischer Lebenslauf mit lückenloser Darlegung des
bisher durchlaufenen schulischen und beruflichen Werde-
gangs,

2. eine beglaubigte Kopie der Geburtsurkunde oder des Perso-
nalausweises oder des Reisepasses,

3. beglaubigte Kopien der Zeugnisse, durch die die Erfüllung der
Zulassungsvoraussetzungen nachgewiesen wird, sowie be-
glaubigte Kopien weiterer Zeugnisse oder Unterlagen, die
Auskunft über den bisher durchlaufenen schulischen und
beruflichen Werdegang geben; dazu gehören die jeweils letz-
ten Zeugnisse aller besuchten Schulen oder anderer Bildungs-
einrichtungen,

4. der Nachweis oder, falls dies unmöglich ist, die Glaubhaftma-
chung von Art und Umfang der Vorbereitung auf die Prüfung, 

5. eine Erklärung über alle bisher unternommenen Versuche, ein
Befähigungszeugnis nach der Schiffsoffizier-Ausbildungs-
verordnung zu erwerben,

6. die Zustimmung des zuständigen Bundesministeriums oder
der von ihm damit beauftragten Stelle,

7. den Nachweis, dass die Prüfungsgebühr bezahlt wurde.

Die Ausbildungsstätte leitet bei ihr eingehende vollständige An-
träge auf Zulassung zur Nichtschülerprüfung unverzüglich mit
einer Stellungnahme, insbesondere zu Nummer 3 an die oberste
Schulaufsichtsbehörde weiter, die über die Zulassung entscheidet.

§ 26
Prüfung von Nichtschülern

(1) Bei Beginn eines jeden Prüfungsteils weist sich der Bewerber
durch einen amtlichen Lichtbildausweis über seine Person aus. 

(2) Die Prüfung erstreckt sich auf Lernbereiche, die in dem dem
angestrebten Befähigungszeugnis entsprechenden Bildungsgang
vorgeschrieben sind. Auf eine mündliche Prüfung kann nur in sol-
chen Lernbereichen verzichtet werden, die schriftlich geprüft
wurden. Die Prüfung kann in bis zu drei Abschnitten innerhalb
von zwei Jahren abgelegt werden.

(3) Wer als Nichtschüler erfolgreich an der Prüfung teilgenom-
men hat, erhält das Abschlusszeugnis des entsprechenden Bil-
dungsgangs. Das Abschlusszeugnis erhält den Vermerk:

„Frau/Herr .....................................
hat die Prüfung als Nichtschüler abgelegt.“

Hat der Bewerber die Prüfung nicht bestanden, erhält er die ent-
sprechende Bescheinigung nach Anlage 6.

(4) Für Nichtschülerprüfungen gelten im Übrigen die Bestim-
mungen dieser Verordnung entsprechend.
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§ 27
Niederschriften

(1) Über alle mit den Prüfungen zusammenhängenden Beratun-
gen und Prüfungsvorgänge werden Niederschriften angefertigt.

(2) Die Niederschriften sind von dem durch den Vorsitzenden
bestimmten Protokollführer und vom Vorsitzenden des jeweiligen
Ausschusses zu unterzeichnen. 

(3) Die Niederschrift über die schriftliche Prüfung führt der Auf-
sicht führende Lehrer. Sie soll insbesondere enthalten:

1. den Sitzplan der Prüflinge

2. die Namen der Aufsicht führenden Lehrer und die Zeiten, zu
denen sie jeweils Aufsicht geführt haben

3. die Zeiten des Beginns der Aufgabenstellung und der Arbeits-
zeit für die Anfertigung der Prüfungsarbeiten

4. den letztmöglichen Zeitpunkt für die Abgabe der Prüfungsar-
beiten

5. die Zeiten, zu denen einzelne Prüflinge den Raum verlassen
und zurückkehren

6. die Zeiten, zu denen die Prüflinge ihre Prüfungsarbeiten abge-
ben

7. besondere Vorkommnisse

(4) Die Niederschrift über die mündliche Prüfung soll die Aufga-
benstellung und die Leistungen des Prüflings erkennen lassen
sowie über Verlauf und Ergebnis der Abstimmung über die Note
im jeweiligen Ausschuss Auskunft geben. 

(5) Den Niederschriften ist eine Liste beizufügen, die die Vorno-
ten, die Noten für die schriftlichen und die mündlichen Prüfungs-
leistungen, das Ergebnis der mündlich/praktischen Prüfung, die
Endnoten der Lernbereiche sowie das Ergebnis der Prüfung enthält. 

§ 28
Übergangsbestimmungen

Für Schüler, die vor dem In-Kraft-Treten dieser Verordnung ihre
Ausbildung begonnen haben, gelten die Vorschriften der See-
schifffahrtsausbildungsverordnung vom 2. Juli 1999 weiter.

§ 29
Anlagen

Die Anlagen 1 bis 6 sind Bestandteil dieser Verordnung.

§ 30
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Seeschifffahrtausbildungsverordnung
vom 2. Juli 1999 (Mittl.bl. BM M-V S. 464) außer Kraft.
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Schwerin, den 24. November 2004

Der Minister für
Bildung, Wissenschaft und Kultur

Prof. Dr. Dr. med. Hans-Robert Metelmann

Mittl.bl. BM M-V 2004 S. 655
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Artikel 1

Die Höhere Berufsfachschulverordnung vom 21. Dezember 2000
(Mittl.bl. BM M-V 2001 S. 127), geändert durch die Verordnung
vom 31. Januar 2002 (Mittl.bl. BM M-V S. 116), wird wie folgt
geändert:

1. In § 2 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 wird jeweils das Wort „Wirt-
schaftsassistenz“ durch die Wörter „Kaufmännische Assis-
tenz“ ersetzt.

2. In der Anlage 1 (Tabelle) wird nach dem Wort „Berufsbe-
zeichnung“ das Wort „Wirtschaftsassistent/-in“ durch die
Wörter „kaufmännische/-r Assistent/-in“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 

Zweite Verordnung zur Änderung 
der Höheren Berufsfachschulverordnung1

Vom 17. November 2004

Aufgrund des § 30 des Schulgesetzes vom 15. Mai 1996 (GVOBl. M-V S. 205)2, zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom
4. März 2004 (GVOBl. M-V S. 74), verordnet das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur:

Schwerin, den 17. November 2004

Der Minister für
Bildung, Wissenschaft und Kultur

Prof. Dr. Dr. med. Hans-Robert Metelmann

Mittl.bl. BM M-V 2004 S. 685

______
1 Ändert VO vom 21. Dezember 2000; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 223 - 3 - 45
2 Mittl.bl. KM M-V S. 158
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Artikel 1

Die Fachgymnasiumsverordnung vom 10. Dezember 1999
(Mittl.bl. BM M-V 2000 S. 3), zuletzt geändert durch die Verord-
nung vom 18. März 2003 (Mittl.bl. BM M-V S. 123), wird wie
folgt geändert:

1. In § 50 Nr. 1 und 2 wird das Wort „Wirtschaftsassistenz“
durch die Wörter „Kaufmännische Assistenz“ ersetzt.

2. Die Anlage 1b wird wie folgt geändert:

a) In der Fußnote 5 wird die Abkürzung „WI“ durch die
Abkürzung „KI“ und die Abkürzung „WF“ durch die
Abkürzung „KF“ ersetzt.

b) In der Legende wird die Angabe „WF = Wirtschaftsassi-
stent für Fremdsprachen“ durch die Angabe „KF = Kauf-
männischer Assistent für Fremdsprachen“ und die Anga-
be „WI = Wirtschaftsassistent für Informationsverarbei-
tung“ durch die Angabe „KI = Kaufmännischer Assistent
für Informationsverarbeitung“ ersetzt.

3. In der Anlage 2b wird in den Fußnoten 2), 4) und 5) jeweils
das Wort „Wirtschaftsassistenz“ durch die Wörter „Kaufmän-
nische Assistenz“ ersetzt.

4. In der Tabelle der Anlage 3b ist jeweils das Wort „Wirt-
schaftsassistenz“ durch die Wörter „Kaufmännische Assis-
tenz“ zu ersetzen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 

Vierte Verordnung zur Änderung der Fachgymnasiumsverordnung1

Vom 17. November 2004

Aufgrund des § 22 Abs. 7 und des § 24 Abs. 2 des Schulgesetzes vom 15. Mai 1996 (GVOBl. M-V. S. 205)2, zuletzt geändert durch
Artikel 7 des Gesetzes vom 4. März 2004 (GVOBl. M-V S. 74), verordnet das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur:

Schwerin, den 17. November 2004

Der Minister für
Bildung, Wissenschaft und Kultur

Prof. Dr. Dr. med. Hans-Robert Metelmann

Mittl.bl. BM M-V 2004 S. 686
______
1 Ändert VO vom 10. Dezember 1999; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 223 - 3 - 20
2 Mittl.bl. KM M-V S. 158
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Artikel 1

Die Schullastenausgleichsverordnung Landesschulen vom 1. De-
zember 1998 (Mittl.bl. BM M-V S. 943)3, zuletzt geändert durch
die Verordnung vom 11. November 2003 (Mittl.bl. BM M-V
S. 543)4, wird wie folgt geändert:

In § 6 Satz 2 wird die Angabe „2004“ durch die Angabe „2005“
ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Sechste Verordnung zur Änderung der Schullasten-
ausgleichsverordnung Landesschulen1

Vom 29. Oktober 2004

Aufgrund des § 115 Abs. 4 des Schulgesetzes vom 15. Mai 1996 (GVOBl. M-V S. 205)2, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 4. März
2004 (GVOBl. M-V S. 74), verordnet das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur:

Schwerin, den 29. Oktober 2004

Der Minister für
Bildung, Wissenschaft und Kultur

Prof. Dr. Dr. med. Hans-Robert Metelmann

Mittl.bl. BM M-V 2004 S. 687

________
1 Ändert VO vom 1. Dezember 1998; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 223 - 3 - 35
2 Mittl.bl. KM M-V S. 158
3 GVOBl. M-V 1999 S. 360
4 GVOBl. M-V 2004 S. 13
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Teil I
Allgemeine Bestimmungen

1. Aufgabe der Zeugniserteilung

1.1 Noten und Zeugnisse dienen der Unterrichtung des
Schülers und dessen Erziehungsberechtigten über die Ent-
wicklung, die der Schüler im Unterricht gezeigt hat, und
über seinen erreichten Leistungsstand. Noten- und Zeugnis-
erteilung verlangen Offenheit und Klarheit der Grundsätze
und Maßstäbe, unter denen die Beurteilung erfolgt. Der
Schüler und seine Erziehungsberechtigten sollen deshalb
erfahren, wie die Noten ermittelt und begründet sind und
welche Folgerungen sich daraus für die weitere schulische
Entwicklung ergeben. Erörterungen mit jedem Schüler über
seinen Leistungsstand und seine Bewertung, insbesondere
vor der Zeugniserteilung, geben Schülern und Lehrern die
erforderlichen Hinweise.

1.2 Zeugnisse haben eine rechtliche Bedeutung. Sie sind dann
Verwaltungsakte, wenn sie die Rechtsstellung eines
Schülers unmittelbar ändern oder verbindlich feststellen
(zum Beispiel bei Versetzungs- oder Abschlusszeugnis-
sen). Lehrer und Schulleiter müssen Beschwerden von
Schülern und Erziehungsberechtigten über Noten sorgfältig
prüfen, da die Informationen über den Leistungsstand für
den Schüler um so hilfreicher sind, je größer das erkennba-
re Bemühen um Objektivität einerseits und Schülerbezo-
genheit andererseits auf Seiten der Schule ist.

1.3 Bei Übergängen zu anderen Schulen, Hochschulen oder
beim Eintritt in eine Berufstätigkeit dienen die Zeugnisse
nicht nur der Information des Schülers und seiner Erzie-
hungsberechtigten, sondern auch der Unterrichtung der auf-
nehmenden Bildungs- oder Ausbildungseinrichtung. Auf-
grund der mit ihnen verbundenen Berechtigungen können
Zeugnisse den weiteren Bildungs- und Lebensweg eines
Schülers entscheidend beeinflussen. Die Schule übernimmt
daher mit der Ausstellung eines Zeugnisses Verantwortung
sowohl gegenüber dem Schüler als auch gegenüber der
Öffentlichkeit. Die Erziehungsberechtigten sind daher in
den Fällen der Nummer 1.2 Satz 2 durch eine Rechtsbe-
helfsbelehrung über die Möglichkeiten zu informieren, das
Zeugnis anzufechten.

2. Formvorschriften

2.1 Zeugnisse werden im Format DIN A4 gefertigt. Bei
Abgangs- und Abschlusszeugnissen erscheint auf der ersten

Seite das kleine Landeswappen. Text, Reihenfolge der
Angaben und deren Anordnung werden durch die Anlagen
1 bis 42 verbindlich festgelegt. 

2.2 Zeugnisse sind Urkunden. Sie sind handschriftlich doku-
mentenecht oder maschinenschriftlich auszufüllen. In den
Zeugnissen soll weder radiert noch korrigiert werden. Ist
eine Korrektur in einem Zeugnis unvermeidlich, so ist diese
durch den Schulleiter zu bestätigen.

2.3 In Abgangs-, Übergangs- und Abschlusszeugnissen müssen
die Zeugnisnoten ausgeschrieben werden, ansonsten kön-
nen sie mit arabischen Ziffern in die Zeugnisse eingetragen
werden.

2.4 Der Schulleiter kann seinen Stellvertreter beauftragen,
Zeugnisse zu unterschreiben. Ausstellungsdatum ist das
Ausgabedatum des Zeugnisses. Das Datum wird in num-
merischer Schreibweise in der Reihenfolge Tag/Monat/Jahr
angegeben. Beim Datum werden einstellige Tages- und
Monatszahlen ohne vorangestellte Null geschrieben. Über-
gangszeugnisse werden mit dem Datum des Verlassens der
bisher besuchten Schule ausgestellt.

2.5 Jede Fremdsprache, die an weiterführenden Schulen über
den Pflichtunterricht hinaus erteilt wird, ist unter „Wahl-
pflichtunterricht“ einzutragen.

2.6 Sind im Zeugnisformular Fächer aufgeführt, die gemäß der
für die betreffende Jahrgangsstufe gültigen Stundentafel
nicht erteilt worden sind, so ist anstelle der Note ein Strich zu
setzen. Ist ein Fach aus schulorganisatorischen Gründen
nicht erteilt worden, so ist statt der Note zu vermerken „nicht
erteilt“. Bei Parallelfächern ist das Unzutreffende zu strei-
chen. Ist ein Schüler vom Religionsunterricht abgemeldet
und kann kein Unterricht in „Philosophieren mit Kindern“
angeboten werden, so ist der Vermerk „nicht teilgenommen“
einzutragen. Der anstelle des Ersatzfaches erteilte Ersatzun-
terricht aus dem musisch-ästhetisch-künstlerischen Lernbe-
reich ist auf einer Leerzeile des Notenblocks zu benennen
und zu benoten. Wenn ein Schüler aufgrund einer amts- oder
schulärztlichen Bescheinigung von der Teilnahme am Sport-
unterricht befreit worden ist, wird „befreit“ eingetragen. Ist
aufgrund häufiger Unterrichtsversäumnisse eines Schülers
eine Beurteilung seiner Leistung nicht möglich, so kann die
Klassenkonferenz beschließen, dass anstelle einer Note der
Vermerk „nicht beurteilbar“ aufgenommen wird.

2.7 Gemäß § 52 Abs. 2 des Schulgesetzes gelten Schulen,
soweit sie aufgrund dieses Gesetzes Verwaltungsakte an 

Allgemeine Bestimmungen über die Zeugnisse und für die 
Zeugniserteilung allgemein bildender Schulen

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

Vom 17. November 2004 - 280D-3211-05/476 -

Nach § 63 des Schulgesetzes vom 15. Mai 1996 (GVOBl. M-V S. 205)1, das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 4. März 2004
(GVOBl. M-V S. 74) geändert worden ist, wird folgende Verwaltungsvorschrift erlassen:

_______
1 Mittl.bl KM M-V S. 158



Schüler oder Erziehungsberechtigte richten, als untere Lan-
desbehörde. Versetzungs-, Übergangs-, Abgangs- und Ab-
schlusszeugnisse sind Verwaltungsakte. Bei deren Erlass ist
gemäß § 2 Abs. 1 der Landesverordnung über die Führung der
Landeswappen, der Landessiegel, der Amtsschilder und der
Standarten (Hoheitszeichenverordnung) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 8. Oktober 1997 das kleine Landes-
wappen in Form des Landessiegels in der durch § 5 Abs. 1 der
Hoheitszeichenverordnung vorgegebenen Form zu führen.
Halbjahreszeugnisse sind dagegen nur mit dem Schulstempel
zu versehen. Auf den Zeugnisformularen ist die jeweils nicht
zutreffende Angabe (Stempel/Siegel) zu streichen.

3. Notenerteilung

Für die Bewertung durch Noten wird der Maßstab gemäß
§ 62 Abs. 4 des Schulgesetzes zugrunde gelegt. Soweit die
Leistungen durch Punkte bewertet werden, gilt § 62 Abs. 5
des Schulgesetzes.

4. Termine der Zeugniserteilung

4.1 Zeugnisse werden am Ende jedes Schulhalbjahres erteilt.

4.2 Von jedem Zeugnis ist eine Kopie zu fertigen. Auf dieser
bestätigen die Erziehungsberechtigten oder der volljährige
Schüler den Erhalt des Zeugnisses. Die Kopie verbleibt bei
den Unterlagen der Schule.

4.3 Stellt das Zeugnis einen Verwaltungsakt dar, ist diesem
eine Rechtsbehelfsbelehrung einschließlich des Empfangs-
bekenntnisses gemäß Anlage 41 beizufügen. Die Schule
regelt in eigener Verantwortung die Empfangsbestätigung
der Erziehungsberechtigten oder der volljährigen Schüler. 

5. Zeugnisformulare und Erläuterungen

5.1 Vorgaben für die Halbjahres- oder Schuljahreszeugnisse
der einzelnen Schularten in den Anlagen 1 bis 40 sind
Bestandteil dieses Erlasses.

5.2 Für kooperative Gesamtschulen finden die Zeugnisformu-
lare des jeweiligen Bildungsganges Anwendung.

5.3 Unter „Lernentwicklungsbericht“ oder „erweiterter Lern-
entwicklungsbericht“ sind sowohl der Leistungsstand als
auch Bemerkungen zum Arbeits- und Sozialverhalten des
Schülers umfassend einzutragen. Hinweise und Empfeh-
lungen dazu werden im Anhang gegeben.

5.4 Unter „Vermerke“ sind Versetzungsgefährdungen (Halb-
jahreszeugnis) beziehungsweise Versetzungs-/Nichtverset-
zungsvermerke anzugeben, gegebenenfalls besondere Leis-
tungen, die Teilnahme an Praktika sowie Hinweise auf eine
Lese-Rechtschreibschwäche oder Aussagen über nicht er-
teilte Noten.

5.5 „Fehltage“ sind zu differenzieren nach entschuldigten und
unentschuldigten Fehltagen.

5.6 Alle Zeilen und Felder, die keine Eintragungen enthalten,
sind durch Striche zu schließen.

5.7 Wird für Religion/Philosophieren mit Kindern Ersatzunter-
richt erteilt, erscheint unter „Vermerk“ „Für Religion/Philoso-
phieren mit Kindern wurde Ersatzunterricht erteilt (Note ...)“.

6. Abgangs- und Abschlusszeugnisse

6.1 Schüler, die von einer Schule nach erfüllter Schulpflicht
abgehen, ohne das Ziel des Bildungsganges erreicht zu
haben, erhalten ein Abgangszeugnis.

6.2 Schüler, die einen Bildungsgang erfolgreich abgeschlossen
oder eine Abschlussprüfung bestanden haben, erhalten ein
Abschlusszeugnis.

6.3 Auf Abgangs- oder Abschlusszeugnissen erscheinen keine
Lernentwicklungsberichte und keine Fehltage. In den Schu-
len gemäß § 36 Abs. 2 Nr. 8 erscheint der Lernentwick-
lungsbericht und keine Fehltage. 

6.4 Wird das Abgangszeugnis am Schuljahresende erteilt, so ist
bei erfolgter Versetzung unter „Vermerke“ einzutragen:
„Durch Konferenzbeschluss vom ... nach Klasse ... ver-
setzt“. Ein Vermerk über Nichtversetzung oder Verweisung
wird nicht aufgenommen.

6.5 In Abgangszeugnisse für Schüler, die eine Abschlussprü-
fung nicht bestanden haben, sind die erzielten Endnoten
einzutragen.

7. Übergangszeugnisse

Schüler, die einen Bildungsgang noch nicht abgeschlossen
haben und die Schule wechseln, erhalten ein Übergangs-
zeugnis. Die Bestimmungen der Nummer 6.4 gelten ent-
sprechend.

8. Zeugnisse für Bewerbungen

Schüler bewerben sich mit dem zuletzt erhaltenen Zeugnis.
Bei Bedarf können sie eine zusätzliche Bescheinigung über
ihren gegenwärtigen Leistungsstand erhalten. 

Teil II
Besondere Bestimmungen

9. Gymnasien

9.1 Verlässt ein Schüler nach Erfüllung der Vollzeitschul-
pflicht das Gymnasium ohne einen Abschluss erworben zu
haben, so erhält er ein Abgangszeugnis gemäß Anlage 23.
Hat er nach den Bestimmungen des § 19 Abs. 3 des Schul-
gesetzes einen gleichwertigen Abschluss erreicht, so wird
auf dem Abgangszeugnis unter „Vermerke“ eingetragen: „
... hat einen dem ...abschluss gleichwertigen Abschluss
erreicht.“

Nr. 12/2004 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 689



690 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern Nr. 12/2004

9.2 Ein Schüler, der in der Jahrgangsstufe 7 ein Probehalbjahr
gemäß § 66 Abs. 4 des Schulgesetzes zu absolvieren hat,
bekommt unter „Vermerk“ auf dem Zeugnis nach Anlage 21
das Ergebnis einer erfolgreichen Probezeit wie folgt attestiert:
„ ... ist endgültig in die Jahrgangsstufe 7 versetzt worden.“
War die Probezeit erfolglos, so wird auf dem Übergangszeug-
nis nach Anlage 22 wie folgt attestiert: „... hat die Probezeit
nicht erfolgreich bestanden und verlässt das Gymnasium.“

9.3 Zeugnisse für die gymnasiale Oberstufe sind in einem
gesonderten Erlass geregelt.

10. Regionale Schulen, Hauptschulen und Realschulen

10.1. Hat ein Schüler einen der Berufsreife (Hauptschulab-
schluss) gleichwertigen Abschluss erreicht, ist Nummer 9.1
entsprechend anzuwenden. 

10.2. Wird ein Unterrichtsfach in der Jahrgangsstufe 10 nicht
mehr unterrichtet, so wird die Endnote aus der Jahrgangs-
stufe 9 in das Abschlusszeugnis übernommen.

11. Gesamtschulen

11.1 Schüler, die nach Erfüllung der Vollzeitschulpflicht die
integrierte Gesamtschule verlassen, ohne einen Abschluss
erworben zu haben, erhalten ein Abgangszeugnis.

11.2 In der Sekundarstufe I der integrierten Gesamtschule sind
als Abschlusszeugnisse die entsprechenden Formulare der
nichtgymnasialen Bildungsgänge zu verwenden. 

12. Förderschulen

12.1 Für Schüler der Schule gemäß § 36 Abs. 2 Nr. 9 des Schul-
gesetzes werden die Zeugnisse der entsprechenden Schulart
verwendet.

12.2 Soweit Förderschulen nach den Rahmenplänen der Grund-
schule, der Hauptschule, der Realschule, der Regionalen
Schule oder des Gymnasiums unterrichten, werden Zeug-
nisse der entsprechenden Schulart verwendet.

12.3 Schüler im zieldifferenten gemeinsamen Unterricht in den
Schularten gemäß § 11 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a bis e des
Schulgesetzes erhalten das Zeugnis der entsprechenden
Schulart mit dem Zusatz: „Der Schüler ist nach den Regelun-
gen der allgemeinen Förderschule beziehungsweise der Schu-
le zur individuellen Lebensbewältigung unterrichtet worden.“

12.4 In der Förderstufe I erfolgt keine Leistungsbewertung mit-
tels Ziffernnoten. Die Bewertung erfolgt durch einen Lern-
entwicklungsbericht. Diese Berichte beinhalten Aussagen
zum Leistungsstand in allen Unterrichtsfächern, wie sie für
die jeweilige Jahrgangsstufe in der Stundentafel ausgewie-
sen sind. Es ist gleichermaßen eine Einschätzung der son-
derpädagogischen Fördermaßnahmen und ihrer Wirksam-
keit vorzunehmen.

12.5 In den Förderstufen II und III werden zusätzlich zum Lern-
entwicklungsbericht (Bemerkungen zum Arbeits- und
Sozialverhalten und zur Lernentwicklung) Ziffernnoten in
den laut Stundentafel der jeweiligen Jahrgangsstufe ausge-
wiesenen Unterrichtsfächern erteilt. In dem Fach Deutsch,
den Lernbereichen Naturkunde und Weltkunde wird
jeweils eine Gesamtnote auf dem Zeugnis erteilt. Die
Gesamtnote ist das arithmetische Mittel

– der Noten der einzelnen Lernbereiche im Fach Deutsch,
– der Noten der Fächer Biologie, Chemie und Physik im

Lernbereich Naturkunde,
– der Noten der Fächer Sozialkunde, Geschichte und

Geographie im Lernbereich Weltkunde.

12.6 Die Regelungen in Nummer 12.5 dieser Vorschrift gelten
nicht für Schüler in Vorlaufklassen. Hier werden die einzel-
nen Fächer gemäß der Stundentafel der Hauptschule benotet.
Es erscheint unter „Vermerke“ der Satz „Die Leistungsbeur-
teilung erfolgt aufgrund erhöhter Anforderungen.“

12.7 Die Leistungen im Wahlpflichtunterricht in der Förderstufe
III werden mit Ziffernnoten bewertet.

12.8 Die erreichten Ergebnisse im Neigungsunterricht der För-
derstufen II und III werden im Lernentwicklungsbericht
verbal eingeschätzt.

12.9 Schüler der allgemeinen Förderschule, die die Jahrgangs-
stufe 9 erfolgreich abgeschlossen haben, erhalten ein
Abschlusszeugnis.

13. Grundschulen

Im Notenbereich Fremdsprache ist „teilgenommen“ oder
„nicht teilgenommen“ einzusetzen.

14. Schulen in freier Trägerschaft

Die Bestimmungen dieser Verwaltungsvorschrift gelten
auch für staatlich anerkannte Ersatzschulen.

15. Anlagen

Die Anlagen 1 bis 42 sind Bestandteil dieser Verwaltungs-
vorschrift.

16. In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Dieser Erlass tritt am 1. Februar 2005 in Kraft und am
31. Dezember 2009 außer Kraft. Abweichend von Satz 1
tritt die Anlage 15 dieses Erlasses am Tag nach der Veröf-
fentlichung in Kraft. Mit dem In-Kraft-Treten dieses Erlas-
ses tritt der Erlass vom 13. Dezember 1996 (Mittl.bl. KM
M-V 1997 S. 9, 206), zuletzt geändert durch den Erlass vom
21. November 2002 (Mittl.bl. BM M-V S. 733) außer Kraft.

Schwerin, den 17. November 2004
Der Minister für

Bildung, Wissenschaft und Kultur
Prof. Dr. Dr. med. Hans-Robert Metelmann

Mittl.bl. BM M-V 2004 S. 688
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1 Präambel

Menschen mit Behinderungen sind in besonderem Maße
auf Solidarität und Unterstützung durch die Gesellschaft
und durch andere Menschen angewiesen. Ihre Integration in
Arbeit und Ausbildung ist Ausdruck und wesentliche Vor-
aussetzung für eine gleichberechtigte Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben.
Öffentlichen Arbeitgebern kommt bei der Erfüllung gesetz-
licher Verpflichtungen zur Förderung und Sicherung der
gleichberechtigten Teilhabe, insbesondere im Berufsleben,
eine Vorbildfunktion zu.

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des
Landes Mecklenburg-Vorpommern hat sich stets dieser
besonderen Verantwortung gestellt. Aus diesem Grunde ist
die berufliche Integration behinderter Menschen an den
öffentlichen Schulen des Landes ein wesentlicher Bestand-
teil der Personalplanung des Ministeriums für Bildung,
Wissenschaft und Kultur.

Eine wirksame und nachhaltige Förderung schwerbehinder-
ter Menschen bedarf der Berücksichtigung unterschiedlichs-
ter Interessen. Gerade deshalb ist die umfassende, transpa-
rente und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Haupt-
schwerbehindertenvertretung, aber auch die entsprechende
Beteiligung des Lehrerhauptpersonalrates sowie der Gleich-
stellungsbeauftragten für den Bereich der allgemein bilden-
den und der beruflichen Schulen auf der Ebene des Ministe-
riums für Bildung, Wissenschaft und Kultur von besonderer
Bedeutung. Der Gesetzgeber hat durch § 95 des Neunten
Sozialgesetzbuches den gesetzlichen Rahmen für die
Gestaltung dieser Zusammenarbeit formuliert. Diesen Rah-
men verantwortungsvoll im Interesse der schwerbehinderten
Menschen auszufüllen, ist Verpflichtung der Beteiligten.

Die auf der Grundlage des § 83 des Neunten Sozialgesetz-
buches geschlossene Vereinbarung soll dazu den gemeinsa-
men Gestaltungswillen zum Ausdruck bringen. Außerdem
werden die im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur Mecklenburg-Vorpommern bestehenden Regelun-
gen zur Anwendung des Schwerbehindertenrechts ergänzt
und akzentuiert.

Die vorliegende Integrationsvereinbarung beschränkt sich
auf Rahmenvorgaben, die im nachgeordneten Bereich durch
den Abschluss eigener Vereinbarungen mit der Festlegung
dienststellenbezogener Maßnahmen ergänzt werden sollen.

Nach § 83 Abs. 2 des Neunten Sozialgesetzbuches soll die
Integrationsvereinbarung Regelungen im Zusammenhang
mit der Eingliederung schwerbehinderter Menschen enthal-
ten, insbesondere

– zur Personalplanung, einschließlich besonderer Rege-
lungen zur Beschäftigung eines angemessenen Anteils
schwerbehinderter Frauen,

– zur Arbeitsplatzgestaltung, zur Gestaltung des Ar-
beitsumfelds, zur Arbeitsorganisation und Arbeitszeit
sowie

– weitere Regelungen über die Durchführung in den
Dienststellen.

Die für das Land Mecklenburg-Vorpommern existierende
Richtlinie über die Einstellung, Beschäftigung und beglei-
tende Hilfe schwerbehinderter Menschen in der Landesver-
waltung Mecklenburg-Vorpommern - SchwbRL M-V vom
30. April 2003 (AmtsBl. M-V 2003 S. 394) bleibt von der
Dienstvereinbarung unberührt.

2. Gliederung

Die vorliegende Integrationsvereinbarung gliedert sich in
folgende Handlungsbereiche:

1. Sicherung der Beschäftigungspflicht in den Dienststel-
len

2. Beschäftigung und Förderung schwerbehinderter Men-
schen

3. Prävention
4. Informations- und Kommunikationspolitik

Innerhalb der Handlungsbereiche werden jeweils aus der Analyse
der Ist-Situation heraus Ziele sowie Maßnahmen zur Zielerrei-
chung entwickelt. Sofern möglich, werden geeignete Controlling-
Instrumente aufgezeigt.

Rahmenvereinbarung zur Integration schwerbehinderter Menschen an 
öffentlichen Schulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern gemäß § 83 des 

Neunten Sozialgesetzbuches (SGB IX) in der Fassung vom 1. Juli 2001

zwischen

dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern und der Hauptschwerbehindertenvertretung der 

öffentlichen Schulen sowie dem Lehrerhauptpersonalrat sowie der 
Beauftragten des Arbeitgebers gemäß § 98 des Neunten Sozialgesetzbuches

Vom 27. Juli 2004



3. Handlungsbereiche

3.1 Sicherung der Beschäftigungspflicht in den Dienststellen

3.1.1 Stand der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
beschäftigte im Bereich der öffentlichen Schulen in den
letzten Jahren im Durchschnitt - gemessen an den Arbeits-
plätzen nach § 73 des Neunten Sozialgesetzbuches - 3 %
schwerbehinderte Menschen. Obwohl das Ministerium für
Bildung, Wissenschaft und Kultur stets bemüht war, die
vorgegebene Pflichtquote zu erreichen ist dies bislang nicht
gelungen.
Auch für die Zukunft stellt sich das Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur bewusst dieser besonderen Verant-
wortung und ist daher bestrebt, die gesetzliche Beschäfti-
gungspflicht schwerbehinderter Menschen schnellstmöglich
zu erreichen und dauerhaft zu festigen.

Maßnahmen:

– Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
beauftragt die zuständigen Schulaufsichtsbehörden
(Staatliche Schulämter sowie das im Ministerium für
Bildung, Wissenschaft und Kultur für die Personalan-
gelegenheiten der Lehrkräfte an den beruflichen Schu-
len zuständige Referat), der jeweils zuständigen
Schwerbehindertenvertretung einmal monatlich die
aktuellen Übersichten des beschäftigten schwerbehin-
derten Personals zur Verfügung zu stellen. Auf der
Grundlage dieser Daten liegt es in der Verantwortung
jeder Dienststelle, personalplanerische Eckdaten wie
die Fluktuation und Altersgliederung des Personalkör-
pers zu überwachen, um rückläufigen Entwicklungen
bei der Beschäftigung Schwerbehinderter vorausschau-
end entgegenwirken zu können.

– Schulaufsichtsbehörden, denen es nicht gelingt, bis
zum Ende des Kalenderjahres die Pflichtplätze in ihrem
Zuständigkeitsbereich zu besetzen, berichten dem
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur,
welche Maßnahmen zur Förderung der Einstellung
schwerbehinderter Menschen ergriffen wurden und für
die Zukunft geplant sind. Das Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur wertet die Berichte aus und
wird gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen
gegensteuern.

– Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
stellt einmal jährlich einen Erfahrungsaustausch zwi-
schen den zuständigen Schulaufsichtsbehörden sicher,
indem es die Thematik im Rahmen einer Schulamtslei-
terdienstberatung aufgreift. Hier können erfolgreiche
Maßnahmebündel zur Sicherung der Beschäftigungs-
pflicht diskutiert und weitergegeben werden.

3.1.2 Einstellung schwerbehinderter Menschen in den Schul-
dienst

Aufgrund der Altersstruktur der Beschäftigten ist in den
nächsten Jahren mit einem verstärkten Ausscheiden von
schwerbehinderten Lehrerinnen und Lehrern zu rechnen.

Zur Sicherung der Beschäftigungspflicht soll das Ministe-
rium dieser Entwicklung rechtzeitig durch Neueinstellun-
gen im Rahmen des Einstellungskorridors nach dem Leh-
rerpersonalkonzept entgegenwirken.

Maßnahmen:

– Es ist davon auszugehen, dass die an den öffentlichen
Schulen zu besetzenden Stellen grundsätzlich zur
Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet
sind. Die Entscheidung über Einstellungen, für die
schwerbehinderte Menschen nicht in Betracht kommen,
ist im Benehmen mit der Schwerbehindertenvertretung
zu treffen. Dies trifft auch für Teilzeitarbeitsverhältnis-
se und befristet zu besetzende Stellen zu. Bei gleicher
Eignung sind schwerbehinderte Frauen besonders zu
berücksichtigen.

– In jeder Stellenausschreibung ist darauf hinzuweisen,
dass schwerbehinderte Menschen bei gleicher Eignung
bevorzugt berücksichtigt werden. Die zuständige
Schwerbehindertenvertretung erhält den Ausschrei-
bungstext vorab zur Kenntnis. 

– Die Beteiligung der zuständigen Agenturen für Arbeit,
der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung in Bonn und
der Personalkoordinierungsstelle erfolgt entsprechend
der rechtlichen Vorgaben. Eine Durchschrift des in die-
sem Zusammenhang geführten Schriftverkehrs erhalten
jeweils die zuständige Schwerbehindertenvertretung,
der zuständige Personalrat und die zuständige Gleich-
stellungsbeauftragte zur Kenntnis.

– Über Vermittlungsvorschläge der Agenturen für Arbeit
sind die zuständige Schwerbehindertenvertretung, der
zuständige Personalrat und die zuständige Gleichstel-
lungsbeauftragte zu unterrichten. 

– Haben sich schwerbehinderte Menschen um eine Stelle
beworben oder sind sie von einer Agentur für Arbeit
oder einem von dieser beauftragten Integrationsfach-
dienst vorgeschlagen worden, werden sie zu einem
Vorstellungsgespräch eingeladen, es sei denn, die fach-
liche Eignung fehlt. Diese Entscheidung ist mit der
Schwerbehindertenvertretung zu erörtern.

– Bei schwerbehinderten Bewerbern und Bewerberinnen
soll die zuständige Schulaufsichtsbehörde von beson-
deren, von ihr selbst aufgestellten Einstellungsvoraus-
setzungen absehen, wenn erkennbar ist, dass der
schwerbehinderte Mensch diese Anforderungen allein
wegen der Behinderung nicht erfüllt. In diesen Fällen
ist schwerbehinderten Bewerbern und Bewerberinnen
grundsätzlich Gelegenheit zu einem Vorstellungsge-
spräch zu geben. Hiervon kann abgesehen werden,
wenn die Bewerbung schon aufgrund der schriftlichen
Unterlagen offensichtlich nicht in Betracht kommt.
Diese Entscheidung ist mit der Schwerbehindertenver-
tretung zu erörtern.

– Alle Bewerbungen sind - soweit schwerbehinderte
Menschen im Verfahren beteiligt sind - mit der jeweili-
gen Schwerbehindertenvertretung zu erörtern und mit
ihrer Stellungnahme an den zuständigen Personalrat
weiterzuleiten. Eine Beteiligung der jeweiligen
Schwerbehindertenvertretung an den Vorstellungsge-
sprächen findet nicht statt, wenn der schwerbehinderte
Mensch dies ausdrücklich ablehnt.
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– Erfüllt die Dienststelle die ihr nach § 71 des Neunten
Sozialgesetzbuches obliegende Beschäftigungspflicht
nicht und sind die jeweilige Schwerbehindertenvertre-
tung oder die Personalvertretung mit der beabsichtigten
Personalentscheidung nicht einverstanden, ist dies
unter Darlegung der Gründe mit diesen Interessenver-
tretungen zu erörtern. Der betroffene schwerbehinderte
Mensch ist zu hören.

– Schwerbehinderten Menschen ist bei gleicher Eignung der
Vorzug vor anderen Bewerbern/Bewerberinnen zu geben. 

– Soweit für die Einstellung Eignungstests oder andere
Leistungsnachweise vorgesehen sind, müssen schwer-
behinderte Menschen rechtzeitig darauf hingewiesen
werden, dass ihnen auf Antrag entsprechend der Art
und dem Umfang der Behinderung Erleichterungen
(zum Beispiel Benutzung technischer Hilfsmittel, ange-
messene Verlängerung von Fristen) eingeräumt werden
können. Diese Erleichterungen sind unter Beteiligung
der jeweiligen Schwerbehindertenvertretung im Einzel-
fall oder für die Mehrzahl von Fällen zu regeln.

– Verpflichtungen zur bevorzugten Einstellung und Be-
schäftigung bestimmter Personenkreise nach anderen
Gesetzen entbinden die Dienststellenleitungen nicht
von der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen
nach dem Schwerbehindertenrecht.

3.2 Beschäftigung und Förderung schwerbehinderter Men-
schen

Für schwerbehinderte Menschen sind die Arbeitsbedingun-
gen herzustellen, die der Behinderung Rechnung tragen.
Ein diesbezüglicher Anspruch besteht jedoch nicht, soweit
die Realisierung für die Dienststelle nicht zumutbar oder
mit unverhältnismäßigen Aufwendungen verbunden wäre
oder Arbeitsschutzvorschriften oder beamtenrechtliche
Vorschriften entgegenstehen. 
Insoweit haben schwerbehinderte Menschen gegenüber
ihrem Arbeitgeber den Anspruch auf

– eine behindertengerechte Eingliederung in das Arbeits-
leben,

– Anpassung des Arbeitsplatzes, soweit dies möglich ist,
an die Behinderung im Einzelfall,

– Beachtung und Berücksichtigung des Leistungsvermö-
gens, der Fähigkeiten und Kenntnisse und

– Förderung der beruflichen Fort- und Weiterbildung,
damit die Arbeit ausführbar, erträglich und zumutbar ist.

a) Beschäftigung schwerbehinderter Frauen

Nach § 71 Abs. 1 S. 2 des Neunten Sozialgesetzbuches
sind Frauen bei der Beschäftigung schwerbehinderter
Menschen besonders zu berücksichtigen.

Eine quantitative Unterrepräsentanz von Frauen liegt
im Bereich der öffentlichen Schulen nicht vor, da die
überwiegende Zahl der schwerbehinderten Beschäftig-
ten weiblich ist. Gleichwohl müssen schwerbehinderte
Frauen - gerade unter Berücksichtigung ihrer behinde-
rungsbedingten Einschränkungen - eine entsprechende
berufliche Förderung und Unterstützung zur Vereinbar-
keit von Beruf und Familie erhalten.

Maßnahmen: 

– Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur wird sich dem Aspekt der Chancengleich-
heit stellen und die Belange behinderter Frauen bei
der Personalentwicklung, Qualifizierung, Arbeits-
platzgestaltung, Arbeitsorganisation und so weiter
berücksichtigen. In den nach dem Gleichstellungs-
gesetz M-V zu erstellenden Frauenförderplänen
werden sich entsprechende Handlungsfelder und
Maßnahmekonzeptionen wiederfinden.

b) Beschäftigung schwerbehinderter Menschen nach Lauf-
bahnen

In allen Laufbahnen soll möglichst eine gleichmäßige
durchschnittliche Schwerbehindertenquote erreicht wer-
den.

Maßnahmen:

– Die gezielte Förderung schwerbehinderter Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter ist wesentliche Aufgabe der
Führungskräfte. Ihnen obliegt es, berufliche Weiter-
entwicklungs- beziehungsweise Aufstiegsmöglich-
keiten zu erkennen, mit den Betroffenen zu erörtern
und - soweit möglich - zielgerichtet umzusetzen.

– Hinsichtlich der Entwicklung und Förderung von
schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern - und damit der Verbesserung der qualitativen
Beschäftigung - gilt Folgendes:

– Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen um
ausgeschriebene Stellen sind - soweit die Schwerbe-
hinderung bekannt ist - der jeweiligen Schwerbehin-
dertenvertretung unmittelbar nach Eingang vorzule-
gen - außer die Bewerberin beziehungsweise der Be-
werber lehnt dies ausdrücklich ab.

– Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber,
die bei Stellenbesetzungen und Fort- beziehungs-
weise Weiterbildungsmaßnahmen die formalen
Voraussetzungen erfüllen, dürfen nicht nach
Aktenlage abgelehnt werden. Die jeweilige
Schwerbehindertenvertretung hat ein Teilnahme-
recht an den im Rahmen des Auswahlverfahrens
durchzuführenden Vorstellungsgesprächen - außer
der Schwerbehinderte lehnt dies ausdrücklich ab.

– Vor der Erstellung einer dienstlichen Beurteilung
muss sich der Vorgesetzte eingehend mit der Per-
sönlichkeit und den fachlichen Leistungen des
schwerbehinderten Menschen befassen und prüfen,
ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die
dienstlichen Leistungen durch die Behinderung
qualitativ und quantitativ beeinträchtigt werden.
Hierzu kann die zuständige Schwerbehindertenver-
tretung zu Umfang und Auswirkungen der Behin-
derung auf das Leistungsvermögen und die Einsatz-
möglichkeiten beteiligt werden. Danach führt der
Erstbeurteiler ein Beurteilungsvorgespräch mit
dem schwerbehinderten Menschen, um etwaige
Hinweise und Einwendungen des schwerbehinder-
ten Menschen zu berücksichtigen oder dazu Stel-
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lung nehmen zu können. Dabei soll auf die beab-
sichtigte Nichtbewertung sowie auf die Gewich-
tung einzelner Leistungsmerkmale eingegangen
werden. Rechtzeitig vor dem Beurteilungsvorge-
spräch informiert die zuständige Schulaufsichts-
behörde beziehungsweise der Schulleiter/die
Schulleiterin die zuständige Schwerbehinderten-
vertretung darüber, welche schwerbehinderten
Menschen beurteilt werden.
Bei der Beurteilung der Leistung ist eine etwaige
Minderung der Arbeits- und Verwendungsfähigkeit
durch die Behinderung zu berücksichtigen. Dabei
darf eine Minderung der Leistungsfähigkeit in quan-
titativer Hinsicht nicht zum Nachteil gewertet wer-
den. Auf Verlangen des schwerbehinderten Men-
schen ist einem Mitglied der zuständigen Schwerbe-
hindertenvertretung die Teilnahme an dem Beurtei-
lungsvorgespräch und dem Beurteilungseröffnungs-
gespräch zu gestatten. Die zuständige Schwerbehin-
dertenvertretung kann von sich aus dem zu beurtei-
lenden schwerbehinderten Menschen die Teilnahme
an den vorgenannten Gesprächen anbieten.

– Das institutionalisierte Mitarbeitergespräch, das
wenigstens einmal jährlich durchgeführt werden
sollte, bietet Gelegenheit, neben der persönlichen
Zusammenarbeit, den beruflichen Stärken und
Schwächen und der Arbeitsorganisation auch
behinderungsbedingte Problemstellungen zu the-
matisieren und lösungsorientiert zu besprechen. 

– Bei Prüfungen, Leistungsnachweisen, Hospitatio-
nen und so weiter können sich für schwerbehinder-
te Menschen besondere Nachteile im Vergleich zu
den übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
ergeben, die je nach Art der Behinderung ausgegli-
chen werden sollen. 

c) Beschäftigung schwerstbehinderter Menschen

§ 72 Abs. 1 des Neunten Sozialgesetzbuches fordert vom
Arbeitgeber, dass bei der Erfüllung der Beschäftigungs-
pflicht auch schwerbehinderte Menschen, die nach Art
und Schwere der Behinderung im Arbeitsleben besonders
betroffen sind, entsprechend berücksichtigt werden. Die-
sem Personenkreis sind Menschen mit einem Grad der
Behinderung ab 70 zuzurechnen. Individuelle Lösungen
für ihre Teilhabe am Arbeitsleben sind zu suchen.

Maßnahmen:

– Die Eingliederung dieser besonderen Personen-
gruppe unter den schwerbehinderten Menschen
erfordert die engagierte Zusammenarbeit des Mini-
steriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur, der
Staatlichen Schulämter, der Schulleiterinnen und
Schulleiter, der Schwerbehindertenvertretung und
der Personalvertretung unter Beteiligung der Bera-
ter des Integrationsamtes und des Betriebsarztes.
Soweit innerbetriebliche Bemühungen und Mög-
lichkeiten nicht ausreichen, sind zusätzlich gegebe-
nenfalls das Integrationsamt und andere Reha-Trä-
ger einzuschalten.

– Gebäude, Verkehrswege und Inneneinrichtungen
sind unter Beachtung der entsprechenden einschlä-
gigen DIN-Normen möglichst frei von Zugangs-
beziehungsweise Kommunikationsbarrieren zu
gestalten. Die zuständige Schwerbehindertenver-
tretung ist in allen behindertenspezifischen Bauan-
gelegenheiten rechtzeitig und umfassend zu unter-
richten und vor einer Entscheidung zu hören.

– Zur Erleichterung der Arbeit und Erhöhung der
Leistungsfähigkeit sind die nach Art und Umfang
der Behinderung erforderlichen technischen Hilfs-
mittel rechtzeitig durch die Schulleitungen bei den
Schulträgern zu beantragen.

– Unabhängig vom Lehrerpersonalkonzept ist auf
Wunsch schwerbehinderter Menschen die Einrich-
tung von Teilzeitarbeitsplätzen zu fördern. Die Ar-
beitszeitregelungen sollen so flexibel gestaltet wer-
den, dass den besonderen Belangen schwerbehinder-
ter Menschen Rechnung getragen werden kann.

Als weitere, auf die Belange schwerbehinderter Men-
schen abgestimmte Fürsorgemaßnahmen sind beispiel-
haft zu nennen:

– Erleichterungen bei besonderen witterungsbeding-
ten Gegebenheiten, die sich bei Beschäftigten mit
einschlägiger Behinderung stark beeinträchtigend
auswirken können (zum Beispiel angepasste Lage
und Verteilung der Arbeitszeit)

– Fürsorgeregelungen bei der Gestaltung von Dienst-
reisen

– geeignete Parkmöglichkeiten

3.3 Prävention

Gemäß § 84 des Neunten Sozialgesetzbuches sind bei Ein-
treten von personen-, verhaltens- oder betriebsbedingten
Schwierigkeiten im Arbeitsverhältnis, die zur Gefährdung
des Beschäftigungsverhältnisses führen können, die zustän-
dige Schwerbehindertenvertretung und die zuständige Per-
sonalvertretung sowie das Integrationsamt frühzeitig einzu-
schalten. Es sind alle Möglichkeiten und alle zur Verfügung
stehenden Hilfen zur Beratung und mögliche finanzielle
Leistungen zu erörtern, mit denen die Schwierigkeiten
beseitigt werden können, um das Arbeitsverhältnis mög-
lichst dauerhaft fortzusetzen.

Maßnahmen:

– Zunächst sind alle innerbetrieblichen Möglichkeiten
zur Beseitigung der Schwierigkeiten zu ergreifen. Hier-
zu kommen zum Beispiel Abordnungen oder Verset-
zungen, innerbetriebliche Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben (§ 33 Abs. 3 Nr. 3 des Neunten Sozialge-
setzbuches), das sind berufliche Anpassung und Wei-
terbildung, in Betracht. Welche Möglichkeiten im Ein-
zelfall in Betracht kommen, ist mit der zuständigen
Schwerbehindertenvertretung und dem zuständigen
Personalrat zu erörtern.

– Können die Schwierigkeiten innerbetrieblich nicht
beseitigt werden, ist das Integrationsamt zu beteiligen, 
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damit dieses im Rahmen seiner Aufgaben dem Arbeit-
geber begleitende Hilfen nach § 102 des Neunten So-
zialgesetzbuches anbieten kann. Es kommen aber nicht
nur Leistungen und Hilfen an den Arbeitgeber in Frage,
sondern auch Hilfen für den beschäftigten schwerbe-
hinderten Menschen, so etwa bei personen- oder ver-
haltensbedingten Schwierigkeiten für eine notwendige
psychosoziale Betreuung.

– Die Beteiligung hat frühzeitig im Sinne einer Problem-
oder Konfliktprävention zu erfolgen. Da die Prävention
rechtzeitig einsetzen soll, muss überlegt werden, wie
und mit wem ein Frühwarnsystem errichtet werden
kann, das es ermöglicht, bereits beim Auftauchen von
Schwierigkeiten präventiv zu handeln.

– Frühwarnsysteme und darauf aufbauende Hilfestellun-
gen sollten von Personen erarbeitet werden, die mit Per-
sonalführung, Gesundheit, Rehabilitation, Prävention,
Psychologie und Ähnlichem zu tun haben.

– Um die richtigen Präventionsinstrumente einsetzen zu
können, ist ein anlassbezogener Überblick über die vor-
handenen Präventionsangebote der Behörde, der einzel-
nen Dienststellen, des Integrationsamtes und anderer
Träger zu erstellen.

3.4 Informations- und Kommunikationspolitik

Personalentwicklung und damit die Förderung schwerbehin-
derter Menschen ist primär Führungsaufgabe. Darüber muss
aber auf allen Ebenen eine breite Akzeptanz für die Integra-
tion schwerbehinderter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
geschaffen werden. Sie ist für eine erfolgreiche Umsetzung
der Ziele des Neunten Sozialgesetzbuches unabdingbar.

Maßnahmen:

– Zur Förderung der Akzeptanz sind die Information und
Kommunikation zur Schwerbehindertenthematik zu
verbessern. Aus diesem Grund soll die Schwerbehin-
dertenthematik regelmäßig Gegenstand zentraler und
dezentraler Dienstberatungen werden.

– Die Rahmenintegrationsvereinbarung bietet Anlass und
Chance, sich mit dem Thema auseinander zu setzen.
Die Rahmenintegrationsvereinbarung und die in den
nachgeordneten Ebenen bereits bestehenden oder noch
abzuschließenden Integrationsvereinbarungen sind in
Führungskräfte- und Dienstberatungen zu thematisie-
ren. Die Dienststellen haben regelmäßig die Situation
ihrer schwerbehinderten Beschäftigten zu analysieren
und darzustellen.

– Die Monatsgespräche mit den Dienststellenleitern sol-
len künftig regelmäßig als Forum für Berichte über die
Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen,
über besondere Problemlagen aber auch über Möglich-
keiten zur beruflichen Entwicklung der schwerbehin-
derten Lehrkräfte dienen.

– Als Forum zur vertiefenden Auseinandersetzung mit
der Thematik sind die Schulungsangebote des Integra-
tionsamtes zu nutzen, die sich sowohl an die Schwerbe-
hindertenvertretungen als auch an die Personalverant-
wortlichen richten. 

4. Schlussbestimmungen, Öffnungsklausel, In-Kraft-Treten

4.1. Öffnungsklausel

Auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung können auf
Antrag der Schwerbehindertenvertretung in jeder Dienst-
stelle ergänzende Vereinbarungen auf der Grundlage von
§ 83 des Neunten Sozialgesetzbuches getroffen werden, die
den Besonderheiten der Dienststelle Rechnung tragen und
bei Bedarf fortgeschrieben werden können. Vereinbarungs-
tatbestände können unter anderem folgende Punkte sein:

– Maßnahmen, die dazu dienen, mindestens die gesetzlich
vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen dau-
erhaft und behinderungsgerecht zu beschäftigen

– Inhalt und Durchführung geeigneter Fortbildungsmaß-
nahmen für Vorgesetzte

– Fördermaßnahmen für besonders betroffene schwerbe-
hinderte Menschen, zum Beispiel Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen in Einrichtungen, die speziell für
schwerbehinderte Menschen ausgestattet sind

– Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Einzelne
– Aufsichts-, Pausen- und Stundenplanregelungen für

besonders Betroffene
– Anschaffung von technischen Hilfsmitteln
– Baumaßnahmen

4.3. In-Kraft-Treten

Diese Vereinbarung tritt am 1. August 2004 in Kraft. Sie kann
mit einer Frist von einem Jahr gekündigt werden. Im Falle der
Kündigung der Vereinbarung bleibt die geltende Vereinba-
rung bis zum Abschluss einer neuen Vereinbarung gültig.
Verhandlungen zur Anpassung der Integrationsvereinba-
rung an geänderte rechtliche oder tatsächliche Verhältnisse
sind aufzunehmen, sobald dies mindestens eine der betei-
ligten Parteien verlangt.

Schwerin, den 27. Juli 2004

Der Minister für Die Hauptvertrauensperson
Bildung, Wissenschaft und Kultur der schwerbehinderten Menschen

Mecklenburg-Vorpommern Dr. Bodo Große-Thie
Prof. Dr. Dr. med. Hans-Robert Metelmann

Der Vorsitzende des Lehrerhauptpersonalrates Die Beauftragte des Arbeitgebers
Klaus Demske gemäß § 98 des Neunten Sozialgesetzbuches

Doris Doose

Mittl.bl. BM M-V 2004 S. 768



Nr. 12/2004 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 773

1. Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt für die Ausbildung in der dreijährigen
Höheren Berufsfachschule gemäß § 1 Abs. 2 der Höheren
Berufsfachschulverordnung vom 21. Dezember 2000
(Mittl.bl. BM M-V 2001 S. 127), geändert durch die Ver-
ordnung vom 31. Januar 2002 (Mittl.bl. BM M-V S. 116).

2. Ziel der Ausbildung

2.1 Der Bildungsgang bereitet auf die Abschlussprüfung zum
Staatlich geprüften Assistenten/zur Staatlich geprüften
Assistentin in den gemäß § 1 Abs. 1 der Höheren Berufs-
fachschulverordnung genannten Fachrichtungen und
Schwerpunkten und unter Einschluss der Ausbildung im
Betriebspraktikum, im Sinne des § 1 Abs. 2 des Berufsbil-
dungsgesetzes vom 14. August 1969 (BGBl. I S. 1112),
zuletzt geändert durch Artikel 40 des Gesetzes vom 24. De-
zember 2003 (BGBl. I S. 2954), gleichzeitig auf die Ab-
schlussprüfung vor der zuständigen Stelle in den gemäß
Nummer 5 genannten anerkannten Ausbildungsberufen vor.

2.2 In der Ausbildung der Jahrgangsstufen 1 und 2 der Höheren
Berufsfachschule werden in Anlehnung an die Inhalte des
Rahmenplans des Landes für den betreffenden Ausbil-
dungsberuf die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für einen
Berufsabschluss und eine spätere Berufstätigkeit notwen-
dig sind, vermittelt. Die Lernziele und Lerninhalte der bei-
den Bildungsgänge werden insofern aufeinander abge-
stimmt und ergänzt.

2.3 Die Ausbildung im Betriebspraktikum vermittelt, entspre-
chend der Ausbildungsordnung für den betreffenden Aus-
bildungsberuf, die für eine qualifizierte Berufstätigkeit
erforderlichen fachpraktischen Fertigkeiten und festigt die
fachtheoretischen Kenntnisse. 
Die Schüler gewinnen Grundeinsichten in das Betriebsge-
schehen und sammeln Grunderfahrungen in den einschlägi-
gen Arbeitsmethoden. Sie sollen ferner einen Überblick
über den Aufbau und die Ablauforganisation des Betriebes
sowie über betriebliche Personal- und Sozialfragen erhalten.

3. Dauer und Gliederung des Bildungsganges

3.1 Der Bildungsgang dauert drei Jahre. Er gliedert sich in die
zweijährige schulische Ausbildung und das einjährige
Betriebspraktikum. Die Aufnahme, Ausbildung und Prü-
fung an der Höheren Berufsfachschule erfolgt nach der
Höheren Berufsfachschulverordnung. Die schulische Aus-
bildung endet nach der Jahrgangsstufe 2 mit der Abschluss-
prüfung an der Höheren Berufsfachschule, das Schulver-
hältnis nach Beendigung des Betriebspraktikums. 

3.2 In der Jahrgangsstufe 3 erfolgt ein von der beruflichen
Schule begleitetes Betriebspraktikum. Voraussetzung für
die Aufnahme in das Betriebspraktikum ist der erfolgreiche
Abschluss der Höheren Berufsfachschule. Ein Anspruch
des Schülers auf eine Praxisstelle besteht nicht. Schüler, die
keine Praxisstelle nachweisen können, beenden die Ausbil-
dung nach der Jahrgangsstufe 2 und scheiden aus dem
Schulverhältnis aus.

3.3 An das einjährige Betriebspraktikum schließt sich die Ab-
schlussprüfung im anerkannten Ausbildungsberuf vor der
zuständigen Stelle an. In Vorbereitung auf die Abschluss-
prüfung bietet die Schule in der Jahrgangsstufe 3 zusätzlich
zum Betriebspraktikum Unterricht im Umfang von 40 Unter-
richtsstunden an. Das Schulverhältnis endet mit dem
Erklärungsdatum zur Beendigung des Betriebspraktikums.

4. Betriebspraktikum

4.1 Die zweijährige vollzeitschulische Ausbildung an der
Höheren Berufsfachschule bereitet auf die Abschlussprü-
fung und auf das Betriebspraktikum vor.

4.2 Das Betriebspraktikum wird in einer betrieblichen Praxis-
stelle abgeleistet. Der Schüler ist für die Auswahl der Pra-
xisstelle selbst verantwortlich. Die berufliche Schule und
die zuständige Stelle unterstützen den Schüler bei der Ver-
mittlung und Auswahl der Praxisstelle. Eine Verbundaus-
bildung in verschiedenen Praxisstellen ist möglich.

4.3 Der Schüler bewirbt sich möglichst drei Monate vor Beginn
des Betriebspraktikums bei der Praxisstelle; die berufliche
Schule übergibt dem Schüler hierzu eine Anmeldebestäti-
gung. Voraussetzung ist, dass der Betrieb als Praxisstelle
geeignet ist und seine Bereitschaft erklärt, das Betriebs-
praktikum entsprechend den Festlegungen der Ausbil-
dungsordnung für den angestrebten Ausbildungsberuf
durchzuführen. Der Schüler schließt mit der Praxisstelle
einen Praktikantenvertrag gemäß Anlage 1 ab.

4.4 Während des Betriebspraktikums besteht für den Schüler
keine Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherungs-
pflicht. Es ist Sache des Schülers oder seiner Erziehungsbe-
rechtigten, für eine ausreichende Krankenversicherung zu
sorgen.
Für den Schüler, der sich im Betriebspraktikum befindet,
besteht kein Versicherungsschutz gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 8b
des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VII) vom
7. August 1996 (BGBl. I S. 1254). Der Schüler ist über den
für die Praxisstelle gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII zustän-
digen Unfallversicherungsträger zu versichern. Bei einem
Arbeitsunfall hat der Schüler die Pflicht, diesen unverzüg-
lich der Schule anzuzeigen.

Richtlinie über die Ausbildung in der dreijährigen Höheren Berufsfachschule in 
Verbindung mit der Abschlussprüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf
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Bei grob fahrlässigen und vorsätzlich verschuldeten Hand-
lungen, aus denen sich ein Haftungsanspruch der Praxis-
stelle ergibt, haftet der Schüler selbst.

4.5 Das Betriebspraktikum findet unter schulischer Begleitung
statt. Der Schüler ist zugleich Praktikant, jedoch nicht im
Sinne des § 19 des Berufsbildungsgesetzes und kein Arbeit-
nehmer im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. September 2001 (BGBl. I
S. 2518), zuletzt geändert durch Artikel 5 Nr. 2 des Gesetzes
vom 18. Mai 2004 (BGBl. I S. 974). Er wird im Betriebsprak-
tikum nicht im Rahmen eines den arbeitsrechtlichen Grundsät-
zen unterliegenden Ausbildungsverhältnisses ausgebildet und
tätig; es wird kein Ausbildungsvertrag geschlossen.

4.6 Das Betriebspraktikum dauert ein Jahr und wird wöchentlich
an fünf Tagen durchgeführt. Die wöchentliche Arbeitszeit
und der Urlaubsanspruch des Schülers in der Praxisstelle
regeln sich nach den gesetzlichen und tariflichen Bestim-
mungen in Verbindung mit den Vorschriften des Jugendar-
beitsschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 12. April 1976 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch
Artikel 38a des Gesetzes vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I
S. 2954). Für die 40 Stunden schulischen Begleitunterrichts
ist der Schüler vom Betriebspraktikum freizustellen. 

4.7 Der Schüler ist zur regelmäßigen Teilnahme am Betriebs-
praktikum verpflichtet. Er hat die Praxisstelle und die
berufliche Schule unverzüglich zu unterrichten, wenn er
verhindert ist, am Betriebspraktikum teilzunehmen. Darü-
ber ist unverzüglich der beruflichen Schule - über die Pra-
xisstelle - eine ärztliche Bescheinigung einzureichen.

4.8 Die Praxisstelle kann die Fortsetzung des Betriebsprakti-
kums ohne Einhaltung einer Frist durch eine schriftliche
Erklärung gegenüber dem Schüler beenden, wenn wichtige
Gründe dafür in der Person oder im Verhalten des Schülers
vorliegen. Die Schule ist vor Abgabe der Erklärung zu
hören und von der Beendigung des Betriebspraktikums
durch die Praxisstelle unverzüglich zu unterrichten.

4.9 Der Schüler kann die Fortsetzung des Betriebspraktikums
ohne Einhaltung einer Frist durch eine schriftliche
Erklärung gegenüber der Praxisstelle und der beruflichen
Schule beenden, insbesondere um eine Berufstätigkeit auf-
zunehmen.

4.10 Der Schüler führt während des Betriebspraktikums ein
Berichtsheft mit wöchentlichen Berichtsblättern. Das
Berichtsheft ist dem Praxisanleiter monatlich vorzulegen,
von diesem gegenzuzeichnen und der Schule einzureichen.

4.11 Nach Beendigung des Betriebspraktikums stellt die Praxis-
stelle dem Schüler eine Bescheinigung über die Teilnahme
am Betriebspraktikum gemäß Anlage 2 aus. Eine Zweit-
schrift dieser Bescheinigung ist der beruflichen Schule vor-
zulegen. 

5. Ausbildungsrichtungen

Die Höhere Berufsfachschule bereitet in Verbindung mit
dem einjährigen Betriebspraktikum auf folgende anerkann-
te Ausbildungsberufe vor:

Fachrichtung Schwerpunkt anerkannter
Ausbildungsberuf

Kaufmännische Informations- Kaufmann/Kauffrau
Assistenz verarbeitung für Büro-

kommunikation
IT-System-
kaufmann/-frau

Kaufmännische Fremdsprachen Kaufmann/Kauffrau 
Assistenz für Büro-

kommunikation

Kaufmännische Bürowirtschaft Kaufmann/Kauffrau
Assistenz für Büro-

kommunikation

Umwelttechnische Fachkraft für
Assistenz Abwassertechnik

Technische Fachinformatiker/-in
Assistenz in der Fachrichtung
für Informatik Systemintegration

oder Anwendungs-
entwicklung

Technisches Technische/r 
Zeichnen Zeichner/-in

Bauzeichner/-in

6. Abschluss des Betriebspraktikums

Die Anmeldung zur Abschlussprüfung erfolgt gemäß § 40
Abs. 3 des Berufsbildungsgesetzes nach dem vorgesehenen
Anmeldeverfahren vor der zuständigen Stelle durch den
Schüler bis zum 30. Januar zur Sommerprüfung und bis
zum 30. Juli zur Winterprüfung. Die Abschlussprüfung
wird vor der zuständigen Stelle durchgeführt. Die Prü-
fungsgebühr ist vom Schüler zu tragen.

7. Anlagen

Die Anlagen 1 und 2 sind Bestandteil dieser Verwaltungs-
vorschrift.

8. In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

8.1 Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit Wirkung vom 1. Au-
gust 2004 in Kraft.

8.2 Sie tritt am 31. Juli 2009 außer Kraft.

Schwerin, den 17. November 2004
Der Minister für

Bildung, Wissenschaft und Kultur
Prof. Dr. Dr. med. Hans-Robert Metelmann

Mittl.bl. BM M-V 2004 S. 773
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Anlage 1

Praktikantenvertrag / Betriebspraktikum
(Muster)

Zwischen dem Betrieb ............................................................................................................................
(Praxisstelle)

und dem Schüler  ......... ............................................... der Beruflichen Schule ....................................
(Praktikant)

geboren am ...............................................   in ....................................................................................

wohnhaft in ..............................................

Erziehungsberechtigte ............................................................................................................................
(bei minderjährigen Praktikanten)

wird nachstehender Praktikantenvertrag über ein Betriebspraktikum in der

Ausbildungsrichtung .......................................................................................................... geschlossen.

§ 1
Dauer des Betriebspraktikums

Das Betriebspraktikum dauert ein Jahr. Es beginnt am .................... und endet am .................... . Das Betriebspraktikum findet an fünf
Tagen in der Woche statt. 

§ 2
Beendigung des Betriebspraktikums

(1) Die Praxisstelle kann die Fortsetzung des Betriebspraktikums ohne Einhaltung einer Frist durch Erklärung gegenüber dem Schüler
beenden, wenn wichtige Gründe dafür in der Person oder im Verhalten des Schülers vorliegen. Die Schule ist vor Abgabe der Erklärung
zu hören und von der Beendigung des Betriebspraktikums durch die Praxisstelle unverzüglich zu unterrichten.

(2) Der Schüler kann das Betriebspraktikum ohne Einhaltung einer Frist durch eine schriftliche Erklärung gegenüber der Praxisstelle
und der beruflichen Schule beenden.

§ 3
Pflichten des Betriebes

(1) Die Praxisstelle ist verpflichtet, das Betriebspraktikum auf der Grundlage der Ausbildungsordnung für den angestrebten anerkann-
ten Ausbildungsberuf -.......................................................................................................................... - durchzuführen.

(2) Die Praxisstelle ist verpflichtet, den Schüler über die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen und einschlägigen Unfallverhütungs-
vorschriften zu belehren.

(3) Der Schüler ist über den für die Praxisstelle gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII zuständigen Unfallversicherungsträger zu versichern.

(4) Der Betrieb zahlt dem Schüler eine / keine Vergütung in Höhe von ............................ Euro monatlich. 
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§ 4
Pflichten des Schülers

(1) Der Schüler verpflichtet sich, regelmäßig am Betriebspraktikum teilzunehmen und die für die Ausbildungsstätte geltende Ordnung
und die Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

(2) Der Schüler führt über die Durchführung des Betriebspraktikums ein Berichtsheft.

(3) Wenn der Schüler verhindert ist, am Betriebspraktikum teilzunehmen, hat er die Praktikumsstelle und die berufliche Schule unver-
züglich zu unterrichten. Darüber ist unverzüglich der beruflichen Schule - über die Praxisstelle - eine ärztliche Bescheinigung einzu-
reichen.

(4) Der Schüler oder seine Erziehungsberechtigten sorgen für eine ausreichende Krankenversicherung.

§ 5
Tägliche Arbeitszeit und Urlaub

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ...... Stunden pro Woche. Die Praxisstelle gewährt dem Schüler Urlaub nach den geltenden Bestim-
mungen. Der Urlaub beträgt ...........  Werktage.

§ 6
Bescheinigung

Nach Beendigung des Betriebspraktikums bescheinigt die Praxisstelle die ordnungsgemäße Durchführung des Betriebspraktikums. In
der Bescheinigung vermerkt die Praxisstelle die erworbenen Kenntnisse und beurteilt das Arbeits- und Sozialverhalten des Schülers.
Der Inhalt der Bescheinigung wird dem Schüler mitgeteilt, bevor sie an die berufliche Schule abgesandt wird.

§ 7
Regelung von Streitigkeiten

Bei allen aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten ist vor Inanspruchnahme der Gerichte eine gütliche Einigung unter Mitwir-
kung der Schule und der zuständigen Industrie- und Handelskammer im Sinne des Berufsbildungsgesetzes zu versuchen.

§ 8
Sonstige Vereinbarungen

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

......................................, den   ........................................... 

........................................................................ ...........................................................
Betrieb Schüler

........................................................................ ...........................................................
Erziehungsberechtigter Berufliche Schule

(bei minderjährigen Praktikanten)
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Anlage 2

Bescheinigung

über die Durchführung des Betriebspraktikums gemäß der Richtlinie über die Ausbildung in der dreijährigen Höheren Berufsfachschule
in Verbindung mit der Abschlussprüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf, Erlass des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft
und Kultur vom .................... (Mittl.bl. BM M-V S. ...) 

___________________________________________________________________________
Vor- und Zuname

geboren am  __________________  in  ___________________________________________

ist vom  ____________  bis  ____________  als Schüler in folgenden

Arbeitsbereichen tätig gewesen:

Arbeitsbereiche Tätigkeiten Wochen

_________________________ ____________________ ___________________________

_________________________ ____________________ ___________________________

_________________________ ____________________ ___________________________

Fehltage während des Praktikums:      ______ , davon  ______  Tage Krankheit

Das Praktikum wurde ordnungsgemäß durchgeführt.

Arbeits- und Sozialverhalten: 

Besondere Bemerkungen:

_____________________________________
Ort, Datum

_____________________________________ __________________________________
Schüler Praxisstelle

Stempel und Unterschrift
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1. Der Erlass „Richtlinie über die Entwicklung von Studienord-
nungen für Lehramtsstudiengänge“ vom 16. Juni 1991
(Mittl.bl. KM M-V S. 92) wird aufgehoben.

2. Der Erlass „Vorläufige Ausbildungsordnung der zweijährigen
Fachschulen für Technik/Wirtschaft und Gestaltung in Meck-
lenburg-Vorpommern“ vom 19. Juni 1991 (nicht veröffent-
licht) wird aufgehoben.

3. Der Erlass „Rahmenrichtlinien ab Schuljahr 1991/92“ vom
20. Juni 1991 (Mittl.bl. KM M-V S. 85) wird aufgehoben.

4. Der Erlass „Errichtung der Beruflichen Schulen in Mecklen-
burg-Vorpommern“ vom 28. Juni 1991 (nicht veröffentlicht)
wird aufgehoben.

5. Der Erlass „Richtlinie zur Ausgestaltung der Ergänzungs- und
Erweiterungsstudiengänge auf der Grundlage des Ersten
Erlasses zur Qualifikation tätiger Lehrer“ vom 10. Oktober
1991 (Mittl.bl. KM M-V S. 217) wird aufgehoben.

6. Der Erlass „Die Arbeit an der kooperativen Gesamtschule“ vom
28. Februar 1992 (Mittl.bl. KM M-V S. 91) wird aufgehoben.

7. Der Erlass „Zeugniserstellung und Zeugnisformulare für öffent-
liche Berufliche Schulen in Mecklenburg-Vorpommern (ZBS)“
vom 15. Juni 1992 (nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

8. Der Erlass „Zeugniserstellung und Zeugnisformulare für aus-
laufende Fachschulbildungsgänge an den öffentlichen Beruf-
lichen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern (ZaBS)“ vom
15. Juni 1992 (nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

9. Der Erlass „Erlaß des KM vom 30.06.92 zur Regelung der Hoch-
schulzugangsberechtigung für die Studierenden des ehemaligen
IfL Rostock auf der Grundlage der Lehrerausbildungsverord-
nung (LAVO), § 21“ (nicht veröffentlicht) wird aufgehoben.

10. Der Erlass „Erläuterungen zu den Stundentafeln der allge-
meinbildenden Schulen“ vom 17. August 1992 (Mittl.bl. KM
M-V S. 519) wird aufgehoben. 

11. Der Erlass „Regelungen für die Fortführung der 1. Fremd-
sprache bei Wiederholung bis Klassenstufe 10“ vom 1. Sep-
tember 1992 (Mittl.bl. KM M-V S. 527) wird aufgehoben.

12. Der Erlass „Vorläufige Prüfungsordnung für die Fachschule
für Technik und die Fachschule für Wirtschaft in Mecklen-
burg-Vorpommern“ vom 1. September 1992 (Mittl.bl. KM
M-V S. 528) wird aufgehoben.

13. Der Erlass „Die Arbeit in der Orientierungsstufe“ vom
15. März 1993 (Mittl.bl. KM M-V S. 98) wird aufgehoben.

14. Der Erlass „Zulassung und Einführung von Schulbüchern an
allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Mecklen-
burg-Vorpommern“ vom 14. Mai 1993 (Mittl.bl. KM M-V
S. 130) wird aufgehoben.

15. Der Erlass „Vorläufige Ordnung der Staatsprüfung für
Lehrämter auf der Grundlage des Ersten Erlasses zur Qualifi-
kation tätiger Lehrer an öffentlichen Schulen des Landes
Mecklenburg-Vorpommern“ vom 24. Mai 1993 (Mittl.bl. KM
M-V S. 252) wird aufgehoben.

16. Der Erlass „Rahmenrichtlinien Englisch, gymnasiale Ober-
stufe, Grund- und Leistungskurs“ vom 23. Juni 1993 (Mittl.bl.
KM M-V S. 269) wird aufgehoben.

17. Der Erlass „Rahmenrichtlinien Geschichte, gymnasiale Ober-
stufe“ vom 3. September 1993 (Mittl.bl. KM M-V S. 406)
wird aufgehoben.

18. Der Erlass „Aufgaben der Landesbildstelle beim Landesinsti-
tut Mecklenburg-Vorpommern für Schule und Ausbildung“
vom 15. April 1994 (Mittl.bl. KM M-V S. 271) wird aufgeho-
ben.

19. Der Erlass „Richtlinien zur Errichtung von Klassen in beruf-
lichen Vollzeitschulen“ vom 7. Juni 1994 (Mittl.bl. KM M-V
S. 331) wird aufgehoben.

20. Der Erlass „Erster Erlaß zur Änderung der Vorläufigen Ord-
nung der Staatsprüfung für Lehrämter auf der Grundlage des
Ersten Erlasses zur Qualifikation tätiger Lehrer an öffentli-
chen Schulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern“ vom
31. Juli 1994 (Mittl.bl. KM M-V S. 467) wird aufgehoben.

21. Der Erlass „Außerkrafttreten der Richtlinie für die Förderung
von Projekten und Begegnungen im Rahmen des Schüleraus-
tausches mit Staaten Mittel- und Osteuropas sowie Israel“
vom 5. Dezember 1994 (Mittl.bl. KM M-V 1995 S. 7) wird
aufgehoben. 

22. Der Erlass „Außerkrafttreten der Bewirtschaftungsgrundsätze
über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von
Sportgruppen an den Schulen des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern nach dem ergänzenden Förderprogramm zum Lan-
desjugendplan Spiel, Sport und Freizeit“ vom 5. Dezember
1994 (Mittl.bl. KM M-V 1995 S. 7) wird aufgehoben.

23. Der Erlass „Richtlinie zur Klassenbildung in den beruflichen
Vollzeitschularten“ vom 24. April 1997 (Mittl.bl. KM M-V S.
440) wird aufgehoben.

24. Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tage nach ihrer Veröf-
fentlichung in Kraft.

Umsetzung von Deregulierungsmaßnahmen im Bereich der öffentlichen Schulen

Vom 25. Oktober 2004 - 280D-3211-05/475 -

Schwerin, den 25. Oktober 2004
Der Minister für

Bildung, Wissenschaft und Kultur
Prof. Dr. Dr. med. Hans-Robert Metelmann

Mittl.bl. BM M-V 2004 S. 778
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1. In den Anlagen Nummer 1 bis 5 wird neben dem Wort
„Berufsbezeichnung“ die Angabe „Staatlich geprüfte/-r Wirt-
schaftsassistent/-in“ durch die Angabe „Staatlich geprüfte/-r
kaufmännische/-r Assistent/-in“ ersetzt.

2. Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung in Kraft.

Erster Erlass zur Änderung des Erlasses „Ergänzungen der 
Rahmenstundentafeln der Höheren Berufsfachschule“

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Vom 17. November 2004 - 280D-3211-05/470 -

Die Verwaltungsvorschrift „Ergänzungen der Rahmenstundentafeln der Höheren Berufsfachschule“ vom 30. Mai 2001 (Mittl.bl. BM
M-V S. 265) wird wie folgt geändert:

Schwerin, den 17. November 2004

Der Minister für
Bildung, Wissenschaft und Kultur

Prof. Dr. Dr. med. Hans-Robert Metelmann
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Immatrikulationsordnung
der Universität Rostock 

Vom 15. September 2004

Aufgrund von § 17 Abs. 10 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landeshochschulgesetz - LHG
M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juni 2003 (GVOBl. M-V S. 331)2, hat
die Universität Rostock die folgende Immatrikulationsordnung als Satzung erlassen:

§ 1
Allgemeines

(1) Studienbewerberinnen/Studienbewerber werden auf Antrag
durch Immatrikulation für einen oder mehrere Studiengänge in die
Universität Rostock aufgenommen. Dadurch werden sie Mitglie-
der der Universität nach § 50 des Landeshochschulgesetzes; ihre
Rechte und Pflichten ergeben sich insbesondere aus den §§ 21 und
51 des Landeshochschulgesetzes, der Grundordnung und den
dazu erlassenen weiteren Ordnungen sowie den Satzungen der
Studierendenschaft.

(2) Eine Studienbewerberin/ein Studienbewerber ist zu immatri-
kulieren, wenn er die Voraussetzungen für die Immatrikulation
nachweist und kein Versagungsgrund vorliegt. Bei der Aufnahme
eines Bakkalaureusstudienganges hat die Studienbewerberin/der
Studienbewerber die entsprechenden Erst- und Zweitfächer zu
benennen. Als Studiengang im Sinne dieser Ordnung gelten auch

Zusatz-, Ergänzungs- und Aufbaustudien sowie weiterbildende
Studien unabhängig davon, ob sie als Fernstudium durchgeführt
werden und einen Master- oder Diplomgrad zum Ziel haben,
sofern sie einem Studiengang vergleichbar sind und ihnen Stu-
dien- und Prüfungsordnungen zugrunde liegen, die den Bestim-
mungen des Landeshochschulgesetzes entsprechen.

(3) Personen, die eine Doktorarbeit anfertigen, werden als Dokto-
randinnen/Doktoranden immatrikuliert, wenn sie die Betreuung
des Promotionsvorhabens an der Universität Rostock durch eine
hauptamtlich an der Universität Rostock beschäftigte und hierfür
fachlich geeignete Wissenschaftlerin/durch einen hauptamtlich an
der Universität Rostock beschäftigen und hierfür fachlich geeig-
neten Wissenschaftlicher nachweisen. Für sie gelten die Regelun-
gen der Immatrikulationsordnung in entsprechender Anwendung.
Die Immatrikulation ist, unbeschadet der weiteren in dieser Ord-
nung genannten Gründe, mit dem Abschluss des Promotionsvor-
habens oder der Beendigung der Betreuung an der Universität

_______
1 Mittl.bl. BM M-V S. 511
2 Mittl.bl. BM M-V S. 181



Rostock, spätestens jedoch nach zehn Semestern zu beenden. Auf
Antrag an das Studentensekretariat kann in Ausnahmefällen eine
Verlängerung der Immatrikulation über die Dauer von zehn
Semestern hinaus gewährt werden. Dem Antrag ist eine schriftli-
che Stellungnahme der Betreuerin/des Betreuers der Arbeit beizu-
fügen, in der neben den Gründen für die lange Bearbeitungsdauer
auch der voraussichtliche Zeitpunkt der Beendigung des Promo-
tionsverfahrens darzustellen ist.

(4) Mit der Immatrikulation wird die Studienbewerberin/der Stu-
dienbewerber Mitglied der Fakultät, die den von ihr/ihm gewähl-
ten Studiengang anbietet. Ist der von der Studienbewerberin/dem
Studienbewerber gewählte Studiengang oder sind die gewählten
Studiengänge mehreren Fakultäten zugeordnet, so hat die Stu-
dienbewerberin/der Studienbewerber bei Immatrikulation die
Fakultät zu wählen, in der sie/er Mitglied sein will.

(5) Die Immatrikulation erfolgt in das erste Semester des gewähl-
ten Studienganges. War die Studienbewerberin/der Studienbe-
werber in demselben Studiengang an einer deutschen Universität
oder einer gleichgestellten Hochschule bereits eingeschrieben,
wird sie/er im entsprechend höheren Fachsemester des Studien-
ganges immatrikuliert. Hat die Studentin/der Student anrechenba-
re Studienleistungen aufgrund eines Studiums im Ausland oder in
einem anderen Studiengang erbracht, wird sie/er auf Antrag auf-
grund einer Anrechenbarkeitsbescheinigung des zuständigen Prü-
fungsausschusses oder Landesprüfungsamtes und bei Verfügbar-
keit entsprechender Ausbildungskapazität in dem höheren Fach-
semester immatrikuliert. In Studiengängen, die mit einer Bache-
lor-, Master-, Diplom- oder Magisterprüfung abschließen, können
Bewerberinnen/Bewerber, die für den entsprechenden Studien-
gang bisher an keiner Hochschule für ein Studium in Vollzeitform
immatrikuliert waren, aufgrund einer Einstufungsprüfung nach
§ 20 des Landeshochschulgesetzes bei Verfügbarkeit entspre-
chender Ausbildungskapazität zum Studium in einem höheren als
dem ersten Fachsemester eingeschrieben werden. Das Nähere
regelt die jeweils einschlägige Prüfungsordnung.

(6) Die Immatrikulation wird durch Aushändigung des Studen-
tenausweises vollzogen. Sie wird mit Beginn des jeweiligen
Semesters wirksam.

(7) Die Studentin/der Student ist verpflichtet, fehlerhaft oder
unvollständig in Bescheinigungen der Universität übertragene
oder zwischenzeitlich geänderte Daten unverzüglich dem Studen-
tensekretariat anzuzeigen. Gleiches gilt für den Verlust des Stu-
dentenausweises.

(8) Die Immatrikulation der Studienanfängerinnen und Studien-
anfänger erfolgt in der Regel für das Wintersemester, Abwei-
chungen bedürfen der Genehmigung des Rektors und sind durch
ortsüblichen Aushang und Veröffentlichung auf der Homepage
der Universität Rostock bekannt zu machen.

(9) Die Universität erfasst nach Maßgabe des Landesdaten-
schutzgesetzes und der Datenschutzsatzung der Universität Ros-
tock personenbezogene Daten der Studienbewerberinnen/Stu-
dienbewerber, Studentinnen/Studenten und der Doktorandinnen/
Doktoranden und ist berechtigt, die erfassten Daten zur Erfüllung
der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben und den in § 1 des
Hochschulstatistikgesetzes (HStatG) genannten Zwecken, auch
automatisiert, zu verarbeiten.

§ 2
Voraussetzungen der Immatrikulation

(1) Jede Studienbewerberin/jeder Studienbewerber ist zu dem
von ihr/ihm gewählten Hochschulstudium berechtigt, wenn sie/er
die für das Studium erforderliche Qualifikation nachweist und
keine Immatrikulationshindernisse oder Gründe vorliegen, aus
denen die Immatrikulation zu versagen ist.

(2) Die Qualifikation für ein Studium wird durch ein Zeugnis der
allgemeinen oder fachgebundenen Hochschulreife oder durch eine
gemäß § 18 Abs. 1 Satz 3 des Landeshochschulgesetzes anerkann-
te Vorbildung nachgewiesen. Die allgemeine Hochschulreife
berechtigt uneingeschränkt zum Studium, die fachgebundene
Hochschulreife sowie sonstige Vorbildungen nur zum Studium der
im Zeugnis ausgewiesenen Studiengänge. Ausländische Studienbe-
werber haben die für das Studium erforderlichen deutschen Sprach-
kenntnisse, gegebenenfalls die Feststellungsprüfung des Studien-
kollegs nach § 23 des Landeshochschulgesetzes nachzuweisen. 

(3) Der Nachweis einer besonderen Vorbildung, einer besonderen
studienbezogenen Eignung oder einer praktischen Tätigkeit
gemäß § 18 Abs. 2 und 3 des Landeshochschulgesetzes kann
gefordert werden, soweit Prüfungsordnungen diesen vorsehen. 

(4) Die Zugangs- und Einschreibungsvoraussetzungen für Zu-
satz-, Aufbau- sowie Ergänzungsstudien, für weiterbildende Stu-
dien und das Fernstudium werden durch die jeweilige Prüfungs-
ordnung geregelt. 

§ 3
Verfahren der Immatrikulation

(1) Die Immatrikulation für einen Studiengang oder für mehrere
Studiengänge erfolgt auf Antrag des Studienbewerbers. Der Antrag
ist innerhalb der von der Universität festgesetzten Frist zu stellen.

(2) Ein Formular für den Immatrikulationsantrag ist auf der Home-
page der Universität im Internet hinterlegt. Das Antragsformular
kann auf Anfrage auch zugesandt werden. Der ausgedruckte und
ausgefüllte Antrag mit den vollständigen Anlagen ist mit der Post
an das Studentensekretariat der Universität zu senden. Der Imma-
trikulationsantrag kann auch persönlich unter Vorlage eines gülti-
gen Personalausweises beziehungsweise Reisepasses beim Studen-
tensekretariat unter Verwendung des dort erhältlichen Formulars
gestellt werden. In Ausnahmefällen ist eine Vertretung unter Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht sowie eines gültigen Personal-
ausweises beziehungsweise Reisepasses zulässig. Der Antrag muss
neben dem Namen, dem Geburtsdatum und der Anschrift 

1. eine Erklärung darüber, in welchen Studiengängen und mit
welchen Studienzeiten die Bewerberin/der Bewerber bereits
an anderen Hochschulen immatrikuliert ist oder war und

2. eine Erklärung darüber, ob in dem gewählten oder einem
fachverwandten Studiengang an einer Hochschule im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes eine nach der Prüfungsord-
nung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden oder ein
nach der Prüfungsordnung erforderlicher Leistungsnachweis
endgültig nicht erbracht wurde,

enthalten.
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(3) Dem Antrag sind beizufügen:

1. die Hochschulzugangsberechtigung in beglaubigter Kopie
2. der Zulassungsbescheid in beglaubigter Kopie (nur bei zulas-

sungsbeschränkten Studiengängen)
3. eine Bescheinigung zur Krankenversicherung, aus der hervor-

geht, ob die Studentin/der Student versichert oder versiche-
rungsfrei, von der Versicherungspflicht befreit oder nicht ver-
sicherungspflichtig ist

4. die Anrechenbarkeitsbescheinigung des zuständigen Prü-
fungsamtes beziehungsweise -ausschusses über anrechenbare
Studienzeiten und -leistungen, beziehungsweise der diesbe-
zügliche Antrag, sofern beantragt und noch nicht eingereicht

5. die Nachweise gemäß § 2 Abs. 3, sofern erforderlich
6. der Nachweis hinreichender deutscher Sprachkenntnisse so-

wie das Zeugnis der bestandenen Feststellungsprüfung, sofern
erforderlich

7. der statistische Erhebungsbogen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 des
Hochschulstatistikgesetzes (HStatG) vom 2. November 1990
(BGBl. I S. 2414) in der jeweils gültigen Fassung

8. die Abgangsbescheinigung der zuletzt besuchten Hochschule
9. im Falle der schriftlichen Bewerbung eine beglaubigte Kopie

des Personalausweises

Falls es sich bei den einzelnen Unterlagen um fremdsprachige
Dokumente handelt, ist jeweils eine von einem öffentlich bestell-
ten und vereidigten Dolmetscher oder Übersetzer gefertigte, amt-
lich beglaubigte Übersetzung vorzulegen. 
Kann der Bewerber keine Originale vorlegen, bedürfen die Kopien
der Beglaubigung durch die deutsche diplomatische oder konsu-
larische Vertretung im Herkunftsland oder die diplomatische oder
konsularische Vertretung des Herkunftslandes in der Bundesrepu-
blik Deutschland.

(4) Ausländische Gaststudentinnen/Gaststudenten, die ein Studium
an der Universität im Rahmen einer universitären Partnerschaftsver-
einbarung oder eines internationalen Austauschprogrammes auf-
nehmen, werden befristet für bis zu zwei Semester oder beschränkt
auf einen Studienabschnitt eingeschrieben. Die fehlende Berechti-
gung, eine Zwischen- oder Abschlussprüfung abzulegen, wird bei
der Einschreibung aktenkundig gemacht. Statt der Vorlage der
Nachweise und Erklärungen nach § 3 Abs. 2 und Abs. 3 Nr. 1, 2, 5,
6, 7, 9 hat die Bewerberin/der Bewerber regelmäßig eine Bestäti-
gung der entsendenden Hochschule über ein mindestens zweijähri-
ges Studium und ausreichende Deutschkenntnisse vorzulegen.

(5) Studienbewerberinnen/Studienbewerbern, die glaubhaft ver-
sichern, dass sie die Voraussetzungen der Immatrikulation erfül-
len, aber aus von ihnen nicht zu vertretenden Gründen die hierfür
erforderlichen Nachweise nicht rechtzeitig beibringen können,
wird eine angemessene Frist zum Nachreichen der Nachweise ein-
geräumt. Die Einschreibung erfolgt dann unter Widerrufsvorbe-
halt für den Fall, dass die Voraussetzungen der Immatrikulation
nicht innerhalb der Nachfrist nachgewiesen werden.

§ 4
Versagung der Immatrikulation

(1) Die Immatrikulation ist außer im Falle der nicht nachgewie-
senen Immatrikulationsvoraussetzungen zu versagen, wenn die
Studienbewerberin/der Studienbewerber 

1. in einem zulassungsbeschränkten Studiengang nicht zugelas-
sen ist,

2. in dem gewählten oder einem fachverwandten Studiengang an
einer Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes eine
erforderliche Prüfung nach dem einschlägigen Prüfungsrecht
der zuständigen Fakultät der Universität Rostock endgültig
nicht bestanden oder einen nach der Prüfungsordnung erfor-
derlichen Leistungsnachweis endgültig nicht erbracht hat;
diesbezügliche Feststellungen hat der zuständige Prüfungs-
ausschuss zu treffen,

3. die Zahlung von Gebühren und Beiträgen einschließlich der
Beiträge zum Studentenwerk nicht nachweist.

(2) Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn die Studien-
bewerberin/der Studienbewerber 

1. an einer Krankheit im Sinne des § 34 Abs.1 des Infektions-
schutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045) leidet
oder bei Verdacht einer solchen Krankheit ein gefordertes
amtsärztliches Zeugnis nicht beibringt,

2. eine Freiheitsstrafe verbüßt,
3. nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches unter

Betreuung steht oder 
4. die für die Immatrikulation vorgeschriebenen Formen und

Fristen nicht eingehalten hat.

§ 5
Rücknahme der Immatrikulation

Die Immatrikulation kann zurückgenommen werden, wenn eine
Studentin/ein Student dies 14 Tage nach Vorlesungsbeginn des
betreffenden Semesters schriftlich beantragt. § 6 Abs. 6 dieser
Ordnung gilt entsprechend.

§ 6
Beendigung der Immatrikulation 

(Exmatrikulation)

(1) Die Mitgliedschaft der Studentin/des Studenten an der Uni-
versität endet mit der Beendigung der Immatrikulation (Exmatri-
kulation).

(2) Die Exmatrikulation wird wirksam, 

– wenn die Studentin/der Student das Zeugnis über die bestan-
dene Abschlussprüfung erhalten hat; 

– wenn das Zeugnis übersandt wird, spätestens einen Monat
nach Absendung an die von der Studentin/dem Studenten
angegebene letzte Anschrift.

(3) Die Exmatrikulation einer Studentin/eines Studenten ist vor-
zunehmen, wenn

1. sie/er dies beantragt,
2. die Immatrikulation durch Zwang, arglistige Täuschung oder

Bestechung herbeigeführt wurde,
3. sie/er bei der Rückmeldung trotz Mahnung und Fristsetzung

die Zahlung fälliger Gebühren und Beiträge an die Universität
oder das zuständige Studentenwerk nicht nachweist oder vor-
gesehene Bescheinigungen nicht vorlegt,
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4. sie/er in seinem Studiengang eine nach der Prüfungsordnung
erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden oder einen
nach der Prüfungsordnung oder der Studienordnung erforder-
lichen Leistungsnachweis endgültig nicht erbracht hat.

(4) Die Exmatrikulation soll vorgenommen werden, wenn

1. nach der Immatrikulation Tatsachen bekannt werden und
noch fortbestehen, die zur Versagung der Immatrikulation
führen müssen oder können;

2. eine Studentin/ein Student, ohne beurlaubt zu sein, sich zum
Weiterstudium nicht fristgerecht zurückmeldet.

(5) Die Exmatrikulation wird mit Aushändigung der Exmatriku-
lationsbescheinigung wirksam. Wird die Exmatrikulation nach
§ 6 Abs. 3 Nr. 3 vollzogen, tritt die Wirkung der Exmatrikulation
mit dem letzten Tag des Semesters ein, zu dem der Studierende
sich eingeschrieben hat.

(6) Der Antrag gemäß Absatz 3 Nummer 1 ist im Studentense-
kretariat der Universität unter Verwendung des dort erhältlichen
Formblattes zu stellen. Im Falle einer Exmatrikulation nach
Absatz 3 Nummer 2 bis 4 und Absatz 4 sind der Studentenausweis
und die Studienbescheinigungen einzuziehen. Ein Anspruch auf
Rückzahlung für das Semester bereits geleisteter Gebühren sowie
der Beiträge für das Studentenwerk und die Studentenschaft
besteht nicht.

(7) Die Exmatrikulationsbescheinigung wird erst erteilt, wenn die
Studentin/der Student die Verfahrensvoraussetzungen nach Ab-
satz 6 erfüllt.

(8) In den Fällen der Exmatrikulation nach Absatz 3 Nummer 2
bis 4 und Absatz 4 ist die Exmatrikulation der Studentin/des Stu-
denten schriftlich mit einer Begründung und einer Rechtsbe-
helfsbelehrung versehen bekanntzugeben. Vor einer Entschei-
dung ist der Studentin/dem Studenten Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu
geben.

§ 7
Exmatrikulation wegen strafbarer 

Handlungen

Exmatrikuliert werden können Studierende, die Einrichtungen der
Universität Rostock zu strafbaren Handlungen nutzen oder
gegenüber Mitgliedern und Angehörigen der Universität Rostock
strafbare Handlungen begehen. § 6 Abs. 6 Satz 2 und 3 und Abs. 8
dieser Ordnung gelten entsprechend.

§ 8
Rückmeldung

(1) Jede Studentin/jeder Student der Universität, die/der sein Stu-
dium an dieser Universität im folgenden Semester fortsetzen will,
hat sich zurückzumelden.

(2) Die Rückmeldung erfolgt durch Zahlung der fälligen Beiträge
für das Studentenwerk und die Studentenschaft. Für die Rückmel-
dung zum Wintersemester hat die Einzahlung zwischen dem

1. und 30. Juni und zum Sommersemester zwischen dem 2. und
31. Januar des jeweiligen Jahres zu erfolgen. Maßgeblich ist der
Zahlungseingang. Im Falle der verspäteten Zahlung hat die Stu-
dentin/der Student zusätzlich die gemäß der Hochschulgebühren-
ordnung in der jeweils gültigen Fassung vorgesehene Verwal-
tungsgebühr zu entrichten. 

(3) Die Rückmeldung ist nur bis vier Wochen nach Semesterbe-
ginn möglich (Ausschlussfrist).

§ 9
Beurlaubung

(1) Beabsichtigt eine Studentin/ein Student, in einem Semester
nicht zu studieren, ohne sich exmatrikulieren zu lassen, so hat
sie/er beim Studentensekretariat unter Verwendung eines dort
erhältlichen Formblattes einen schriftlichen Antrag auf Beurlau-
bung vom Studium zu stellen.

(2) Der Antrag auf Beurlaubung ist spätestens bis zum Vorle-
sungsbeginn des Urlaubssemesters zu stellen.

(3) Die Beurlaubung ist nur für volle Semester zulässig. Die Stu-
dentin/der Student kann in einem Studiengang in der Regel für
nicht mehr als zwei zusammenhängende Semester, insgesamt für
nicht mehr als vier Semester beurlaubt werden. Hierauf werden
Zeiten einer Beurlaubung wegen Schwangerschaft oder der Erzie-
hung eines Kindes in entsprechender Anwendung des Mutter-
schutzgesetzes und des Bundeserziehungsgeldgesetzes in der
jeweils gültigen Fassung nicht angerechnet. Eine Beurlaubung in
den ersten beiden Fachsemestern ist außer in den Fällen der Beur-
laubung wegen Schwangerschaft oder der Erziehung eines Kindes
nicht zulässig.

(4) Eine Beurlaubung ist nur aus wichtigem Grund möglich. Dem
Antrag auf Beurlaubung ist eine schriftliche Begründung für das
Bestehen eines wichtigen Grundes unter Beifügung geeigneter
Nachweise beizufügen.

(5) Urlaubssemester zählen nicht als Fachsemester. Studienauf-
enthalte im Ausland können auf Antrag und nach Maßgabe der
jeweiligen Prüfungsordnung durch den zuständigen Prüfungsaus-
schuss als Fachsemester angerechnet werden. 

(6) Während der Beurlaubung bleiben die Rechte und Pflichten
der Studentin/des Studenten unberührt.

(7) Während der Beurlaubung können Studien- und Prüfungsleis-
tungen nur in Ausnahmefällen mit Genehmigung der Rektorin/des
Rektors erbracht werden.

§ 10
Studiengangwechsel

Ein Studiengangwechsel liegt vor, wenn sich das Studienhaupt-
fach oder die angestrebte Abschlussprüfung ändert. Der Wechsel
eines Studiengangs ist beim Studentensekretariat zu beantragen;
er kann gemäß § 21 Abs. 3 des Landeshochschulgesetzes unter
den dort genannten Voraussetzungen versagt werden. Der Wech-
sel eines Nebenfachs in einem Magister- oder Lehramtstudien-
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gang ist im Rahmen der Rückmeldung anzuzeigen. Für den Wech-
sel eines Studienganges gelten die Bestimmungen über die Imma-
trikulation entsprechend.

§ 11
Zweithörerinnen/Zweithörer

(1) Studentinnen/Studenten anderer Hochschulen können auf
Antrag und bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 als
Zweithörerinnen/Zweithörer mit der Berechtigung zum Besuch
von Lehrveranstaltungen und zur Ablegung von studienbegleiten-
den Prüfungen zugelassen werden. Die Zulassung von Zweithöre-
rinnen/Zweithörern kann von der Universität versagt werden,
wenn und soweit Einschränkungen des Besuchs von Lehrveran-
staltungen vorliegen.

(2) Zweithörerinnen/Zweithörer werden nicht immatrikuliert; sie
werden durch die Zulassung und für die Dauer der Zulassung
Angehörige der Universität, ohne Mitglieder zu sein. Auf Zweit-
hörerinnen/Zweithörer finden die Vorschriften für die Immatriku-
lation, ihre Versagung, die Rückmeldung und die Exmatrikulati-
on sinngemäß Anwendung. Der Antrag auf Zulassung ist inner-
halb der von der Universität bekannt gegebenen Fristen zu stellen.

(3) Mit dem Antrag auf Zulassung als Zweithörerin/Zweithörer
ist ein Nachweis über die Immatrikulation an einer anderen Hoch-
schule vorzulegen.

(4) Zweithörerinnen/Zweithörern wird eine Bescheinigung über
die Zulassung für bestimmte Lehrveranstaltungen oder einen Stu-
diengang ausgestellt. 

§ 12
Gasthörerinnen/Gasthörer

(1) Bewerberinnen/Bewerber, die einzelne Lehrveranstaltungen
an der Universität besuchen wollen, können auf Antrag als
Gasthörerinnen/Gasthörer im Rahmen der vorhandenen Studien-
möglichkeiten semesterweise zugelassen werden. Die Zulassung
als Gasthörerin/Gasthörer ist gebührenpflichtig gemäß § 13 die-
ser Ordnung in Verbindung mit § 22 des Landeshochschulgeset-
zes und begründet kein Mitgliedschaftsverhältnis zur Univer-
sität.

(2) Der Antrag auf Gasthörerschaft ist im Studentensekretariat
der Universität unter Verwendung des dort erhältlichen Formblat-
tes zu stellen. Der Antrag muss neben dem Namen, dem Geburts-
datum und der Anschrift die nach § 3 Abs. 1 Satz 2 des Hoch-
schulstatistikgesetzes (HStatG) in der jeweils gültigen Fassung
vorgesehenen Angaben enthalten.

(3) Der Nachweis der Qualifikation nach § 2 ist nicht erforder-
lich.

(4) Die Zulassung als Gasthörer erfolgt durch Aushändigung
eines Gasthörerscheins für die zu besuchende Lehrveranstaltung.

(5) Gasthörer können im Rahmen von modularisierten Studien-
gängen zu einzelnen Modulprüfungen zugelassen werden, sofern
sie sämtliche Zulassungsvoraussetzungen (mit Ausnahme der
Immatrikulation) für die Modulprüfung nach der jeweiligen Prü-
fungsordnung des Studienganges, in dem die Modulprüfung ange-
boten wird, erfüllen. Fehlversuche in vergleichbaren Modulprü-
fungen an anderen Hochschulen sind anzurechnen. Die Zulassung
zur Modulprüfung kann durch den zuständigen Prüfungsaus-
schuss auf Antrag ausgesprochen werden. Ein Anspruch auf Zu-
lassung zu Modulprüfungen für Gasthörer besteht nicht.

§ 13
Gebühren

Die Erhebung von Gebühren und Auslagen richtet sich nach der
Gebührensatzung der Universität Rostock in der jeweils gültigen
Fassung. 

§ 14
Fristen der Bekanntmachung

Sämtliche Fristen, innerhalb derer ein Antrag auf Immatrikula-
tion, Beurlaubung, Studiengangwechsel, Zulassung als Gasthörer
und Zweithörer sowie Exmatrikulation zu stellen ist, werden von
der Rektorin/dem Rektor durch Aushang, mit dem Vorlesungs-
verzeichnis und/oder in der Internet-Hompage der Universität
bekannt gemacht.

§ 15
In-Kraft-Treten

Diese Immatrikulationsordnung tritt am Tage nach der Veröffent-
lichung im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur in Kraft. Gleichzeitig tritt die Immatrikula-
tionsordnung vom 5. April 2001 (Amtsbl. M-V S. 780)3 außer
Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Sena-
tes vom 1. September 2004 und der Genehmigung durch den Rek-
tor vom 15. September 2004 sowie nach Durchführung des Anzei-
geverfahrens gemäß § 13 Abs. 2 des Landeshochschulgesetzes
(Schreiben des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur vom 28. Oktober 2004).

Rostock, den 15. September 2004

Der Rektor
der Universität Rostock

Prof. Dr. Hans Jürgen Wendel

Mittl.bl. BM M-V 2004 S. 779

_________
3 Mittl.bl. BM M-V S. 283
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Immatrikulationsordnung der Hochschule 
für Musik und Theater Rostock

Vom 28. September 2004

Aufgrund von § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 17 Abs. 10 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(Landeshochschulgesetz - LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juni 2003
(GVOBl. M-V S. 331)2, erlässt die Hochschule für Musik und Theater Rostock folgende Immatrikulationsordnung als Satzung:

Inhaltsverzeichnis:

§ 1
Voraussetzungen der Immatrikulation

Die Immatrikulation setzt - abgesehen vom Promotionsstudium -
neben oder anstelle der allgemeinen Hochschulreife die künstleri-
sche Eignung für den gewählten Studiengang voraus.
§ 20 des Landeshochschulgesetzes bleibt unberührt.

§ 2
Immatrikulation

(1) Studienbewerber werden durch die Immatrikulation gemäß
§ 50 Abs.1 des Landeshochschulgesetzes Mitglieder der Hoch-
schule. 

(2) Die Immatrikulation ist außer in den in § 17 Abs. 4 des Lan-
deshochschulgesetzes genannten Fällen zu versagen, wenn der
Studienbewerber

1. bereits an einer Hochschule immatrikuliert ist oder
2. krankenversicherungspflichtig ist und keinen Nachweis über

das Bestehen einer Krankenversicherung oder über die
Befreiung vorlegt. 

§ 3
Probezeit

[gestrichen]

§ 4
Promotionsstudium

(1) Personen, die eine Doktorarbeit an der Hochschule für Musik
und Theater Rostock anfertigen, werden als Promotionsstudieren-
de eingeschrieben. 

(2) Zur Einschreibung haben sie eine Bescheinigung eines Wis-
senschaftlichen Professors an der Hochschule für Musik und
Theater vorzulegen, dass sie mit ihm die Betreuung der Promotion
verabredet haben. 

§ 5
Einschreibungsfrist

(1) Die Hochschule setzt Termine fest, an denen sich die Studie-
renden für die verschiedenen Studiengänge einschreiben sollen.
Diese Termine sollen für das Wintersemester vor dem 15. Sep-
tember und für das Sommersemester vor dem 15. März des jewei-
ligen Jahres liegen. Studierende aus dem Ausland werden bis zum
Beginn der Vorlesungszeit eingeschrieben. 

(2) In Ausnahmefällen kann auf Antrag die Einschreibung außer-
halb der Einschreibungsfrist erfolgen, sofern der Studierende die
Einschreibungsfrist aus von ihm nicht zu vertretenen Gründen
versäumt hat oder versäumen wird und ein ordnungsgemäßes Stu-
dium noch möglich ist. Über den Antrag wird im Rahmen der Eig-
nungsprüfung entschieden.

§ 6
Internationale Austauschprogramme

(1) Teilnehmer an internationalen Austauschprogrammen werden
befristet, in der Regel für höchstens zwei Semester, eingeschrie-
ben. Die §§ 2 und 3 der Satzung finden keine Anwendung. Bei der
Immatrikulation wird vermerkt, dass sie nicht zur Abschlussprü-
fung an der Hochschule für Musik und Theater Rostock zugelas-
sen werden. 

(2) Studierende, die von einer Hochschule der Association of Bal-
tic Academies of Music (ABAM) entsandt werden, sind jedoch

_______
1 Mittl.bl. BM M-V S. 511
2 Mittl.bl. BM M-V S. 181



berechtigt, im Rahmen gegenseitiger Hochschulverträge Leis-
tungsnachweise zu erwerben und Teilabschlussprüfungen abzule-
gen.

§ 7
Form der Einschreibung

(1) Der Studienbewerber hat zur Immatrikulation persönlich zu
erscheinen. Er hat dabei einen Identitätsnachweis vorzulegen. In
Ausnahmefällen kann sich der Bewerber vertreten lassen. Der
Vertreter muss sich durch Vorlage eines Identitätsnachweises und
einer schriftlichen Vollmacht legitimieren.

(2) Zur Immatrikulation sind einzureichen:

1. das ausgefüllte Antragsformular der Hochschule für Musik
und Theater Rostock, das enthält:

a) Name, Anschrift und Geburtsdatum des Bewerbers sowie
Angaben gemäß § 3 Hochschulstatistikgesetz in der
jeweils geltenden Fassung,

b) eine Erklärung darüber, ob der Bewerber in dem gewähl-
ten Studiengang an einer Hochschule in Deutschland eine
nach der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgül-
tig nicht bestanden hat oder einen nach der Prüfungsord-
nung erforderlichen Leistungsnachweis endgültig nicht
erbracht hat, 

c) eine Erklärung darüber, ob der Bewerber bereits an einer
anderen Hochschule immatrikuliert ist,

2. der Nachweis der Hochschulreife (Abschlusszeugnis) in
beglaubigter Kopie oder bei Bewerbern ohne Hochschulreife
das letzte Schulzeugnis in beglaubigter Kopie, sofern der
Nachweis nicht bereits bei der Anmeldung zur Eignungsprü-
fung vorgelegt wurde. Fremdsprachigen Zeugnissen ist eine
beglaubigte deutschsprachige Übersetzung beizufügen.

3. Der Eignungsbescheid der Hochschule für Musik und Theater
Rostock,

4. soweit Krankenversicherungspflicht besteht, der Nachweis
über das Bestehen einer Krankenversicherung oder die
Befreiung hiervon,

5. der Nachweis über die Zahlung fälliger Gebühren und Beiträ-
ge an der Hochschule, einschließlich des Beitrags zur Studie-
rendenschaft und zum Studentenwerk,

6. im Falle des Studienortwechsels das Studienbuch mit Nach-
weisen über den bisherigen Studienverlauf und über die
Exmatrikulation,

7. im Falle der Studiengangsänderung das Studienbuch,

8. gegebenenfalls der Nachweis über die Anrechnung von Stu-
dienzeiten, Studien- oder Prüfungsleistungen durch die zu-
ständige Stelle oder der Nachweis über die bestandene Ein-
stufungsprüfung,

9. von fremdsprachigen Studienbewerbern ein Nachweis über
entsprechende Deutschkenntnisse, sofern der Nachweis nicht

schon bei der Anmeldung oder im Rahmen der Eignungsprü-
fung erbracht wurde,

10. von Schauspielstudienbewerbern ein Attest über stimmliche
Gesundheit.

(3) Von ausländischen Studierenden kann sich die Hochschule
nach erfolgter Immatrikulation eine Aufenthaltsgenehmigung
vorlegen lassen.

(4) Von Studienbewerbern des Schauspiels, des Gesangs und der
Lehrämter kann sich die Hochschule ein phoniatrisches Gutachten
vorlegen lassen, wenn Anhaltspunkte für eine Stimm- oder
Sprachstörung bestehen.

(5) Die Hochschule ist berechtigt, von Studienbewerbern, bei
denen der Verdacht einer andere Hochschulmitglieder gefährden-
den Erkrankung besteht, die Vorlage eines amtsärztlichen
Gesundheitszeugnisses zu verlangen.

(6) Die Immatrikulation ist mit Eintragung in die Hörerliste und
Aushändigung des Studentenausweises und des Studienbuches
vollzogen. Sie wird mit Beginn des Semesters wirksam.

(7) Macht der Bewerber glaubhaft, dass die Voraussetzungen der
Immatrikulation vorliegen und dass das Versäumnis rechtzeitiger
Nachweise von ihm nicht zu vertreten ist, so wird er vorläufig ein-
geschrieben. Ihm wird eine angemessene Frist zur Nachreichung
der Unterlagen eingeräumt.

§ 8
Einschreibung unter der Auflage des 

Nachweises ausreichender Sprachkenntnisse

Fremdsprachige Studierende, die einen Nachweis über ausreichen-
de Deutschkenntnisse nicht vorweisen, können unter der Auflage
eingeschrieben werden, den entsprechenden Nachweis binnen
eines Jahres nachzureichen. Sie haben vor Einreichung des Nach-
weises nur Anspruch auf Unterricht im Hauptfach und Korrepeti-
tion im Hauptfach. Die Immatrikulation endet, wenn der Nachweis
nicht bis zum Datum der Rückmeldung für das dritte Semester vor-
gelegt wird. 

§ 9
Immatrikulation in höhere Fachsemester

Studienbewerber, bei denen im Rahmen der Eignungsprüfung die
Voraussetzungen für eine Einstufung in ein höheres als das erste
Semester gemäß § 20 des Landeshochschulgesetzes festgestellt
wurden, werden in dasjenige Fachsemester eingeschrieben, für
das die Eignung im Eignungstest festgestellt wurde. Näheres
regelt die Eignungsprüfungsordnung der Hochschule für Musik
und Theater Rostock in der jeweils gültigen Fassung. Es wird eine
Prüfungsgebühr nach Maßgabe der Hochschulgebührensatzung in
der jeweils gültigen Fassung erhoben. 

§ 10
Studiengang- und Studienfachwechsel

(1) Für den Wechsel eines Studienganges gelten die Bestimmun-
gen über die erstmalige Immatrikulation entsprechend.
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(2) Der Antrag ist zusammen mit dem Rückmeldungsantrag
innerhalb der Rückmeldefrist einzureichen, in begründeten Fällen
bis zum Ende der Immatrikulationsfrist.

(3) Dasselbe gilt für den Wechsel eines künstlerischen Haupt-
oder Nebenfaches.

§ 11
Rücknahme der Immatrikulation

Die Immatrikulation ist zurückzunehmen, wenn der Studierende
dies innerhalb von zwei Monaten nach Semesterbeginn schriftlich
beantragt. Der Studierende hat hierzu Studienbuch und Studien-
bescheinigung sowie den Studentenausweis einzureichen. Entlas-
tungsvermerke der Hochschulbibliothek, der Instrumentenkam-
mer und des Studentenwerkes sind vorzulegen.

§ 12
Rückmeldung

(1) Beabsichtigt ein Studierender, das Studium nach Ablauf des
Semesters an der Hochschule fortzusetzen, so hat er sich fristge-
recht schriftlich unter Vorlage der Einzahlungsnachweise über die
Zahlung der fälligen Gebühren und Beiträge an der Hochschule
einschließlich des Beitrages zur Studierendenschaft und zum Stu-
dentenwerk zurückzumelden. Dies gilt auch für beurlaubte Stu-
dierende.

(2) Die Rückmeldefristen werden hochschulüblich bekannt gege-
ben. Sie liegen am Ende der Vorlesungszeiten.

(3) Versäumt ein Studierender die fristgerechte Rückmeldung
oder die Vorlage aller hierfür erforderlichen Unterlagen, so kann
ihm auf seinen Antrag eine Nachfrist eingeräumt werden. Bei ver-
späteter Rückmeldung wird eine Verwaltungsgebühr nach Maß-
gabe der Hochschulgebührensatzung erhoben.

(4) Die Rückmeldung ist zurückzuweisen, wenn ein Grund für die
Exmatrikulation gemäß § 17 Abs. 6 oder 7 des Landeshochschul-
gesetzes vorliegt.

(5) Sie soll zurückgewiesen werden, wenn ein Fall des § 17 Abs.
8 Ziffer 2 des Landeshochschulgesetzes vorliegt.

(6) Die Rückmeldung ist zurückzuweisen, wenn der Studierende
das Studium nicht innerhalb der Regelstudienzeit abschließt, es
sei denn, er hat einen Studienverlängerungsantrag fristgerecht
gestellt, den das Rektorat genehmigt hat. 

§ 13
Beurlaubung

(1) Bei Nachweis eines wichtigen Grundes wird ein Studierender
auf seinen schriftlichen Antrag vom Studium beurlaubt. Wichtige
Gründe sind insbesondere

1. Krankheit, die ein ordnungsgemäßes Studium unmöglich
macht, insbesondere, wenn sie mehr als die Hälfte der Vorle-
sungszeit andauert; hierfür muss eine ärztliche Bescheinigung
vorgelegt werden,

2. Pflege eines erkrankten oder sonst hilfsbedürftigen nahen
Angehörigen,

3. Schwangerschaft, Betreuung und Erziehung eines Kindes in
Zeiten, in denen bei Bestehen eines Arbeitsverhältnisses
Anspruch auf Elternzeit bestünde,

4. Studienbezogener Auslandsaufenthalt,

5. Abwesenheit von der Hochschule wegen eines studiengang-
bezogenen Praktikums, das nicht Teil des Studiums ist,

6. Ableistung des Wehrdienstes oder Zivildienstes; in diesem
Fall ist der Bescheid über die Dienstpflicht oder eine amtlich
beglaubigte Kopie vorzulegen.

(2) Die Beurlaubung erfolgt jeweils für die Dauer eines Seme-
sters. In der Regel werden nicht mehr als vier Semester als
Urlaubssemester gewährt, zusammenhängend höchstens zwei
Semester. Beurlaubungen zum Zwecke der Betreuung und Erzie-
hung eines Kindes werden auf die Frist nicht angerechnet.

(3) Der Antrag ist unverzüglich nach Kenntnis von dem Beurlau-
bungsgrund schriftlich an das Rektorat zu richten.

(4) Antrag und Beurlaubung befreien nicht von der Verpflichtung
zur Rückmeldung.

(5) Urlaubssemester zählen nicht als Fachsemester. Studienleis-
tungen können während der Beurlaubung nicht erbracht werden.
Dauert die Beurlaubung länger als sechs Monate an, so ruhen die
Mitgliedschaftsrechte und -pflichten in der Selbstverwaltung.

§ 14
Studienbefreiung

(1) Studierende, die ohne die Beurlaubung für das ganze Semes-
ter beantragt zu haben, aus Gründen, die eine Beurlaubung recht-
fertigen würden, am Unterricht in einzelnen Fächern nicht teil-
nehmen können, sind verpflichtet, einen Antrag auf Studienbe-
freiung zu stellen. Der Antrag ist schriftlich begründet an das Rek-
torat zu richten.

(2) Das Semester wird auf die Studienzeit angerechnet.

§ 15
Exmatrikulation

(1) Der Studierende wird aus den im Landeshochschulgesetz
genannten Gründen durch schriftlichen Bescheid exmatrikuliert.
Gründe der Exmatrikulation und Zeitpunkt ihres Wirksamwer-
dens sind in dem Bescheid anzugeben.

(2) Der Antrag auf Exmatrikulation ist schriftlich unter Beifü-
gung des Studentenausweises, des Studienbuches, etwaiger Stu-
dienbescheinigungen für noch nicht begonnene Semester und der
Entlastungsvermerke der Hochschulbibliothek, der Instrumenten-
kammer und des Studentenwerkes beim Studentensekretariat zu
stellen.

786 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern Nr. 12/2004



Nr. 12/2004 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern 787

(3) Der Studierende kann in seinem Antrag den Zeitpunkt ange-
ben, zu dem die Exmatrikulation erfolgen soll. Die Exmatrikulation
ist frühestens zum Antragszeitpunkt möglich.

(4) Über die Exmatrikulation wird ein Nachweis erteilt, wenn der
Studierende dies beantragt.

§ 16
Zweithörer

Studierende der Universität Rostock für das Lehramtsstudium an
Grund- und Hauptschulen und der Sonderpädagogik sowie Stu-
dierende des Darstellenden Spiels werden als Zweithörer zugelas-
sen. Die Zulassung als Zweithörer erfolgt unter Vorlage einer Stu-
dienbescheinigung der Universität Rostock. Im Übrigen gelten
die Regelungen der Immatrikulationsordnung der Hochschule für
Musik und Theater Rostock. 

§ 17
Gasthörer und Jungstudierende

(1) Personen, die eine gewisse künstlerische Eignung glaubhaft
machen, können im Rahmen der zur Verfügung stehenden Raum-
und Personalkapazitäten zur Teilnahme an einzelnen Lehrveran-
staltungen als Gasthörer zugelassen werden. Den Antrag stellen
sie im Büro für Studienangelegenheiten an der Hochschule für
Musik und Theater. Der Antrag muss sich auf konkrete Lehrver-
anstaltungen beziehen. Die Zulassung, die für die Dauer eines
Semesters ausgesprochen wird, bedarf der Zustimmung des
Dozenten. Über die Gasthörerschaft kann eine Bescheinigung
ausgestellt werden.

(2) Gasthörer sind nicht Mitglied der Hochschule für Musik und
Theater Rostock. Sie haben eine Gebühr nach Maßgabe von § 22
des Landeshochschulgesetzes zu entrichten. Näheres regelt die
Hochschulgebührensatzung in der jeweils gültigen Fassung. 

(3) Jugendliche, die ein ordnungsgemäßes Studium noch nicht
aufnehmen können, weil sie noch allgemein bildende Schulen
besuchen, können bis zum Ende ihrer Schulzeit aufgenommen
werden, wenn sie eine außerordentliche musikalische Begabung
besitzen und eine besondere Fähigkeit in dem von ihnen gewähl-

ten Hauptfach nachweisen (Jungstudierende). Die Aufnahme
kann ausgesprochen werden, wenn der Bewerber in der Eig-
nungsprüfung als „geeignet als Jungstudierender“ eingestuft
wurde. Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht.

§ 18
Mitteilungspflichten

Die Studierenden sind verpflichtet, der Hochschule unverzüglich
mitzuteilen:

1. Änderung des Namens und der Anschrift;

2. das endgültige Nichtbestehen einer nach der Prüfungsordnung
erforderlichen Prüfung oder die endgültige Nichterbringung
eines nach der Prüfungsordnung erforderlichen Leistungs-
nachweises in dem gewählten oder einem fachverwandten
Studiengang;

3. die Einschreibung an einer anderen Hochschule; 

4. eine Erkrankung, die die Gesundheit anderer Hochschulmit-
glieder gefährdet oder den ordnungsgemäßen Studienbetrieb
erheblich gefährden würde;

5. die rechtskräftige Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe, deren
Verurteilung nicht zur Bewährung ausgesetzt ist;

6. den Verlust von Studienbuch oder Studentenausweis. 

§ 19
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Immatrikulationsordnung vom 28. Oktober
1997 (AmtsBl. M-V 1998 S. 59)3 außer Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Hochschu-
le für Musik und Theater Rostock vom 15. Juni 2004 sowie nach
Abschluss des Anzeigeverfahrens gemäß § 13 Abs. 2 des Landes-
hochschulgesetzes mit Ablauf der Anhörungsfrist am 18. Septem-
ber 2004.

Rostock, den 28. September 2004

Der Rektor
der Hochschule für Musik und Theater Rostock

Prof. Christfried Göckeritz

Mittl.bl. BM M-V 2004 S. 784

_______
3 Mittl.bl. KM M-V 1998 S. 38



788 Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern Nr. 12/2004

I. Allgemeines

§ 1 Regelstudienzeit, Studienaufbau und Stundenumfang
§ 2 Prüfungsaufbau
§ 3 Bestehen oder Nichtbestehen 
§ 4 Bildung der Noten für Module
§ 5 Bewertung der Prüfungsleistungen
§ 6 Prüfungstermine 
§ 7 Meldefristen und Fristüberschreitung
§ 8 Freiversuch
§ 9 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß
§ 10 Wiederholung der Modulprüfungen und der Bachelor Thesis
§ 11 Arten der Prüfungsleistungen
§ 12 Mündliche Prüfungen
§ 13 Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten
§ 14 Projektarbeit
§ 15 Bachelor Thesis
§ 16 Prüfungsausschuss
§ 17 Zentrales Prüfungsamt
§ 18 Prüfer und Beisitzer
§ 19 Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-

fungsleistungen
§ 20 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen

II. Bachelorprüfung

§ 21 Zweck und Durchführung der Bachelorprüfung
§ 22 Prüfungsvorleistungen
§ 23 Art und Umfang der Bachelorprüfung
§ 24 Zusatzmodule
§ 25 Bildung der Gesamtnote und Zeugnis
§ 26 Bachelorgrad und Bachelorurkunde

III. Schlussbestimmungen

§ 27 Ungültigkeit der Bachelorprüfung
§ 28 Einsicht in die Prüfungsakten
§ 29 Übergangsregelungen
§ 30 In-Kraft-Treten

Anlagen

Anlage 1 Prüfungsplan
Anlage 2 Wichtungen zur Bildung der Modulnoten 

und der Gesamtnote
Anlage 3 Diploma Supplement

Prüfungsordnung
der Hochschule Wismar,

University of Technology, Business and Design,
für den Bachelor-Studiengang

Maschinenbau

Vom 13. Juli 2004

Aufgrund von § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 38 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landes-
hochschulgesetz - LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juni 2003
(GVOBl. M-V S. 331)2, erlässt die Hochschule Wismar, University of Technology, Business and Design, die folgende Prüfungsord-
nung für den Bachelor-Studiengang Maschinenbau als Satzung:

Inhaltsverzeichnis

_______
1 Mittl.bl. BM M-V S. 511
2 Mittl.bl. BM M-V S. 181
3 Die Prüfungsordnung des Bachelor-Studienganges Maschinenbau dient der Anwendung der Gesetze und der Gestaltung des Studiums auch im Hinblick auf die Gleich-

stellung von Frau und Mann. Soweit die folgenden Vorschriften geschlechtsspezifische Wortformen verwenden, gelten diese gleichermaßen für beide Geschlechter.

I. Allgemeines

§ 1
Regelstudienzeit, Studienaufbau und Stundenumfang 3

(1) Die Regelstudienzeit beträgt sechs Semester. Sie umfasst die
theoretischen Studiensemester, ein Ingenieurpraktikum und die
Prüfungen, einschließlich der Bachelor Thesis.

(2) Das Studium schließt mit der Bachelorprüfung ab.

(3) Zum Studium gehören berufspraktische Ausbildungsab-
schnitte, wie das Vorpraktikum und das Ingenieurpraktikum. Das
Vorpraktikum im Umfang von zwölf Wochen, von dem mindes-
tens vier Wochen vor der Aufnahme des Studiums abzuleisten
sind, muss für die Zulassung zur Bachelor Thesis nachgewiesen
werden. Eine einschlägige berufspraktische Tätigkeit oder Aus-

bildung wird angerechnet. Einzelheiten regelt die Ordnung für das
Vorpraktikum.

(4) In der vorlesungsfreien Zeit am Ende des vierten und zu
Beginn des fünften Fachsemesters liegt das Ingenieurpraktikum.
Ein Ingenieurpraktikum ist ein in das Studium integrierter, von
der Hochschule Wismar geregelter, inhaltlich bestimmter und
betreuter Ausbildungsabschnitt, der in der Regel in einem Betrieb
oder in einer anderen Einrichtung der Berufspraxis mit einem
Umfang von mindestens zwölf Wochen abgeleistet wird. Einzel-
heiten regelt die Ordnung für das Ingenieurpraktikum. 

(5) Im sechsten Fachsemester erfolgt die Anfertigung der Bache-
lor Thesis und die Ablegung des Kolloquiums nach Maßgabe von
§ 15 Abs. 8 bis 10.

(6) Alle Lehrveranstaltungen sind zu Modulen zusammengefasst.
In jedem Modul ist eine studienbegleitende Modulprüfung abzu-



legen. Entsprechend dem ECTS richtet sich die Zahl der Credits,
die für ein Modul oder die Bachelor Thesis mit dem dazugehöri-
gen Kolloquium vergeben wird, nach der jeweils für einen durch-
schnittlich begabten Kandidaten regelmäßig zugrunde zu legen-
den Arbeitsbelastung. Die gesamte Arbeitsbelastung des Kandi-
daten beträgt im Semester 900 Stunden. Dieser Zeitaufwand ent-
spricht 30 Credits. 

§ 2
Prüfungsaufbau

(1) Die Bachelorprüfung besteht aus Modulprüfungen und der
Bachelor Thesis mit Kolloquium.

(2) Modulprüfungen setzen sich aus Prüfungsleistungen (§ 11 ff.)
zusammen. In einer Modulprüfung sollen in der Regel nicht mehr
als drei Prüfungsleistungen erbracht werden; sie kann auch aus
nur einer Prüfungsleistung bestehen.

(3) Eine Modulprüfung umfasst das Prüfungsgebiet, dessen
Durchdringung oder hinreichende Beherrschung vom Kandidaten
verlangt werden muss, um das Studium mit Erfolg fortsetzen oder
abschließen zu können. Das Prüfungsgebiet einer Modulprüfung
ist vom Umfang so festzulegen, dass sein Bestehen zur Voraus-
setzung eines Weiterstudiums im Studiengang oder eines erfolg-
reichen Abschlusses gemacht werden kann.

(4) Modulprüfungen werden studienbegleitend abgenommen. 

(5) Die Zulassung zur Bachelorprüfung wird nach Maßgabe des
§ 22 vom Nachweis bestimmter Prüfungsvorleistungen abhängig
gemacht; Prüfungsvorleistungen bestehen in der Regel aus Leis-
tungsnachweisen. Ein Leistungsnachweis ist die Bescheinigung
über jeweils eine geforderte individuell erkennbare Studienleis-
tung auf mindestens ausreichendem Niveau; eine weiter gehende
Benotung findet nicht statt. Ein Leistungsnachweis ersetzt keine
Prüfungsleistung und unterliegt nicht den Regeln des § 10. Die
erfolgreiche Teilnahme an einer Lehrveranstaltung wird in der
Regel durch einen Leistungsnachweis nachgewiesen. Inhalt und
Umfang der Leistungsnachweise sind im § 22 festgelegt; Abwei-
chungen von den §§ 11 bis 14 sind zulässig.

§ 3
Bestehen oder Nichtbestehen

(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn das Ingenieurprak-
tikum erfolgreich abgeschlossen ist, sämtliche Modulprüfungen
der Bachelorprüfung bestanden und die Bachelor Thesis ein-
schließlich des Kolloquiums mindestens mit „ausreichend“ (4,0)
bewertet wurden.

(2) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn jede Prüfungsleis-
tung mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bestanden wurde.

(3) Hat der Kandidat eine Modulprüfung nicht bestanden oder
wurde die Bachelor Thesis schlechter als „ausreichend“ (4,0)
bewertet, so erhält der Kandidat hierüber vom Prüfungsausschuss
einen schriftlichen Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung,
der auch darüber Auskunft gibt, ob und gegebenenfalls in wel-
chem Umfang und in welcher Frist die Modulprüfung oder die
Bachelor Thesis wiederholt werden können. Es ist insbesondere

auf die Folgen des § 17 Abs. 6 Nr. 4 des Landeshochschulgeset-
zes (LHG) hinzuweisen.

(4) Hat der Kandidat die Bachelorprüfung nicht bestanden, und
will er das Studium nicht, nicht sofort oder nicht an der Hoch-
schule Wismar fortsetzen, so wird ihm auf Antrag und gegen Vor-
lage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulations-
bescheinigung eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten
Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die noch fehlenden
Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Bachelor-
prüfung nicht bestanden ist.

§ 4
Bildung der Noten für Module

(1) Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen,
errechnet sich die Note für das Modul aus dem Durchschnitt der
Noten der einzelnen Prüfungsleistungen unter Berücksichtigung
ihrer Wichtung (vergleiche Anlage 2) nach Ermittlung der Note
der letzten Prüfungsleistung. Dabei wird nur die erste Dezimal-
stelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen
werden ohne Rundung gestrichen. Die Note für das Modul lautet

bei einem Durchschnitt
bis einschließlich 1,5 = sehr gut;

bei einem Durchschnitt
von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut;

bei einem Durchschnitt
von 2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend;

bei einem Durchschnitt
von 3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend;

bei einem Durchschnitt ab 4,1 = nicht ausreichend.

(2) Für die Bildung der Gesamtnote (§ 25) gilt Absatz 1 entspre-
chend.

(3) Besteht eine Modulprüfung nur aus einer Prüfungsleistung, so
ist deren Note gleichzeitig die erzielte Note für das Modul.

§ 5
Bewertung der Prüfungsleistungen

Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den
jeweiligen Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Prüfungs-
leistungen sind folgende Noten zu verwenden:

1,0; 1,3 = sehr gut = eine hervorragende Leis-
tung

1,7; 2,0; 2,3 = gut = eine Leistung, die erheb-
lich über den durchschnitt-
lichen Anforderungen liegt

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend = eine Leistung, die durch-
schnittlichen Anforderun-
gen entspricht
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3,7; 4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz
ihrer Mängel noch den An-
forderungen genügt

5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen er-
heblicher Mängel den An-
forderungen nicht mehr ge-
nügt

§ 6
Prüfungstermine

(1) Die Bachelorprüfung soll bis zum Ende des sechsten Fachse-
mesters gemäß § 1 Abs. 5 abgelegt werden. Sie kann vor diesem
Zeitpunkt abgelegt werden, sofern die für die Zulassung erforder-
lichen Prüfungsvorleistungen (§ 2 Abs. 5) erbracht worden sind.

(2) Die Modulprüfungen sind in jedem Semester unmittelbar
nach Abschluss der Vorlesungszeit anzubieten. Der Prüfungsaus-
schuss bestimmt spätestens sechs Wochen vorher die Prüfungs-
termine und macht sie durch Aushang bekannt. 

(3) Der Kandidat ist rechtzeitig über Art und Zahl der nach § 22 ff.
erforderlichen Prüfungsvorleistungen und der zu absolvierenden
Modulprüfungen mit den ihnen zugeordneten Prüfungsleistungen
und über die Termine, zu denen sie zu erbringen sind, sowie über
den Aus- und Abgabezeitpunkt der Bachelor Thesis zu informie-
ren. Ihm sind weiterhin für jede Modulprüfung die jeweiligen
Wiederholungstermine bekanntzugeben. 

(4) Dem Kandidaten ist bekanntzugeben, wann unter Berücksich-
tigung aller Fristüberschreitungs- und Wiederholungsmöglichkei-
ten in der Bachelorprüfung die Rechtsfolge des § 17 Abs. 6 Nr. 4
des Landeshochschulgesetzes einsetzt.

§ 7
Meldefristen und Fristüberschreitung

(1) Der Kandidat hat sich gemäß § 20 Abs. 3 zu einer Prüfung zu
melden. Für die Meldung zur Prüfung wird jeweils eine Frist
gesetzt, die sich nach dem jeweiligen Prüfungstermin richtet. Zwi-
schen dem Ende der Meldefrist und dem Beginn der Prüfung müs-
sen mindestens vier Wochen liegen.

(2) Überschreitet der Kandidat aus von ihm zu vertretenden
Gründen die vom Prüfungsausschuss gemäß § 20 Abs. 3 festge-
legten Fristen zur Meldung für die Bachelorprüfung um mehr als
zwei Semester, oder legt er eine Modulprüfung, zu der er sich
gemeldet hat, aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht ab, so
gelten diese als abgelegt und nicht bestanden. Für die einzelnen
Modulprüfungen gilt der Meldetermin der Bachelorprüfung als
spätester Termin im Sinne von Satz 1. Satz 1 gilt entsprechend für
eine nicht zum vorgesehenen Termin begonnene Bachelor Thesis.
Versäumnisgründe, die der Student nicht zu vertreten hat, sind
dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich anzuzeigen und
glaubhaft zu machen. Anerkennt der Prüfungsausschuss die Grün-
de, so ist von ihm ein neuer Termin anzuberaumen, der dem Stu-
denten schriftlich mitzuteilen ist. Bei den Versäumnisgründen im
Sinne von Satz 4 sind die gesetzlichen Mutterschutzfristen und die
Fristen der Elternzeit zu berücksichtigen.

(3) Auf Antrag des Kandidaten können Auslands- und Sprachstu-
dienaufenthalte und Zeiten der aktiven Mitarbeit in Hochschul-
gremien nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet werden.
Unberücksichtigt bleibt ein Auslandsstudium bis zu zwei Semes-
tern, ein Sprachstudienaufenthalt bis zu einem Semester, wenn der
Kandidat nachweislich an einer ausländischen Hochschule für
einen Studiengang, in dem er diese Regelung in Anspruch nehmen
möchte, eingeschrieben war und darin Lehrveranstaltungen in
angemessenem Umfang besucht und je Semester mindestens zehn
Credits erworben hat. Ferner können Fachsemester, höchstens
jedoch bis zu zwei Semester, nicht auf die Regelstudienzeit ange-
rechnet werden, wenn der Kandidat während dieser Zeit als
gewähltes Mitglied in gesetzlich vorgesehenen Gremien oder sat-
zungsgemäßen Organen der Hochschule tätig und nachweislich
am ordnungsgemäßen Studium in erheblichem Maße gehindert
war. Über den Antrag des Kandidaten entscheidet der Prüfungs-
ausschuss.

(4) Der zuständige Prüfungsausschuss kann unter Würdigung der
Ursachen für die Verzögerung des Studiums Ausnahmen vom
Absatz 2 Satz 2 zulassen, wenn der Kandidat nach Inan-
spruchnahme der Studienberatung eine vom Prüfungsausschuss
befürwortete Konzeption für die Beendigung des Studiums inner-
halb von zwei Semestern vorlegt. 

§ 8
Freiversuch

(1) Erstmals nicht bestandene Modulprüfungen gelten dann als
nicht unternommen, wenn sie zu den in der Anlage 1 vorgesehe-
nen Regelprüfungsterminen abgelegt werden (Freiversuch). Satz
1 gilt nicht, wenn die Prüfung aufgrund eines ordnungswidrigen
Verhaltens, insbesondere eines Täuschungsversuchs, für nicht
bestanden erklärt wurde.

(2) Die Wiederholung einer im Rahmen der Freiversuchsrege-
lung abgelegten Modulprüfung hat zum nächsten regulären Prü-
fungstermin zu erfolgen.

(3) Ist ein Kandidat aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, an
der Wahrnehmung eines Freiversuchs gehindert, sind die Gründe
dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich anzuzeigen und
glaubhaft zu machen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe
an, so ist von ihm ein neuer Termin anzuberaumen, der dem Kan-
didaten schriftlich mitzuteilen ist. Bei den Hinderungsgründen im
Sinne von Satz 1 sind die gesetzlichen Mutterschutzfristen und die
Fristen der Elternzeit zu beachten.

§ 9
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als „nicht ausreichend“ (5,0)
bewertet, wenn der Kandidat einen für ihn bindenden Prüfungs-
termin ohne triftigen Grund versäumt oder wenn er von einer Prü-
fung, die er angetreten hat, ohne triftigen Grund zurücktritt. Das-
selbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb
der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.

(2) Kann der Kandidat aus von ihm nicht zu vertretenden Grün-
den die für die Ablegung von Modulprüfungen und die Anferti-
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gung der Bachelor Thesis festgelegten Fristen nicht einhalten, hat
er dieses rechtzeitig zusammen mit einem Antrag auf Terminver-
schiebung über das Zentrale Prüfungsamt dem Prüfungsausschuss
anzuzeigen. Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend
gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich angezeigt und
glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Kandidaten ist ein
amtsärztliches Attest vorzulegen. Der Krankheit des Kandidaten
steht die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu versor-
genden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungsausschuss den Grund
an, so wird ein neuer Termin anberaumt, der dem Kandidaten vom
Zentralen Prüfungsamt schriftlich mitgeteilt wird; dies ist der
nächstmögliche Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund
dem nicht entgegensteht. Die bereits vorliegenden Prüfungsleis-
tungen sind in diesem Fall anzurechnen. Bei den Versäumnis-
gründen im Sinne von Satz 2 sind die gesetzlichen Mutterschutz-
fristen und die Fristen der Elternzeit zu berücksichtigen.

(3) Versucht der Kandidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistungen
durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu
beeinflussen, wird die betreffende Prüfungsleistung „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet. Ein Kandidat, der den ordnungsgemäßen
Ablauf des Prüfungstermins stört, kann von dem jeweiligen Prüfer
oder Aufsicht Führenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung
ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die Prüfungsleistung
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fällen
kann der Prüfungsausschuss den Kandidaten von der Erbringung
weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.

(4) Der Kandidat kann verlangen, dass die Entscheidung nach
Absatz 3 Satz 1 und 2 innerhalb von 14 Tagen vom Prüfungsaus-
schuss überprüft wird. Belastende Entscheidungen sind dem Kan-
didaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

§ 10
Wiederholung der Modulprüfungen und 

der Bachelor Thesis

(1) Eine nicht bestandene Modulprüfung kann unabhängig vom
Freiversuch einmal wiederholt werden. Die Wiederholung einer
bestandenen Modulprüfung ist nicht zulässig. Fehlversuche an
anderen Fachhochschulen in der Bundesrepublik Deutschland
werden angerechnet.

(2) Besteht eine nicht bestandene Modulprüfung aus mehreren
Prüfungsleistungen, sind die mit der Note „nicht ausreichend“
(5,0) bewerteten Prüfungsleistungen zu wiederholen.

(3) Eine zweite Wiederholung einer nicht bestandenen Modul-
prüfung ist zulässig, wenn

1. ein besonderer Härtefall vorliegt oder 

2. der Kandidat mindestens die Hälfte aller bis dahin abzulegen-
den Modulprüfungen nach Anlage 1 wenigstens mit befriedi-
gend bestanden hat oder 

3. er nur eine Modulprüfung nicht bestanden hat, 

wobei nicht mehr als drei Modulprüfungen ein zweites Mal wie-
derholt werden können.

(4) Die Wiederholungsprüfung ist im Rahmen der Prüfungster-
mine des jeweils folgenden Semesters abzulegen. Für einzelne
Modulprüfungen gelten die Wiederholungstermine der Bachelor-
prüfung als spätester Termin im Sinne von Satz 1. Bei Versäum-
nis der Wiederholungsfrist gilt die Modulprüfung als abgelegt und
nicht bestanden, es sei denn, der Kandidat hat das Versäumnis
nicht zu vertreten. § 7 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend.

(5) Die Bachelor Thesis kann bei einer Bewertung, die schlechter
als „ausreichend“ (4,0) ist, nur einmal wiederholt werden. Die
Wiederholung einer Bachelor Thesis, die „ausreichend“ (4,0) und
besser bewertet wurde, ist nicht zulässig. Eine Rückgabe des The-
mas der Bachelor Thesis in der in § 15 Abs. 3 Satz 5 genannten
Frist ist jedoch nur zulässig, wenn der Kandidat bei der Anferti-
gung seiner ersten Bachelor Thesis von dieser Möglichkeit keinen
Gebrauch gemacht hat.

§ 11
Arten der Prüfungsleistungen

(1) Prüfungsleistungen können sein

1. mündliche Prüfungen (§ 12),

2. schriftliche Prüfungen als Klausurarbeiten und sonstige
schriftliche Arbeiten (§ 13),

3. Projektarbeiten mit Dokumentation und Präsentation (§ 14),

4. alternative Prüfungsleistungen.

Schriftliche Prüfungen nach dem Multiple-Choice-Verfahren sind
ausgeschlossen. 

(2) Alternative Prüfungsleistungen (APL) können unter anderem

– Referate,
– Rechnerprogramme,
– experimentelle Arbeiten,
– Diskussionsleitungen,
– konstruktive oder zeichnerische Entwürfe,
– Kolloquien,
– sonstige schriftliche Arbeiten

sein.

(3) Sind für die in den §§ 22 und 23 dargestellten Prüfungsvorleis-
tungen und Prüfungsleistungen Wahlmöglichkeiten für die Prü-
fungsart vorgesehen, so kann der Prüfer zwischen den aufgeführ-
ten Möglichkeiten auswählen. Die Studierenden sind in der ersten
Vorlesungswoche im jeweiligen Fach über die für sie geltende
Prüfungsart und deren Umfang in Kenntnis zu setzen. Die Aus-
wahl der Prüfungsart und des Umfangs wird vom Prüfer für alle
Kandidaten einheitlich vorgenommen, sie bedarf vor Bekanntga-
be der Bestätigung durch den Prüfungsausschuss. 

(4) Macht der Kandidat vor Beginn der Prüfungsleistung glaub-
haft, dass er wegen länger andauernder oder ständiger körperli-
cher Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz
oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so wird dem
Kandidaten durch den Prüfungsausschuss gestattet, die Prüfungs-
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leistungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder
gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu
erbringen. Dazu kann die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes
verlangt werden. Entsprechendes gilt für Prüfungsvorleistungen.

§ 12
Mündliche Prüfungen

(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Kandidat nach-
weisen, dass er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes
erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge
einzuordnen vermag. Ferner soll festgestellt werden, ob der Kan-
didat über breites Grundlagenwissen des Prüfungsgebietes ver-
fügt.

(2) Mündliche Prüfungen werden vor mindestens zwei Prüfern
(Kollegialprüfung) oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines
sachkundigen Beisitzers als Gruppenprüfung oder als Einzelprü-
fung abgelegt.

(3) Die mündliche Prüfung dauert je Kandidat mindestens 15 und
höchstens 45 Minuten.

(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündli-
chen Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis
ist dem Kandidaten jeweils im Anschluss an die mündliche Prü-
fung bekanntzugeben.

(5) Kandidaten, die sich an einem späteren Prüfungstermin nicht
jedoch im selben Prüfungsabschnitt der gleichen Modulprüfung
unterziehen wollen, sollen nach Maßgabe der räumlichen Verhält-
nisse als Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, der Kandidat
widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht auf die Bera-
tung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse an den Kandidaten.

§ 13
Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten

(1) In den Klausurarbeiten und sonstigen schriftlichen Arbeiten
soll der Kandidat nachweisen, dass er in begrenzter Zeit und mit
begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden seines
Faches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kann. In der Klau-
sur soll ferner festgestellt werden, ob der Kandidat über notwen-
diges Grundlagenwissen des Prüfungsgebietes verfügt.

(2) Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten sind in der
Regel, zumindest aber im Fall einer Wiederholungsprüfung, von
zwei Prüfern zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem arithme-
tischen Mittel der Einzelbewertungen. Das Bewertungsverfahren
soll vier Wochen nicht überschreiten.

(3) Die Bearbeitungszeit für Klausurarbeiten darf 90 Minuten
nicht unter- und 300 Minuten nicht überschreiten.

§ 14
Projektarbeiten

(1) Durch Projektarbeiten werden in der Regel die Fähigkeiten
zur Teamarbeit und insbesondere zur Entwicklung, Durchsetzung

und Präsentation von Konzepten nachgewiesen. Hierbei soll der
Prüfling nachweisen, dass er an einer größeren Aufgabe Ziele
definieren sowie interdisziplinäre Lösungsansätze und Konzepte
erarbeiten kann. 

(2) Projektarbeiten sind mindestens im Fall der letzten Wiederho-
lungsprüfung von zwei Prüfern zu bewerten. Die Note ergibt sich
dann als arithmetisches Mittel der Einzelbewertungen. Das
Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten. 

(3) Die Arbeitsbelastung für Projektarbeiten ist der Anlage 1 zu
entnehmen. 

(4) Bei einer in Form einer Teamarbeit erbrachten Projektarbeit
muss der Beitrag des einzelnen Prüflings deutlich erkennbar sein
und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllen.

§ 15
Bachelor Thesis

(1) Die Bachelor Thesis ist eine Prüfungsarbeit, die das Bache-
lorstudium abschließt. Sie soll zeigen, dass der Kandidat in der
Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus sei-
nem Fach selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bear-
beiten. Zur Bearbeitung der Bachelor Thesis wird zugelassen, wer
150 Credits (CR) erreicht hat. Über Ausnahmen entscheidet der
Prüfungsausschuss auf schriftlichen Antrag.

(2) Die Bachelor Thesis kann von einem Professor oder einer
anderen nach § 36 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes prüfungs-
berechtigten Person gestellt und betreut werden, soweit diese an
der Hochschule Wismar in einem für den Bachelor-Studiengang
Maschinenbau relevanten Bereich tätig ist. 

(3) Auf Antrag wird dem Kandidaten rechtzeitig unter Berücksich-
tigung der nach Maßgabe des § 7 festgelegten Termine ein Thema
für die Bachelor Thesis zugeteilt. Die Vergabe des Themas erfolgt
über den Prüfungsausschuss. Der Kandidat kann Vorschläge für
das Thema der Bachelor Thesis machen. Der Zeitpunkt der Ausga-
be sowie das Thema sind aktenkundig zu machen. Das Thema kann
nur einmal und nur innerhalb von einem Monat nach Ausgabe
zurückgegeben werden. Ein Thema für die Bachelor Thesis wird
von Amts wegen ausgegeben, wenn ein Kandidat, der alle Prü-
fungsvorleistungen und Modulprüfungen der Bachelorprüfung
bestanden hat, nach der letzten Modulprüfung nicht innerhalb von
vier Wochen einen Vorschlag für das Thema einreicht.

(4) Die Bachelor Thesis kann auch in Form einer Gruppenarbeit
erbracht werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende
Beitrag des einzelnen Kandidaten aufgrund der Angabe von
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die
eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar
und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt.

(5) Die Bearbeitungszeit für die Bachelor Thesis beträgt zehn
Wochen. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Bachelor
Thesis sind vom Betreuer so zu begrenzen, dass die Frist zur Bear-
beitung der Bachelor Thesis eingehalten werden kann. In begrün-
deten Fällen kann die Bearbeitungszeit auf Antrag verlängert wer-
den. Dann sollte die Verlängerung in der Regel vier Wochen nicht
überschreiten. 
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(6) Die Bachelor Thesis ist fristgemäß beim Zentralen Prüfungs-
amt der Hochschule Wismar in drei Exemplaren abzuliefern; der
Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Soweit für die
Bachelor Thesis die Anfertigung von Modellen erforderlich ist,
sind diese im Original mit je zwei fotografischen Abbildungen des
Objektes abzuliefern. Bei der Abgabe hat der Kandidat schriftlich
zu versichern, dass er seine Arbeit - bei einer Gruppenarbeit sei-
nen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit - selbstän-
dig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und
Hilfsmittel benutzt hat. Eine nicht fristgemäß eingereichte Arbeit
ist mit der Note „nicht ausreichend“ (5,0) zu bewerten.

(7) Die Bachelor Thesis ist von zwei Prüfern zu bewerten, von
denen einer Professor des Fachbereiches Maschinenbau/Verfah-
rens- und Umwelttechnik der Hochschule Wismar sein muss. Der
Betreuer der Bachelor Thesis ist einer der Prüfer. Die Prüfer wer-
den vom Prüfungsausschuss bestimmt. Die einzelne Bewertung
ist gemäß § 5 vorzunehmen und schriftlich zu begründen. Die
Note der Bachelor Thesis wird unter Berücksichtigung von
Absatz 10 aus dem arithmetischen Mittel der Noten unter Anwen-
dung von § 4 Abs. 1 gebildet. Das Bewertungsverfahren soll vier
Wochen nicht überschreiten.

(8) Der Kandidat hat seine Bachelor Thesis in einem Kolloquium
zu verteidigen. Die Bewertung der Bachelor Thesis ist dem Kan-
didaten erst nach der Verteidigung unter Berücksichtigung ihres
Ergebnisses mitzuteilen.

(9) Die Verteidigung der Bachelor Thesis wird vor einer Kom-
mission durchgeführt, deren Vorsitzender vom Prüfungsaus-
schuss festgelegt wird. Sie besteht aus den Prüfern gemäß Abs. 7.
Die Dauer des Kolloquiums beträgt in der Regel 45 Minuten. Das
Kolloquium ist hochschulöffentlich. In Ausnahmefällen kann das
Kolloquium auf Antrag auch nicht öffentlich durchgeführt wer-
den.

(10) Die Note des Kolloquiums ergibt sich unter entsprechender
Anwendung des § 4 Abs. 1 aus dem arithmetischen Mittel der Ein-
zelbewertungen der Prüfer. Sie geht mit einem Anteil von 25 % in
die Note für die Bachelor Thesis ein. Wird das Kolloquium „nicht
ausreichend“ (5,0) bewertet, führt das zu einer insgesamt „nicht
ausreichenden“ (5,0) Bewertung der Bachelor Thesis. In diesem
Fall sind die Bachelor Thesis mit einem neuen Thema und das
Kolloquium zu wiederholen.

§ 16
Prüfungsausschuss

(1) Durch Beschluss des Fachbereichsrates wird ein für den
Bachelor-Studiengang Maschinenbau zuständiger Prüfungsaus-
schuss gebildet. Der Prüfungsausschuss ist für alle das Prüfungs-
verfahren betreffenden Aufgaben und Entscheidungen des Prü-
fungswesens sowie für die weiteren durch diese Ordnung zuge-
wiesenen Aufgaben zuständig. Zur Erledigung der in § 17 Abs. 2
genannten Aufgaben und Entscheidungen steht ihm das Zentrale
Prüfungsamt zur Verfügung. 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus fünf Mitgliedern, drei Pro-
fessoren, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter und einem Stu-
denten. Ist kein wissenschaftlicher Mitarbeiter vorhanden, so fällt
dieser Sitz den Professoren zu. Die Amtszeit des studentischen

Mitgliedes des Prüfungsausschusses beträgt ein Jahr, die Amtszeit
der übrigen Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt drei
Jahre. Eine Wiederbestellung ist zulässig. Die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses üben ihr Amt nach Ablauf einer Amtsperiode
weiter aus, bis Nachfolger bestellt worden sind und diese ihr Amt
angetreten haben.

(3) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und die weiteren Mitglie-
der des Prüfungsausschusses werden von dem zuständigen Fach-
bereichsrat bestellt. Entsprechend werden für die Mitglieder des
Prüfungsausschusses mit Ausnahme des Vorsitzenden und seines
Stellvertreters Ersatzmitglieder bestellt. Der Vorsitzende und sein
Stellvertreter müssen Professoren sein. Der Prüfungsausschuss ist
beschlussfähig, wenn neben dem Vorsitzenden oder dessen Stell-
vertreter und einem weiteren Professor mindestens zwei weitere
stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Er beschließt mit
einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stim-
me des Vorsitzenden und in dessen Abwesenheit die Stimme sei-
nes Stellvertreters. Die studentischen Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses haben bei materiellen Prüfungsentscheidungen, insbe-
sondere über das Bestehen und Nichtbestehen und über die
Anrechnung von Prüfungs- und Studienleistungen, kein Stimm-
recht. An der Beratung und Beschlussfassung über Angelegenhei-
ten, die die Festlegung von Prüfungsaufgaben oder die ihre eige-
ne Prüfung betreffen, nehmen die studentischen Mitglieder des
Prüfungsausschusses nicht teil.

(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen
der Prüfungsordnung eingehalten werden. Der Prüfungsausschuss
berichtet regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, dem Fachbe-
reich über die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten
einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Bache-
lor Thesis sowie über die Verteilung der Modul- und Gesamtno-
ten. Das Rektorat der Hochschule Wismar legt den Bericht des
Prüfungsausschusses in geeigneter Weise offen. Der Prüfungs-
ausschuss gibt Anregungen zur Reform der Studienordnung, des
Studienplanes und der Prüfungsordnung.

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der
Abnahme der Prüfungsleistungen beizuwohnen; ausgenommen
sind studentische Mitglieder, die sich im selben Prüfungszeitraum
der gleichen Prüfung zu unterziehen haben.

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und die Ersatzmit-
glieder unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht
im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden zur
Verschwiegenheit zu verpflichten.

(7) Von der Beratung und Abstimmung im Prüfungsausschuss ist
wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossen, wer

1. über den Kandidaten das Sorgerecht hat, 

2. zu dem Kandidaten in einer engen persönlichen Beziehung
steht oder wirtschaftliche Beziehungen unterhält.

(8) Der Prüfungsausschuss überträgt die Erledigung seiner Auf-
gaben für alle Regelfälle widerruflich mit Ausnahme der Ent-
scheidung über Widersprüche auf seinen Vorsitzenden.
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§ 17
Zentrales Prüfungsamt

(1) Unbeschadet der Zuständigkeit des Prüfungsausschusses
gemäß § 16 Abs. 1 ist das Zentrale Prüfungsamt der Hochschule
Wismar für die Organisation des Bachelorprüfungsverfahrens
zuständig.

(2) Das Zentrale Prüfungsamt hat folgende Aufgaben:

1. Bekanntgabe des Prüfungszeitraumes und der Meldefristen
für die Prüfungen

2. Fristenkontrolle der Prüfungstermine gemäß § 37 Landes-
hochschulgesetz

3. Führung der Prüfungsakten

4. Koordination der Prüfungstermine und Aufstellung von ent-
sprechenden Prüfungsplänen für Prüfer, Beisitzer und Prü-
fungsaufsichten

5. Ausgabe und Entgegennahme der Anträge auf Zulassung zu
Modulprüfungen, Prüfungsabschnitten und zur Bachelor Thesis

6. Erteilung der Zulassung zu Prüfungen gemäß Nr. 5

7. Aufstellung von Listen der Kandidaten eines Prüfungstermins

8. Überwachung der Bewertungsfristen gemäß §§ 13 Abs. 2
Satz 3, 14 Abs. 2 Satz 3, 15 Abs. 7 Satz 6

9. Entgegennahme des Antrages auf Zuweisung eines Themas
für die Bachelor Thesis

10. Zustellung des Themas der Bachelor Thesis an den Kandidaten

11. Entgegennahme der fertiggestellten Bachelor Thesis

12. Benachrichtigung der Kandidaten über das Prüfungsergebnis

13. Ausfertigung und Aushändigung von Zeugnissen, Bachelor-
urkunden und Bescheiden gemäß § 3 Abs. 3 und 4

§ 18
Prüfer und Beisitzer

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt Prüfer und Beisitzer. Zu Prü-
fern dürfen nur Professoren und andere nach Landesrecht prü-
fungsberechtigte Personen bestellt werden, die, sofern nicht zwin-
gende Gründe eine Abweichung erfordern, in dem Fachgebiet, auf
das sich die Prüfungsleistung bezieht, eine eigenverantwortliche,
selbständige Lehrtätigkeit ausüben. Zum Beisitzer darf nur
bestellt werden, wer mindestens die entsprechende Bachelorprü-
fung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat. Der Beisitzer
darf den Kandidaten weder befragen noch seine Prüfungsleistung
beurteilen. Die Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig.

(2) Der Student kann für die Bachelor Thesis und die mündlichen
Prüfungen einen Prüfer oder mehrere Prüfer vorschlagen. Der
Vorschlag begründet keinen Anspruch.

(3) Für die Prüfer und Beisitzer gilt § 16 Abs. 6 und 7 entspre-
chend.

§ 19
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen 

und Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in
Bachelor-Studiengängen Maschinenbau oder einem verwandten
Bachelor-Studiengang anderer Hochschulen im In- und Ausland
können angerechnet werden, soweit Gleichwertigkeit festgestellt
ist. Gleichwertigkeit ist festgestellt, wenn Studienzeiten, Studien-
und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und Anforderungen
denjenigen des Bachelor-Studienganges Maschinenbau an der
Hochschule Wismar im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein
schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbewertung und 
-betrachtung vorzunehmen. Eine Abstimmung hierüber kann
durch eine Hochschulvereinbarung oder vor dem Hochschul-
wechsel individuell in einem Lehrvertrag vereinbart werden. Die
Anrechnung soll im Rahmen des Rechts die Bereitschaft zum
Auslandstudium fördern. Dabei wird das ECTS angewendet. Bei
der Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-
fungsleistungen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
erbracht wurden, sind die von der Kultusministerkonferenz und
Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarun-
gen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften
zu beachten.

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in
Diplom-Studiengängen Maschinenbau oder verwandten Diplom-
Studiengängen werden angerechnet, soweit Gleichwertigkeit
gemäß Absatz 1 festgestellt ist. Absatz 1 gilt außerdem auch für
Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen an
anderen Bildungseinrichtungen, insbesondere an staatlichen oder
staatlich anerkannten Berufsakademien sowie an Fach- und Inge-
nieurschulen und Offiziershochschulen der Deutschen Demokra-
tischen Republik.

(3) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
in staatlich anerkannten Fernstudien sowie für multimedial
gestützte Studien- und Prüfungsleistungen gelten die Absätze 1
und 2 entsprechend.

(4) Einschlägige praktische Studiensemester und berufsprakti-
sche Tätigkeiten werden angerechnet.

(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind
die Noten - soweit die Notensysteme vergleichbar sind - zu über-
nehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen.
Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestan-
den“ aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im
Zeugnis ist zulässig.

(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4
besteht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die Anrechnung von
Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die in
der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, erfolgt von
Amts wegen. Der Student hat die für die Anrechnung erforderli-
chen Unterlagen vorzulegen.

(7) Zuständig für die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleis-
tungen und Prüfungsleistungen ist der Prüfungsausschuss. Vor
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Feststellung über die Gleichwertigkeit sind die zuständigen Fach-
vertreter zu hören.

§ 20
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen

(1) Die Bachelorprüfung kann nur ablegen, wer

1. aufgrund eines Zeugnisses der allgemeinen Hochschulreife,
der fachgebundenen Hochschulreife oder der Fachhochschul-
reife oder aufgrund einer durch Rechtsvorschrift, insbesonde-
re §§ 19, 20 des Landeshochschulgesetzes (Zugangsprüfung;
Einstufungsprüfung) oder von der zuständigen staatlichen
Stelle als gleichwertig anerkannten Zugangsberechtigung für
den Bachelor-Studiengang an der Hochschule Wismar einge-
schrieben ist und

2. ein ordnungsgemäßes Studium nach Maßgabe der Studien-
ordnung absolviert und

3. ein vorgeschriebenes Vorpraktikum gemäß § 1 Abs. 3 abge-
leistet hat und

4. die Prüfungsvorleistungen für die jeweiligen Modulprüfun-
gen (§ 22) erbracht hat.

(2) Die Zulassung zu einer Modulprüfung setzt voraus, dass der
Kandidat im letzten Semester vor der jeweiligen Modulprüfung an
der Hochschule Wismar eingeschrieben war. 

(3) Die Zulassung zu Modulprüfungen ist innerhalb einer vom
Prüfungsausschuss festgesetzten Meldefrist (§ 7 Abs. 1) schrift-
lich unter Verwendung des dafür bestimmten Formblattes bei dem
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu beantragen. Der Antrag
ist beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen. Dem Antrag auf
Zulassung zu den Modulprüfungen sind folgende Unterlagen bei-
zufügen oder bis zu einem vom Prüfungsausschuss festgesetzten
Termin nachzureichen, sofern sie nicht bereits früher vorgelegt
wurden:

1. eines der in Absatz 1 genannten Zeugnisse

2. der Nachweis einer berufspraktischen Tätigkeit gemäß § 1
Abs. 3, jedoch erst beim Antrag auf Zulassung zur Bachelor
Thesis

3. der Nachweis der jeweils erforderlichen Prüfungsvorleistun-
gen (§ 22)

4. der Nachweis über die Teilnahme an Veranstaltungen gemäß
Studienordnung

5. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung ent-
sprechender Prüfungen

6. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung einer
Bachelorprüfung in demselben oder einem verwandten Stu-
diengang an einer Universität oder Fachhochschule der Bun-
desrepublik Deutschland

7. im Falle mündlicher Prüfungsleistungen eine Erklärung darü-
ber, ob einer Zulassung von Zuhörern widersprochen wird.

Ist es dem Kandidaten nicht möglich, eine nach Satz 3 erforderli-
che Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann
der Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf andere Art zu
führen. Der Antrag auf Zulassung zu einer Modulprüfung ist ver-
bindlich; er kann schriftlich bei dem Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses bis spätestens eine Woche vor dem festgesetzten Prü-
fungstermin ohne Angabe von Gründen und ohne Anrechnung auf
die Zahl der möglichen Prüfungsversuche zurückgenommen wer-
den. Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss.

(4) Die Zulassung zu einer Modulprüfung ist zu versagen, wenn

1. die in Absatz 1, 2 und 3 genannten Voraussetzungen nicht
erfüllt sind oder

2. die Unterlagen unvollständig sind oder

3. der Kandidat in demselben oder in einem verwandten Stu-
diengang an einer Universität oder Fachhochschule entweder
die Bachelorprüfung oder die entsprechende Modulprüfung
endgültig nicht bestanden hat oder sich in einem Prüfungsver-
fahren befindet oder

4. der Kandidat seinen Prüfungsanspruch mit dem Überschreiten
der Fristen für die Meldung zu oder die Ablegung der Bachelor-
prüfung oder der entsprechenden Modulprüfung verloren hat.

(5) Der Kandidat gilt als zur Bachelorprüfung gemeldet, wenn er
sich zur letzten Modulprüfung der Bachelorprüfung gemäß
Absatz 3 gemeldet hat.

II. Bachelorprüfung

§ 21
Zweck und Durchführung der Bachelorprüfung

(1) Die Bachelorprüfung bildet den berufsqualifizierenden
Abschluss des Bachelor-Studienganges. Durch die Bachelorprü-
fung wird festgestellt, ob der Kandidat die Zusammenhänge sei-
nes Faches überblickt, die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche
Methoden und Erkenntnisse anzuwenden und die für den Über-
gang in die Berufspraxis notwendigen gründlichen Fachkenntnis-
se erworben hat.

(2) Die Modulprüfungen der Bachelorprüfung werden studienbe-
gleitend im Anschluss an die jeweiligen Lehrveranstaltungen
durchgeführt. Die Bachelorprüfung wird in der Regel mit der
Bachelor Thesis und dem dazugehörigen Kolloquium abgeschlos-
sen.

(3) Für erfolgreich abgelegte Modulprüfungen und die Bachelor
Thesis mit dem Kolloquium werden insgesamt 180 Credits (CR)
gemäß dem ECTS vergeben. Näheres regelt die Anlage 1. 

§ 22
Prüfungsvorleistungen

(1) Die Bachelorprüfung kann nur abgeschlossen werden, wenn
alle in Anlage 1 aufgeführten Prüfungsvorleistungen erbracht
worden sind.
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(2) Die in der Anlage 1 aufgeführten Prüfungsvorleistungen sind
Zulassungsvoraussetzung für die Teilnahme an den in dieser
Anlage bezeichneten Modulprüfungen.

(3) Bei Modulen mit Laborpraktika ist die erfolgreiche Teilnah-
me an diesen eine Voraussetzung für die Zulassung zur jeweiligen
Modulprüfung. Die erfolgreiche Teilnahme an den Laborpraktika
wird durch einen Praktikumsschein nachgewiesen.

§ 23
Art und Umfang der Bachelorprüfung

(1) Die Bachelorprüfung besteht aus Modulprüfungen, die sich
aus den in Anlage 1 aufgeführten Prüfungsleistungen zusammen-
setzen. 

(2) Gegenstand der Modulprüfungen sind die Stoffgebiete der
dem jeweiligen Modul nach Maßgabe der Studienordnung zuge-
ordneten Lehrveranstaltungen.

(3) Die Prüfungsanforderungen orientieren sich an dem Inhalt der
Lehrveranstaltungen, die aufgrund der Studienordnung für das
Modul angeboten werden.

(4) Die Bachelorprüfung umfasst ferner die Bachelor Thesis
(§ 15) mit einer Arbeitsbelastung von 450 Stunden und das dazu-
gehörige Kolloquium (§ 15 Abs. 8). 

§ 24
Zusatzmodule

Der Kandidat kann sich Modulprüfungen in weiteren als den vor-
geschriebenen Modulen unterziehen (Zusatzmodule). Das Ergeb-
nis der Prüfungen in diesen Modulen wird bei der Festsetzung der
Gesamtnote nicht mit einbezogen.

§ 25
Bildung der Gesamtnote und Zeugnis

(1) Die Gesamtnote errechnet sich entsprechend § 4 aus den
Noten für die Module gemäß § 23 und der Note der Bachelor The-
sis mit Kolloquium. Die Noten für die Module gehen mit einem
Anteil von 75 %, die Bachelor Thesis mit Kolloquium mit einem
Anteil von 25 % ein. 

(2) Bei hervorragenden Leistungen gemäß § 5 kann das Gesam-
turteil „mit Auszeichnung bestanden“ erteilt werden.

(3) Über die bestandene Bachelorprüfung erhält der Kandidat
unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen ein Zeugnis.
In das Zeugnis sind der Studiengang, die Noten für die Module der
Bachelorprüfung, das Thema der Bachelor Thesis und deren Note
sowie die Gesamtnote der Bachelorprüfung aufzunehmen. Auf
Antrag des Kandidaten können die Ergebnisse der Prüfungen in
den Zusatzmodulen (§ 24) und die bis zum Abschluss der Bache-
lorprüfung benötigte Studiendauer in das Zeugnis aufgenommen
werden. Auf Antrag des Kandidaten ist die Notenverteilung des
jeweiligen Prüfungsjahrganges (Notenspiegel, Rangzahl) des Stu-
dienganges anzugeben.

(4) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prü-
fungsleistung erbracht worden ist.

(5) Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
und dem Dekan zu unterzeichnen.

(6) Mit dem Zeugnis erhält der Kandidat eine Zeugnisergänzung
(„Diploma Supplement“) gemäß Anlage 3. Das Diploma Supple-
ment enthält insbesondere die folgenden Angaben in englischer
Sprache:

a) Identifizierende Angaben zur Person der Absolventin oder des
Absolventen

b) Identifizierende Angaben zur mit dem Abschluss erworbenen
Qualifikation und zum Fachbereich

c) Angaben zur Ebene des Abschlusses innerhalb des deutschen
Bildungssystems, Zugangsvoraussetzungen und Dauer des
Studienprogramms

d) Angaben zur Form des Studiums, zu Studieninhalten und Stu-
dienerfolg

e) Angaben zum Status der Qualifikation (Zugang zu weiteren
Studien, Promotion, berufliche Qualifikationsmöglichkeiten)

f) Ergänzende Angaben zum Studium der Absolventin oder des
Absolventen (zum Beispiel integriertes Auslandsstudium)

g) Angaben zur Ausstellung des Ergänzungstextes (Datum, Stelle)

h) Einordnung des Fachbereichs der Hochschule Wismar in das
nationale Hochschulsystem.

§ 26
Bachelorgrad und Bachelorurkunde

(1) Ist die Bachelorprüfung bestanden, wird der akademische
Grad „Bachelor of Engineering“, abgekürzt „BEng“ verliehen.

(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis erhält der Kandidat die Bache-
lorurkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verlei-
hung des Bachelorgrades beurkundet. Die Bachelorurkunde wird
vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und vom Dekan unter-
zeichnet und mit dem Siegel der Hochschule Wismar versehen.

III. Schlussbestimmungen

§ 27
Ungültigkeit der Bachelorprüfung

(1) Hat der Kandidat bei einer Prüfungsleistung getäuscht, und
wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses
bekannt, so können die Noten für die Prüfungsleistung, bei deren
Erbringung der Kandidat getäuscht hat, und für die Modulprüfung
entsprechend berichtigt und die Bachelorprüfung für „nicht
bestanden“ erklärt werden.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modulprü-
fung nicht erfüllt, ohne dass der Kandidat hierüber täuschen woll-
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te, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnis-
ses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Modul-
prüfung geheilt. Hat der Kandidat vorsätzlich zu Unrecht erwirkt,
dass er die Modulprüfung ablegen konnte, so kann die Modulprü-
fung ganz oder teilweise für „nicht ausreichend“ und die Bachelor-
prüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden.

(3) Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur
Äußerung zu geben.

(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein
neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch die Bache-
lorurkunde einzuziehen, wenn die Bachelorprüfung aufgrund einer
Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Entscheidung
nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jah-
ren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen.

§ 28
Einsicht in die Prüfungsakten

Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens
wird dem Kandidaten auf Antrag in angemessener Frist Einsicht
in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen
Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. Der Antrag ist
an das Zentrale Prüfungsamt zu richten.

§ 29
Übergangsregelungen

(1) Diese Prüfungsordnung gilt erstmalig für die Prüfung von
Kandidaten, bei deren Immatrikulation sie bereits in Kraft getre-

ten war. Für vor diesem Zeitpunkt immatrikulierte Studenten fin-
det diese Prüfungsordnung ausnahmsweise Anwendung, wenn
der Kandidat dieses beantragt. Der Antrag ist an den Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses zu richten und beim Zentralen Prü-
fungsamt einzureichen. Der Antrag auf Anwendung der neuen
Prüfungsordnung ist unwiderruflich. Nach der alten Prüfungsord-
nung erbrachte Prüfungsleistungen werden in diesem Fall ange-
rechnet.

(2) Die vorläufig genehmigte Prüfungsordnung des Bachelor-
Studienganges Maschinenbau tritt mit dem In-Kraft-Treten dieser
Prüfungsordnung außer Kraft; sie findet jedoch weiterhin Anwen-
dung auf Kandidaten, die vor In-Kraft-Treten dieser Prüfungsord-
nung mit dem Bachelor-Studiengang Maschinenbau begonnen
haben, soweit sie nicht einen Antrag nach Absatz 1 Satz 2 stellen.

§ 30
In-Kraft-Treten

Die vorliegende Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang
Maschinenbau tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Mit-
teilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und
Kultur in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Sena-
tes der Hochschule Wismar, University of Technology, Business
and Design, vom 17. Juni 2004 und der Genehmigung des Rektors
vom 13. Juli 2004 sowie nach Durchführung des Anzeigeverfah-
rens gemäß § 13 Abs. 2 des Landeshochschulgesetzes (Schreiben
des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern vom 2. November 2004).

Wismar, den 13. Juli 2004

Der Rektor
der Hochschule Wismar,

University of Technology, Business and Design
Prof. Dr. Norbert Grünwald

Mittl.bl. BM M-V 2004 S. 788
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§ 2 Prüfungsaufbau
§ 3 Bestehen oder Nichtbestehen 
§ 4 Bildung der Noten für Module
§ 5 Bewertung der Prüfungsleistungen
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§ 7 Meldefristen und Fristüberschreitung
§ 8 Freiversuch
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§ 11 Arten der Prüfungsleistungen
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§ 13 Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten
§ 14 Projektarbeit
§ 15 Bachelor Thesis
§ 16 Prüfungsausschuss
§ 17 Zentrales Prüfungsamt
§ 18 Prüfer und Beisitzer
§ 19 Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und 

Prüfungsleistungen
§ 20 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen

II. Bachelorprüfung

§ 21 Zweck und Durchführung der Bachelorprüfung
§ 22 Prüfungsvorleistungen
§ 23 Art und Umfang der Bachelorprüfung
§ 24 Zusatzmodule
§ 25 Bildung der Gesamtnote und Zeugnis
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III. Schlussbestimmungen
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Anlagen

Anlage 1 Prüfungsplan
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und der Gesamtnote
Anlage 3 Diploma Supplement

Prüfungsordnung
der Hochschule Wismar,

University of Technology, Business and Design,
für den dualen Bachelor-Studiengang

Maschinenbau

Vom 13. Juli 2004

Aufgrund von § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 38 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landes-
hochschulgesetz - LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juni 2003
(GVOBl. M-V S. 331)2,  erlässt die Hochschule Wismar, University of Technology, Business and Design, die folgende Prüfungsord-
nung für den dualen Bachelor-Studiengang Maschinenbau als Satzung:

Inhaltsverzeichnis

________
1 Mittl.bl. BM M-V S. 511
2 Mittl.bl. BM M-V S. 181
3 Die Prüfungsordnung des dualen Bachelor-Studienganges Maschinenbau dient der Anwendung der Gesetze und der Gestaltung des Studiums auch im Hinblick auf die

Gleichstellung von Frau und Mann. Soweit die folgenden Vorschriften geschlechtsspezifische Wortformen verwenden, gelten diese gleichermaßen für beide Geschechter.

I. Allgemeines3

§ 1
Regelstudienzeit, Studienaufbau und 

Stundenumfang

(1) Im dualen Bachelor-Studiengang wird das wissenschaftliche
Hochschulstudium mit einer betrieblichen Ausbildung zur Vorbe-
reitung auf eine externe IHK-Abschlussprüfung in einem Ausbil-
dungsberuf verknüpft. Die Regelstudienzeit beträgt acht Seme-
ster. Sie umfasst sechs theoretische Fachsemester an der Hoch-
schule Wismar, Praktika zur Vorbereitung auf die Facharbeiter-
prüfung vor der IHK zu Schwerin, Ingenieurpraktika und die Prü-
fungen, einschließlich der Bachelor Thesis.

(2) Das Studium schließt mit der Bachelorprüfung ab.

(3) Zum Studium gehören berufspraktische Ausbildungsab-
schnitte, die die berufliche Ausbildung in den vorgesehenen Beru-
fen und das Ingenieurpraktikum beinhalten. Einzelheiten regelt
die Ordnung für das Praktikum.

(4) Die ersten beiden Semester im dualen Studiengang beinhalten
vorwiegend die Vorbereitung auf die Abschlussprüfung vor der
IHK, die sich aus berufspraktischen Bestandteilen im Betrieb und
berufspraktischen und -theoretischen Bestandteilen im Schweri-
ner Ausbildungszentrum (SAZ) auf der Grundlage von speziellen
Ausbildungsrahmenplänen zusammensetzt. Im zweiten Studien-
jahr beginnen die Studierenden mit dem ersten theoretischen
Fachsemester an der Hochschule Wismar. Die Vorbereitung auf
die Facharbeiterprüfung wird in den vorlesungsfreien Zeiten des
zweiten und dritten Ausbildungsjahres fortgesetzt, die Abschluss-
prüfung im entsprechenden Beruf erfolgt am Ende des dritten Stu-



dienjahres extern vor der IHK. Die Prüfungshoheit für die
Abschlussprüfung liegt im Verantwortungsbereich der IHK zu
Schwerin.

(5) Zu Beginn des siebenten und zwischen dem siebenten und
achten Studiensemester liegt das Ingenieurpraktikum, welches ein
in das Studium integrierter, von der Hochschule Wismar geregel-
ter, inhaltlich bestimmter und betreuter Ausbildungsabschnitt ist,
der im dualen Studium in der Regel im Praktikumsbetrieb mit
einem Umfang von zehn Wochen abgeleistet wird. Einzelheiten
regelt die Ordnung für das Praktikum. 

(6) Im achten Semester erfolgt die Anfertigung der Bachelor The-
sis und die Ablegung des Kolloquiums nach Maßgabe von § 15
Abs. 8 bis 10.

(7) Alle Lehrveranstaltungen sind zu Modulen zusammengefasst.
In jedem Modul ist eine studienbegleitende Modulprüfung abzu-
legen. Entsprechend dem ECTS richtet sich die Zahl der Credits,
die für ein Modul oder die Bachelor Thesis mit dem dazugehöri-
gen Kolloquium vergeben wird, nach der jeweils für einen durch-
schnittlich begabten Kandidaten regelmäßig zugrunde zu legen-
den Arbeitsbelastung. Die gesamte Arbeitsbelastung des Kandi-
daten beträgt im Semester 900 Stunden. Dieser Zeitaufwand ent-
spricht 30 Credits. 

§ 2
Prüfungsaufbau

(1) Die Bachelorprüfung besteht aus Modulprüfungen und der
Bachelor Thesis mit Kolloquium.

(2) Modulprüfungen setzen sich aus Prüfungsleistungen (§ 11 ff.)
zusammen. In einer Modulprüfung sollen in der Regel nicht mehr
als drei Prüfungsleistungen erbracht werden; sie kann auch aus
nur einer Prüfungsleistung bestehen.

(3) Eine Modulprüfung umfasst das Prüfungsgebiet, dessen
Durchdringung oder hinreichende Beherrschung vom Kandidaten
verlangt werden muss, um das Studium mit Erfolg fortsetzen oder
abschließen zu können. Das Prüfungsgebiet einer Modulprüfung
ist vom Umfang so festzulegen, dass sein Bestehen zur Voraus-
setzung eines Weiterstudiums im Studiengang oder eines erfolg-
reichen Abschlusses gemacht werden kann.

(4) Modulprüfungen werden studienbegleitend abgenommen. 

(5) Die Zulassung zur Bachelorprüfung wird nach Maßgabe des
§ 22 vom Nachweis bestimmter Prüfungsvorleistungen abhängig
gemacht; Prüfungsvorleistungen bestehen in der Regel aus Leis-
tungsnachweisen. Ein Leistungsnachweis ist die Bescheinigung
über jeweils eine geforderte individuell erkennbare Studienleis-
tung auf mindestens ausreichendem Niveau; eine weitergehende
Benotung findet nicht statt. Ein Leistungsnachweis ersetzt keine
Prüfungsleistung und unterliegt nicht den Regeln des § 10. Die
erfolgreiche Teilnahme an einer Lehrveranstaltung wird in der
Regel durch einen Leistungsnachweis nachgewiesen. Inhalt und
Umfang der Leistungsnachweise sind im § 22 festgelegt; Abwei-
chungen von den §§ 11 bis 14 sind zulässig.

§ 3
Bestehen oder Nichtbestehen

(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn das Ingenieurprak-
tikum erfolgreich abgeschlossen ist, sämtliche Modulprüfungen
der Bachelorprüfung bestanden und die Bachelor Thesis ein-
schließlich des Kolloquiums mindestens mit „ausreichend“ (4,0)
bewertet wurden.

(2) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn jede Prüfungsleis-
tung mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bestanden wurde.

(3) Hat der Kandidat eine Modulprüfung nicht bestanden oder
wurde die Bachelor Thesis schlechter als „ausreichend“ (4,0)
bewertet, so erhält der Kandidat hierüber vom Prüfungsausschuss
einen schriftlichen Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung,
der auch darüber Auskunft gibt, ob und gegebenenfalls in wel-
chem Umfang und in welcher Frist die Modulprüfung oder die
Bachelor Thesis wiederholt werden können. Es ist insbesondere
auf die Folgen des § 17 Abs. 6 Nr. 4 des Landeshochschulgeset-
zes (LHG) hinzuweisen.

(4) Hat der Kandidat die Bachelorprüfung nicht bestanden, und
will er das Studium nicht, nicht sofort oder nicht an der Hoch-
schule Wismar fortsetzen, so wird ihm auf Antrag und gegen Vor-
lage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulations-
bescheinigung eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten
Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die noch fehlenden
Prüfungsleistungen enthält und erkennen läßt, dass die Bachelor-
prüfung nicht bestanden ist.

§ 4
Bildung der Noten für Module

(1) Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen,
errechnet sich die Note für das Modul aus dem Durchschnitt der
Noten der einzelnen Prüfungsleistungen unter Berücksichtigung
ihrer Wichtung (vergleiche Anlage 2) nach Ermittlung der Note
der letzten Prüfungsleistung. Dabei wird nur die erste Dezimal-
stelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen
werden ohne Rundung gestrichen. Die Note für das Modul lautet

bei einem Durchschnitt
bis einschließlich 1,5 = sehr gut;

bei einem Durchschnitt
von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut;

bei einem Durchschnitt
von 2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend;

bei einem Durchschnitt
von 3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend;

bei einem Durchschnitt ab 4,1 = nicht ausreichend.

(2) Für die Bildung der Gesamtnote (§ 25) gilt Absatz 1 entspre-
chend.

(3) Besteht eine Modulprüfung nur aus einer Prüfungsleistung, so
ist deren Note gleichzeitig die erzielte Note für das Modul.
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§ 5
Bewertung der Prüfungsleistungen

Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den
jeweiligen Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Prüfungs-
leistungen sind folgende Noten zu verwenden:

1,0; 1,3 = sehr gut = eine hervorragende Leis-
tung

1,7; 2,0; 2,3 = gut = eine Leistung, die erheb-
lich über den durchschnitt-
lichen Anforderungen liegt

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend = eine Leistung, die durch-
schnittlichen Anforderun-
gen entspricht

3,7; 4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz
ihrer Mängel noch den An-
forderungen genügt

5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen er-
heblicher Mängel den An-
forderungen nicht mehr ge-
nügt

§ 6
Prüfungstermine

(1) Die Bachelorprüfung im dualen Bachelor-Studiengang soll
bis zum Ende des achten Studiensemesters gemäß § 1 Abs. 6
abgelegt werden. Sie kann vor diesem Zeitpunkt abgelegt werden,
sofern die für die Zulassung erforderlichen Prüfungsvorleistungen
(§ 2 Abs. 6) erbracht worden sind.

(2) Die Modulprüfungen sind in jedem Semester unmittelbar
nach Abschluss der Vorlesungszeit anzubieten. Der Prüfungsaus-
schuss bestimmt spätestens sechs Wochen vorher die Prüfungs-
termine und macht sie durch Aushang bekannt. 

(3) Der Kandidat ist rechtzeitig über Art und Zahl der nach § 22 ff.
erforderlichen Prüfungsvorleistungen und der zu absolvierenden
Modulprüfungen mit den ihnen zugeordneten Prüfungsleistungen
und über die Termine, zu denen sie zu erbringen sind, sowie über
den Aus- und Abgabezeitpunkt der Bachelor Thesis zu informie-
ren. Ihm sind weiterhin für jede Modulprüfung die jeweiligen
Wiederholungstermine bekanntzugeben. 

(4) Dem Kandidaten ist bekanntzugeben, wann unter Berücksich-
tigung aller Fristüberschreitungs- und Wiederholungsmöglichkei-
ten in der Bachelorprüfung die Rechtsfolge des § 17 Abs. 6 Nr. 4
des Landeshochschulgesetzes einsetzt.

§ 7
Meldefristen und Fristüberschreitung

(1) Der Kandidat hat sich gemäß § 20 Abs. 3 zu einer Prüfung zu
melden. Für die Meldung zur Prüfung wird jeweils eine Frist
gesetzt, die sich nach dem jeweiligen Prüfungstermin richtet. Zwi-

schen dem Ende der Meldefrist und dem Beginn der Prüfung müs-
sen mindestens vier Wochen liegen.

(2) Überschreitet der Kandidat aus von ihm zu vertretenden
Gründen die vom Prüfungsausschuss gemäß § 20 Abs. 3 festge-
legten Fristen zur Meldung für die Bachelorprüfung um mehr als
zwei Semester, oder legt er eine Modulprüfung, zu der er sich
gemeldet hat, aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht ab, so
gelten diese als abgelegt und nicht bestanden. Für die einzelnen
Modulprüfungen gilt der Meldetermin der Bachelorprüfung als
spätester Termin im Sinne von Satz 1. Satz 1 gilt entsprechend für
eine nicht zum vorgesehenen Termin begonnene Bachelor Thesis.
Versäumnisgründe, die der Student nicht zu vertreten hat, sind
dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich anzuzeigen und
glaubhaft zu machen. Anerkennt der Prüfungsausschuss die Grün-
de, so ist von ihm ein neuer Termin anzuberaumen, der dem Stu-
denten schriftlich mitzuteilen ist. Bei den Versäumnisgründen im
Sinne von Satz 4 sind die gesetzlichen Mutterschutzfristen und die
Fristen der Elternzeit zu berücksichtigen.

(3) Auf Antrag des Kandidaten können Auslands- und Sprachstu-
dienaufenthalte und Zeiten der aktiven Mitarbeit in Hochschul-
gremien nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet werden.
Unberücksichtigt bleibt ein Auslandsstudium bis zu zwei Semes-
tern, ein Sprachstudienaufenthalt bis zu einem Semester, wenn der
Kandidat nachweislich an einer ausländischen Hochschule für
einen Studiengang, in dem er diese Regelung in Anspruch nehmen
möchte, eingeschrieben war und darin Lehrveranstaltungen in
angemessenem Umfang besucht und je Semester mindestens zehn
Credits erworben hat. Ferner können Fachsemester, höchstens
jedoch bis zu zwei Semester, nicht auf die Regelstudienzeit ange-
rechnet werden, wenn der Kandidat während dieser Zeit als
gewähltes Mitglied in gesetzlich vorgesehenen Gremien oder sat-
zungsgemäßen Organen der Hochschule tätig und nachweislich
am ordnungsgemäßen Studium in erheblichem Maße gehindert
war. Über den Antrag des Kandidaten entscheidet der Prüfungs-
ausschuss.

(4) Der zuständige Prüfungsausschuss kann unter Würdigung der
Ursachen für die Verzögerung des Studiums Ausnahmen vom
Absatz 2 Satz 2 zulassen, wenn der Kandidat nach Inan-
spruchnahme der Studienberatung eine vom Prüfungsausschuss
befürwortete Konzeption für die Beendigung des Studiums inner-
halb von zwei Semestern vorlegt. 

§ 8
Freiversuch

(1) Erstmals nicht bestandene Modulprüfungen gelten dann als
nicht unternommen, wenn sie zu den in der Anlage 1 vorgesehe-
nen Regelprüfungsterminen abgelegt werden (Freiversuch). Satz
1 gilt nicht, wenn die Prüfung aufgrund eines ordnungswidrigen
Verhaltens, insbesondere eines Täuschungsversuchs, für nicht
bestanden erklärt wurde.

(2) Die Wiederholung einer im Rahmen der Freiversuchsrege-
lung abgelegten Modulprüfung hat zum nächsten regulären Prü-
fungstermin zu erfolgen.

(3) Ist ein Kandidat aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, an
der Wahrnehmung eines Freiversuchs gehindert, sind die Gründe
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dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich anzuzeigen und
glaubhaft zu machen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe
an, so ist von ihm ein neuer Termin anzuberaumen, der dem Kan-
didaten schriftlich mitzuteilen ist. Bei den Hinderungsgründen im
Sinne von Satz 1 sind die gesetzlichen Mutterschutzfristen und die
Fristen der Elternzeit zu beachten.

§ 9
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als „nicht ausreichend“ (5,0)
bewertet, wenn der Kandidat einen für ihn bindenden Prüfungs-
termin ohne triftigen Grund versäumt oder wenn er von einer Prü-
fung, die er angetreten hat, ohne triftigen Grund zurücktritt. Das-
selbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb
der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.

(2) Kann der Kandidat aus von ihm nicht zu vertretenden Grün-
den die für die Ablegung von Modulprüfungen und die Anferti-
gung der Bachelor Thesis festgelegten Fristen nicht einhalten, hat
er dieses rechtzeitig zusammen mit einem Antrag auf Terminver-
schiebung über das Zentrale Prüfungsamt dem Prüfungsausschuss
anzuzeigen. Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend
gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich angezeigt und
glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Kandidaten ist ein
amtsärztliches Attest vorzulegen. Der Krankheit des Kandidaten
steht die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu versor-
genden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungsausschuss den Grund
an, so wird ein neuer Termin anberaumt, der dem Kandidaten vom
Zentralen Prüfungsamt schriftlich mitgeteilt wird; dies ist der
nächstmögliche Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund
dem nicht entgegensteht. Die bereits vorliegenden Prüfungsleis-
tungen sind in diesem Fall anzurechnen. Bei den Versäumnis-
gründen im Sinne von Satz 2 sind die gesetzlichen Mutterschutz-
fristen und die Fristen der Elternzeit zu berücksichtigen.

(3) Versucht der Kandidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistun-
gen durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfs-
mittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prüfungsleistung
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Ein Kandidat, der den ord-
nungsgemäßen Ablauf des Prüfungstermins stört, kann von dem
jeweiligen Prüfer oder Aufsicht Führenden von der Fortsetzung
der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird
die Prüfungsleistung „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In
schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den Kan-
didaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen aus-
schließen.

(4) Der Kandidat kann verlangen, dass die Entscheidung nach
Absatz 3 Satz 1 und 2 innerhalb von 14 Tagen vom Prüfungsaus-
schuss überprüft wird. Belastende Entscheidungen sind dem Kan-
didaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

§ 10
Wiederholung der Modulprüfungen und 

der Bachelor Thesis

(1) Eine nicht bestandene Modulprüfung kann unabhängig vom
Freiversuch einmal wiederholt werden. Die Wiederholung einer

bestandenen Fachprüfung ist nicht zulässig. Fehlversuche an
anderen Fachhochschulen in der Bundesrepublik Deutschland
werden angerechnet.

(2) Besteht eine nicht bestandene Modulprüfung aus mehreren
Prüfungsleistungen, sind die mit der Note „nicht ausreichend“
(5,0) bewerteten Prüfungsleistungen zu wiederholen.

(3) Eine zweite Wiederholung einer nicht bestandenen Modul-
prüfung ist zulässig, wenn

1. ein besonderer Härtefall vorliegt oder

2. der Kandidat mindestens die Hälfte aller bis dahin abzulegen-
den Modulprüfungen nach Anlage 1 wenigstens mit befriedi-
gend bestanden hat oder 

3. er nur eine Modulprüfung nicht bestanden hat,

wobei nicht mehr als drei Modulprüfungen ein zweites Mal wie-
derholt werden können.

(4) Die Wiederholungsprüfung ist im Rahmen der Prüfungster-
mine des jeweils folgenden Semesters abzulegen. Für einzelne
Modulprüfungen gelten die Wiederholungstermine der Bachelor-
prüfung als spätester Termin im Sinne von Satz 1. Bei Versäum-
nis der Wiederholungsfrist gilt die Modulprüfung als abgelegt und
nicht bestanden, es sei denn, der Kandidat hat das Versäumnis
nicht zu vertreten. § 7 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend.

(5) Die Bachelor Thesis kann bei einer Bewertung, die schlechter
als „ausreichend“ (4,0) ist, nur einmal wiederholt werden. Die
Wiederholung einer Bachelor Thesis, die „ausreichend“ (4,0) und
besser bewertet wurde, ist nicht zulässig. Eine Rückgabe des The-
mas der Bachelor Thesis in der in § 15 Abs. 3 Satz 5 genannten
Frist ist jedoch nur zulässig, wenn der Kandidat bei der Anferti-
gung seiner ersten Bachelor Thesis von dieser Möglichkeit keinen
Gebrauch gemacht hat.

§ 11
Arten der Prüfungsleistungen

(1) Prüfungsleistungen können sein

1. mündliche Prüfungen (§ 12);

2. schriftliche Prüfungen als Klausurarbeiten und sonstige
schriftliche Arbeiten (§ 13);

3. Projektarbeiten mit Dokumentation und Präsentation (§ 14);

4. alternative Prüfungsleistungen.

Schriftliche Prüfungen nach dem Multiple-Choice-Verfahren sind
ausgeschlossen. 

(2) Alternative Prüfungsleistungen (APL) können unter anderem

– Referate,
– Rechnerprogramme,
– experimentelle Arbeiten,
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– Diskussionsleitungen,
– konstruktive oder zeichnerische Entwürfe,
– Kolloquien,
– sonstige schriftliche Arbeiten

sein. 

(3) Sind für die in den §§ 22 und 23 dargestellten Prüfungsvorleis-
tungen und Prüfungsleistungen Wahlmöglichkeiten für die Prü-
fungsart vorgesehen, so kann der Prüfer zwischen den aufgeführ-
ten Möglichkeiten auswählen. Die Studierenden sind in der ersten
Vorlesungswoche im jeweiligen Fach über die für sie geltende
Prüfungsart und deren Umfang in Kenntnis zu setzen. Die Aus-
wahl der Prüfungsart und des Umfangs wird vom Prüfer für alle
Kandidaten einheitlich vorgenommen, sie bedarf vor Bekanntga-
be der Bestätigung durch den Prüfungsausschuss

(4) Macht der Kandidat vor Beginn der Prüfungsleistung glaub-
haft, dass er wegen länger andauernder oder ständiger körperli-
cher Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz
oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so wird dem
Kandidaten durch den Prüfungsausschuss gestattet, die Prüfungs-
leistungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder
gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu
erbringen. Dazu kann die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes
verlangt werden. Entsprechendes gilt für Prüfungsvorleistungen.

§ 12
Mündliche Prüfungen

(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Kandidat nach-
weisen, dass er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes er-
kennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge
einzuordnen vermag. Ferner soll festgestellt werden, ob der Kan-
didat über breites Grundlagenwissen des Prüfungsgebietes ver-
fügt.

(2) Mündliche Prüfungen werden vor mindestens zwei Prüfern
(Kollegialprüfung) oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines
sachkundigen Beisitzers als Gruppenprüfung oder als Einzelprü-
fung abgelegt.

(3) Die mündliche Prüfung dauert je Kandidat mindestens 15 und
höchstens 45 Minuten.

(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündli-
chen Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis
ist dem Kandidaten jeweils im Anschluss an die mündliche Prü-
fung bekanntzugeben.

(5) Kandidaten, die sich an einem späteren Prüfungstermin nicht
jedoch im selben Prüfungsabschnitt der gleichen Modulprüfung
unterziehen wollen, sollen nach Maßgabe der räumlichen Ver-
hältnisse als Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, der Kandi-
dat widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht auf die
Beratung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse an den Kandi-
daten.

§ 13
Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten

(1) In den Klausurarbeiten und sonstigen schriftlichen Arbeiten
soll der Kandidat nachweisen, dass er in begrenzter Zeit und mit
begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden seines
Faches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kann. In der Klau-
sur soll ferner festgestellt werden, ob der Kandidat über notwen-
diges Grundlagenwissen des Prüfungsgebietes verfügt.

(2) Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten sind in der
Regel, zumindest aber im Fall einer Wiederholungsprüfung, von
zwei Prüfern zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem arithme-
tischen Mittel der Einzelbewertungen. Das Bewertungsverfahren
soll vier Wochen nicht überschreiten.

(3) Die Bearbeitungszeit für Klausurarbeiten darf 90 Minuten
nicht unter- und 300 Minuten nicht überschreiten.

§ 14
Projektarbeiten

(1) Durch Projektarbeiten werden in der Regel die Fähigkeiten
zur Teamarbeit und insbesondere zur Entwicklung, Durchsetzung
und Präsentation von Konzepten nachgewiesen. Hierbei soll der
Prüfling nachweisen, dass er an einer größeren Aufgabe Ziele
definieren sowie interdisziplinäre Lösungsansätze und Konzepte
erarbeiten kann. 

(2) Projektarbeiten sind mindestens im Fall der letzten Wiederho-
lungsprüfung von zwei Prüfern zu bewerten. Die Note ergibt sich
dann als arithmetisches Mittel der Einzelbewertungen. Das Be-
wertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten. 

(3) Die Arbeitsbelastung für Projektarbeiten ist der Anlage 1 zu
entnehmen. 

(4) Bei einer in Form einer Teamarbeit erbrachten Projektarbeit
muss der Beitrag des einzelnen Prüflings deutlich erkennbar sein
und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllen.

§ 15
Bachelor Thesis

(1) Die Bachelor Thesis ist eine Prüfungsarbeit, die das duale
Bachelorstudium abschließt. Sie soll zeigen, dass der Kandidat in
der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus
seinem Fach selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu
bearbeiten. Zur Bearbeitung der Bachelor Thesis wird zugelassen,
wer 150 Credits (CR) erreicht hat. Über Ausnahmen entscheidet
der Prüfungsausschuss auf schriftlichen Antrag.

(2) Die Bachelor Thesis kann von einem Professor oder einer
anderen nach § 36 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes prüfungs-
berechtigten Person gestellt und betreut werden, soweit diese an
der Hochschule Wismar in einem für den dualen Bachelor-Stu-
diengang Maschinenbau relevanten Bereich tätig ist.

(3) Auf Antrag wird dem Kandidaten rechtzeitig unter Berück-
sichtigung der nach Maßgabe des § 7 festgelegten Termine ein
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Thema für die Bachelor Thesis zugeteilt. Die Vergabe des Themas
erfolgt über den Prüfungsausschuss. Der Kandidat kann Vor-
schläge für das Thema der Bachelor Thesis machen. Im dualen
Bachelor-Studiengang soll vorzugsweise ein betriebliches Thema
im Praktikumsunternehmen bearbeitet werden. Der Zeitpunkt der
Ausgabe sowie das Thema sind aktenkundig zu machen. Das
Thema kann nur einmal und nur innerhalb von einem Monat nach
Ausgabe zurückgegeben werden. Ein Thema für die Bachelor
Thesis wird von Amts wegen ausgegeben, wenn ein Kandidat, der
alle Prüfungsleistungen und Modulprüfungen der Bachelorprü-
fung bestanden hat, nach der letzten Modulprüfung nicht inner-
halb von vier Wochen einen Vorschlag für das Thema einreicht.

(4) Die Bachelor Thesis kann auch in Form einer Gruppenarbeit
erbracht werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende
Beitrag des einzelnen Kandidaten aufgrund der Angabe von
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die
eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar
und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt.

(5) Die Bearbeitungszeit für die Bachelor Thesis beträgt zehn
Wochen. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Bachelor
Thesis sind vom Betreuer so zu begrenzen, dass die Frist zur Bear-
beitung der Bachelor Thesis eingehalten werden kann. In begrün-
deten Fällen kann die Bearbeitungszeit auf Antrag verlängert wer-
den. Dann sollte die Verlängerung in der Regel vier Wochen nicht
überschreiten.

(6) Die Bachelor Thesis ist fristgemäß beim Zentralen Prüfungs-
amt der Hochschule Wismar in drei Exemplaren abzuliefern; der
Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Soweit für Bachelor
Thesis die Anfertigung von Modellen erforderlich ist, sind diese
im Original mit je zwei fotografischen Abbildungen des Objektes
abzuliefern. Bei der Abgabe hat der Kandidat schriftlich zu versi-
chern, dass er seine Arbeit - bei einer Gruppenarbeit seinen ent-
sprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit - selbständig ver-
fasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfs-
mittel benutzt hat. Eine nicht fristgemäß eingereichte Arbeit ist
mit der Note „nicht ausreichend“ (5,0) zu bewerten.

(7) Die Bachelor Thesis ist von zwei Prüfern zu bewerten, von
denen einer Professor des Fachbereiches Maschinenbau/Verfah-
rens- und Umwelttechnik der Hochschule Wismar sein muss. Der
Betreuer der Bachelor Thesis ist einer der Prüfer. Die Prüfer wer-
den vom Prüfungsausschuss bestimmt. Die einzelne Bewertung
ist gemäß § 5 vorzunehmen und schriftlich zu begründen. Die
Note der Bachelor Thesis wird unter Berücksichtigung von
Absatz 10 aus dem arithmetischen Mittel der Noten unter Anwen-
dung von § 4 Abs. 1 gebildet. Das Bewertungsverfahren soll vier
Wochen nicht überschreiten.

(8) Der Kandidat hat seine Bachelor Thesis in einem Kolloquium
zu verteidigen. Die Bewertung der Bachelor Thesis ist dem Kan-
didaten erst nach der Verteidigung unter Berücksichtigung ihres
Ergebnisses mitzuteilen.

(9) Die Verteidigung der Bachelor Thesis wird einer Kommission
zur Bewertung übergeben, deren Vorsitzender vom Prüfungsaus-
schuss festgelegt wird. Sie besteht aus den Prüfern gemäß Abs. 7.
Die Dauer des Kolloquiums beträgt in der Regel 45 Minuten. Das
Kolloquium ist hochschulöffentlich. In Ausnahmefällen kann das
Kolloquium auf Antrag auch nichtöffentlich durchgeführt werden.

(10) Die Note des Kolloquiums ergibt sich unter entsprechender
Anwendung des § 4 Abs. 1 aus dem arithmetischen Mittel der Ein-
zelbewertungen der Prüfer. Sie geht mit einem Anteil von 25 % in
die Note für die Bachelor Thesis ein. Wird das Kolloquium „nicht
ausreichend“ (5,0) bewertet, führt das zu einer insgesamt „nicht
ausreichenden“ (5,0) Bewertung der Bachelor Thesis. In diesem
Fall sind die Bachelor Thesis mit einem neuen Thema und das
Kolloquium zu wiederholen.

§ 16
Prüfungsausschuss

(1) Durch Beschluss des Fachbereichsrates wird ein für den dua-
len Bachelor-Studiengang Maschinenbau zuständiger Prüfungs-
ausschuss gebildet. Der Prüfungsausschuss ist für alle das Prü-
fungsverfahren betreffenden Aufgaben und Entscheidungen des
Prüfungswesens sowie für die weiteren durch diese Ordnung
zugewiesenen Aufgaben zuständig. Zur Erledigung der in § 17
Abs. 2 genannten Aufgaben und Entscheidungen steht ihm das
Zentrale Prüfungsamt zur Verfügung. 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus fünf Mitgliedern, drei Pro-
fessoren, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter und einem Studen-
ten. Ist kein wissenschaftlicher Mitarbeiter vorhanden, so fällt dieser
Sitz den Professoren zu. Die Amtszeit des studentischen Mitgliedes
des Prüfungsausschusses beträgt ein Jahr, die Amtszeit der übrigen
Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt drei Jahre. Eine Wieder-
bestellung ist zulässig. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses üben
ihr Amt nach Ablauf einer Amtsperiode weiter aus, bis Nachfolger
bestellt worden sind und diese ihr Amt angetreten haben.

(3) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und die weiteren Mitglie-
der des Prüfungsausschusses werden von dem zuständigen Fach-
bereichsrat bestellt. Entsprechend werden für die Mitglieder des
Prüfungsausschusses mit Ausnahme des Vorsitzenden und seines
Stellvertreters Ersatzmitglieder bestellt. Der Vorsitzende und sein
Stellvertreter müssen Professoren sein. Der Prüfungsausschuss ist
beschlussfähig, wenn neben dem Vorsitzenden oder dessen Stell-
vertreter und einem weiteren Professor mindestens zwei weitere
stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Er beschließt mit
einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stim-
me des Vorsitzenden und in dessen Abwesenheit die Stimme sei-
nes Stellvertreters. Die studentischen Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses haben bei materiellen Prüfungsentscheidungen, insbe-
sondere über das Bestehen und Nichtbestehen und über die
Anrechnung von Prüfungs- und Studienleistungen, kein Stimm-
recht. An der Beratung und Beschlussfassung über Angelegenhei-
ten, die die Festlegung von Prüfungsaufgaben oder die ihre eige-
ne Prüfung betreffen, nehmen die studentischen Mitglieder des
Prüfungsausschusses nicht teil.

(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen
der Prüfungsordnung eingehalten werden. Der Prüfungsausschuss
berichtet regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, dem Fachbe-
reich über die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten
einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Bache-
lor Thesis sowie über die Verteilung der Modul- und Gesamtno-
ten. Das Rektorat der Hochschule Wismar legt den Bericht des
Prüfungsausschusses in geeigneter Weise offen. Der Prüfungs-
ausschuss gibt Anregungen zur Reform der Studienordnung, des
Studienplanes und der Prüfungsordnung.
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(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der
Abnahme der Prüfungsleistungen beizuwohnen; ausgenommen
sind studentische Mitglieder, die sich im selben Prüfungszeitraum
der gleichen Prüfung zu unterziehen haben.

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und die Ersatzmit-
glieder unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht
im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden zur
Verschwiegenheit zu verpflichten.

(7) Von der Beratung und Abstimmung im Prüfungsausschuss ist
wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossen, wer

1. über den Kandidaten das Sorgerecht hat,

2. zu dem Kandidaten in einer engen persönlichen Beziehung
steht oder wirtschaftliche Beziehungen unterhält.

(8) Der Prüfungsausschuss überträgt die Erledigung seiner Auf-
gaben für alle Regelfälle widerruflich mit Ausnahme der Ent-
scheidung über Widersprüche auf seinen Vorsitzenden.

§ 17
Zentrales Prüfungsamt

(1) Unbeschadet der Zuständigkeit des Prüfungsausschusses gemäß
§ 16 Abs. 1 ist das Zentrale Prüfungsamt der Hochschule Wismar
für die Organisation des Bachelorprüfungsverfahrens zuständig.

(2) Das Zentrale Prüfungsamt hat folgende Aufgaben:

1. Bekanntgabe des Prüfungszeitraumes und der Meldefristen
für die Prüfungen

2. Fristenkontrolle der Prüfungstermine gemäß § 37 Landes-
hochschulgesetz

3. Führung der Prüfungsakten

4. Koordination der Prüfungstermine und Aufstellung von ent-
sprechenden Prüfungsplänen für Prüfer, Beisitzer und Prü-
fungsaufsichten

5. Ausgabe und Entgegennahme der Anträge auf Zulassung zu
Modulprüfungen, Prüfungsabschnitten und zur Bachelor Thesis

6. Erteilung der Zulassung zu Prüfungen gemäß Nr. 5

7. Aufstellung von Listen der Kandidaten eines Prüfungstermins

8. Überwachung der Bewertungsfristen gemäß §§ 13 Abs. 2 Satz
3, 14 Abs. 2 Satz 3, 15 Abs. 7 Satz 6

9. Entgegennahme des Antrages auf Zuweisung eines Themas
für die Bachelor Thesis

10. Zustellung des Themas der Bachelor Thesis an den Kandidaten

11. Entgegennahme der fertiggestellten Bachelor Thesis

12. Benachrichtigung der Kandidaten über das Prüfungsergebnis

13. Ausfertigung und Aushändigung von Zeugnissen, Bachelor-
urkunden und Bescheiden gemäß § 3 Abs. 3 und 4

§ 18
Prüfer und Beisitzer

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt Prüfer und Beisitzer. Zu Prü-
fern dürfen nur Professoren und andere nach Landesrecht prü-
fungsberechtigte Personen bestellt werden, die, sofern nicht zwin-
gende Gründe eine Abweichung erfordern, in dem Fachgebiet, auf
das sich die Prüfungsleistung bezieht, eine eigenverantwortliche,
selbständige Lehrtätigkeit ausüben. Zum Beisitzer darf nur
bestellt werden, wer mindestens die entsprechende Bachelorprü-
fung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat. Der Beisitzer
darf den Kandidaten weder befragen noch seine Prüfungsleistung
beurteilen. Die Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig.

(2) Der Student kann für die Bachelor Thesis und die mündlichen
Prüfungen einen Prüfer oder mehrere Prüfer vorschlagen. Der
Vorschlag begründet keinen Anspruch.

(3) Für die Prüfer und Beisitzer gilt § 16 Abs. 6 und 7 entspre-
chend.

§ 19
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen 

und Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in
Bachelor-Studiengängen Maschinenbau oder einem verwandten
Bachelor-Studiengang anderer Hochschulen im In- und Ausland
können angerechnet werden, soweit Gleichwertigkeit festgestellt
ist. Gleichwertigkeit ist festgestellt, wenn Studienzeiten, Studien-
und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und Anforderungen
denjenigen des dualen Bachelor-Studienganges Maschinenbau an
der Hochschule Wismar im wesentlichen entsprechen. Dabei ist
kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbewertung
und -betrachtung vorzunehmen. Eine Abstimmung hierüber kann
durch eine Hochschulvereinbarung oder vor dem Hochschul-
wechsel individuell in einem Lehrvertrag vereinbart werden. Die
Anrechnung soll im Rahmen des Rechts die Bereitschaft zum
Auslandstudium fördern. Dabei wird das ECTS angewendet. Bei
der Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-
fungsleistungen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
erbracht wurden, sind die von der Kultusministerkonferenz und
Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarun-
gen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften
zu beachten.

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in
Diplom-Studiengängen Maschinenbau oder verwandten Diplom-
Studiengängen werden angerechnet, soweit Gleichwertigkeit
gemäß Absatz 1 festgestellt ist. Absatz 1 gilt außerdem auch für
Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen an
anderen Bildungseinrichtungen, insbesondere an staatlichen oder
staatlich anerkannten Berufsakademien sowie an Fach- und Inge-
nieurschulen und Offiziershochschulen der Deutschen Demokra-
tischen Republik.

(3) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
in staatlich anerkannten Fernstudien sowie für multimedial ge-
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stützte Studien- und Prüfungsleistungen gelten die Absätze 1 und
2 entsprechend.

(4) Einschlägige praktische Studiensemester und berufsprakti-
sche Tätigkeiten werden angerechnet.

(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind
die Noten - soweit die Notensysteme vergleichbar sind - zu über-
nehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen.
Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestan-
den“ aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im
Zeugnis ist zulässig.

(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4
besteht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die Anrechnung von
Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die in
der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, erfolgt von
Amts wegen. Der Student hat die für die Anrechnung erforderli-
chen Unterlagen vorzulegen.

(7) Zuständig für die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleis-
tungen und Prüfungsleistungen ist der Prüfungsausschuss. Vor
Feststellung über die Gleichwertigkeit sind die zuständigen Fach-
vertreter zu hören.

§ 20
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen

(1) Die Bachelorprüfung kann nur ablegen, wer

1. aufgrund eines Zeugnisses der allgemeinen Hochschulreife,
der fachgebundenen Hochschulreife oder der Fachhochschul-
reife oder aufgrund einer durch Rechtsvorschrift, insbesonde-
re §§ 19, 20 des Landeshochschulgesetzes (Zugangsprüfung;
Einstufungsprüfung) oder von der zuständigen staatlichen
Stelle als gleichwertig anerkannten Zugangsberechtigung für
den dualen Bachelor-Studiengang an der Hochschule Wismar
eingeschrieben ist und

2. ein ordnungsgemäßes Studium nach Maßgabe der Studien-
ordnung absolviert und

3. ein vorgeschriebenes Praktikum gemäß § 1 Abs. 3 abgeleistet
hat und

4. die Prüfungsvorleistungen für die jeweiligen Modulprüfun-
gen (§ 22) erbracht hat.

(2) Die Zulassung zu einer Modulprüfung setzt voraus, dass der
Kandidat im letzten Semester vor der jeweiligen Modulprüfung an
der Hochschule Wismar eingeschrieben war. 

(3) Die Zulassung zu Modulprüfungen ist innerhalb einer vom
Prüfungsausschuss festgesetzten Meldefrist (§ 7 Abs. 1) schrift-
lich unter Verwendung des dafür bestimmten Formblattes bei dem
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu beantragen. Der Antrag
ist beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen. Dem Antrag auf
Zulassung zu den Modulprüfungen sind folgende Unterlagen bei-
zufügen oder bis zu einem vom Prüfungsausschuss festgesetzten
Termin nachzureichen, sofern sie nicht bereits früher vorgelegt
wurden:

1. eines der in Absatz 1 genannten Zeugnisse

2. der Nachweis einer berufspraktischen Tätigkeit gemäß § 1
Abs. 3, jedoch erst beim Antrag auf Zulassung zur Bachelor
Thesis

3. der Nachweis der jeweils erforderlichen Prüfungsvorleistun-
gen (§ 22)

4. der Nachweis über die Teilnahme an Veranstaltungen gemäß
Studienordnung

5. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung ent-
sprechender Prüfungen

6. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung einer
Bachelorprüfung in demselben oder einem verwandten Stu-
diengang an einer Universität oder Fachhochschule der Bun-
desrepublik Deutschland

7. im Falle mündlicher Prüfungsleistungen eine Erklärung darü-
ber, ob einer Zulassung von Zuhörern widersprochen wird

Ist es dem Kandidaten nicht möglich, eine nach Satz 3 erforderli-
che Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann
der Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf andere Art zu
führen. Der Antrag auf Zulassung zu einer Modulprüfung ist ver-
bindlich; er kann schriftlich bei dem Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses bis spätestens eine Woche vor dem festgesetzten Prü-
fungstermin ohne Angabe von Gründen und ohne Anrechnung auf
die Zahl der möglichen Prüfungsversuche zurückgenommen wer-
den. Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss.

(4) Die Zulassung zu einer Modulprüfung ist zu versagen, wenn

1. die in Absatz 1, 2 und 3 genannten Voraussetzungen nicht
erfüllt sind oder

2. die Unterlagen unvollständig sind oder

3. der Kandidat in demselben oder in einem verwandten Stu-
diengang an einer Universität oder Fachhochschule entweder
die Bachelorprüfung oder die entsprechende Modulprüfung
endgültig nicht bestanden hat oder sich in einem Prüfungsver-
fahren befindet oder

4. der Kandidat seinen Prüfungsanspruch mit dem Überschreiten
der Fristen für die Meldung zu oder die Ablegung der Bache-
lorprüfung oder der entsprechenden Modulprüfung verloren
hat.

(5) Der Kandidat gilt als zur Bachelorprüfung gemeldet, wenn er
sich zur letzten Modulprüfung der Bachelorprüfung gemäß Ab-
satz 3 gemeldet hat.
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II. Bachelorprüfung

§ 21
Zweck und Durchführung der 

Bachelorprüfung

(1) Die Bachelorprüfung bildet den berufsqualifizierenden Ab-
schluss des dualen Bachelor-Studienganges. Durch die Bachelor-
prüfung wird festgestellt, ob der Kandidat die Zusammenhänge
seines Faches überblickt, die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche
Methoden und Erkenntnisse anzuwenden und die für den Über-
gang in die Berufspraxis notwendigen gründlichen Fachkenntnis-
se erworben hat.

(2) Die Modulprüfungen der Bachelorprüfung werden studienbe-
gleitend im Anschluss an die jeweiligen Lehrveranstaltungen
durchgeführt. Die Bachelorprüfung wird in der Regel mit der
Bachelor Thesis und dem dazugehörigen Kolloquium abgeschlos-
sen.

(3) Für erfolgreich abgelegte Modulprüfungen und die Bachelor
Thesis mit dem Kolloquium werden insgesamt 180 Credits (CR)
gemäß dem ECTS vergeben. Näheres regelt die Anlage 1. 

§ 22
Prüfungsvorleistungen

(1) Die Bachelorprüfung kann nur abgeschlossen werden, wenn
alle in Anlage 1 aufgeführten Prüfungsvorleistungen erbracht
worden sind.

(2) Die in der Anlage 1 aufgeführten Prüfungsvorleistungen sind
Zulassungsvoraussetzung für die Teilnahme an den in dieser
Anlage bezeichneten Modulprüfungen.

(3) Bei Modulen mit Laborpraktika ist die erfolgreiche Teilnah-
me an diesen eine Voraussetzung für die Zulassung zur jeweiligen
Modulprüfung. Die erfolgreiche Teilnahme an den Laborpraktika
wird durch einen Praktikumsschein nachgewiesen.

§ 23
Art und Umfang der Bachelorprüfung

(1) Die Bachelorprüfung besteht aus Modulprüfungen, die sich
aus den in Anlage 1 aufgeführten Prüfungsleistungen zusammen-
setzen. 

(2) Gegenstand der Modulprüfungen sind die Stoffgebiete der
dem jeweiligen Modul nach Maßgabe der Studienordnung zuge-
ordneten Lehrveranstaltungen.

(3) Die Prüfungsanforderungen orientieren sich an dem Inhalt der
Lehrveranstaltungen, die aufgrund der Studienordnung für das
Modul angeboten werden.

(4) Die Bachelorprüfung umfasst ferner die Bachelor Thesis (§ 15)
mit einer Arbeitsbelastung von 450 Stunden und das dazugehörige
Kolloquium (§ 15 Abs. 8). 

§ 24
Zusatzmodule

Der Kandidat kann sich Modulprüfungen in weiteren als den vor-
geschriebenen Modulen unterziehen (Zusatzmodule). Das Ergeb-
nis der Modulprüfungen in diesen Modulen wird bei der Festset-
zung der Gesamtnote nicht mit einbezogen.

§ 25
Bildung der Gesamtnote und Zeugnis

(1) Die Gesamtnote errechnet sich entsprechend § 4 aus den
Noten für die Module gemäß § 23 und der Note der Bachelor The-
sis mit Kolloquium. Die Noten für die Module gehen mit einem
Anteil von 75 %, die Bachelor Thesis mit Kolloquium mit einem
Anteil von 25 % ein. 

(2) Bei hervorragenden Leistungen gemäß § 5 kann das Gesam-
turteil „mit Auszeichnung bestanden“ erteilt werden.

(3) Über die bestandene Bachelorprüfung erhält der Kandidat
unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen ein Zeugnis.
In das Zeugnis sind der Studiengang, die Noten für die Module der
Bachelorprüfung, das Thema der Bachelor Thesis und deren Note
sowie die Gesamtnote der Bachelorprüfung aufzunehmen. Auf
Antrag des Kandidaten können die Ergebnisse der Fachprüfungen
in den Zusatzmodulen (§ 24) und die bis zum Abschluss der
Bachelorprüfung benötigte Studiendauer in das Zeugnis aufge-
nommen werden. Auf Antrag des Kandidaten ist die Notenvertei-
lung des jeweiligen Prüfungsjahrganges (Notenspiegel, Rang-
zahl) des Studienganges anzugeben.

(4) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prü-
fungsleistung erbracht worden ist.

(5) Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
und dem Dekan zu unterzeichnen.

(6) Mit dem Zeugnis erhält der Kandidat eine Zeugnisergänzung
(„Diploma Supplement“) gemäß Anlage 3. Das Diploma Supple-
ment enthält insbesondere die folgenden Angaben in englischer
Sprache:

a) Identifizierende Angaben zur Person der Absolventin oder des
Absolventen

b) Identifizierende Angaben zur mit dem Abschluss erworbenen
Qualifikation und zum Fachbereich

c) Angaben zur Ebene des Abschlusses innerhalb des deutschen
Bildungssystems, Zugangsvoraussetzungen und Dauer des
Studienprogramms

d) Angaben zur Form des Studiums, zu Studieninhalten und Stu-
dienerfolg

e) Angaben zum Status der Qualifikation (Zugang zu weiteren
Studien, Promotion, berufliche Qualifikationsmöglichkeiten)

f) Ergänzende Angaben zum Studium der Absolventin oder des
Absolventen (zum Beispiel integriertes Auslandsstudium)
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g) Angaben zur Ausstellung des Ergänzungstextes (Datum, Stelle)

h) Einordnung des Fachbereichs der Hochschule Wismar in das
nationale Hochschulsystem.

§ 26
Bachelorgrad und Bachelorurkunde

(1) Ist die Bachelorprüfung bestanden, wird der akademische
Grad „Bachelor of Engineering“, abgekürzt „BEng“ verliehen.

(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis erhält der Kandidat die Bache-
lorurkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verlei-
hung des Bachelorgrades beurkundet. Die Bachelorurkunde wird
vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und vom Dekan unter-
zeichnet und mit dem Siegel der Hochschule Wismar versehen.

III. Schlussbestimmungen

§ 27
Ungültigkeit der Bachelorprüfung

(1) Hat der Kandidat bei einer Prüfungsleistung getäuscht, und
wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses
bekannt, so können die Noten für die Prüfungsleistung, bei deren
Erbringung der Kandidat getäuscht hat, und für die Modulprüfung
entsprechend berichtigt und die Bachelorprüfung für „nicht
bestanden“ erklärt werden.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modulprü-
fung nicht erfüllt, ohne dass der Kandidat hierüber täuschen woll-
te, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnis-
ses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Modul-
prüfung geheilt. Hat der Kandidat vorsätzlich zu Unrecht erwirkt,
dass er die Modulprüfung ablegen konnte, so kann die Modulprü-
fung ganz oder teilweise für „nicht ausreichend“ und die Bachelor-
prüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden.

(3) Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur
Äußerung zu geben.

(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein
neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch die Bache-
lorurkunde einzuziehen, wenn die Bachelorprüfung aufgrund einer
Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Entscheidung
nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jah-
ren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen.

§ 28
Einsicht in die Prüfungsakten

Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens
wird dem Kandidaten auf Antrag in angemessener Frist Einsicht
in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen
Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. Der Antrag ist
an das Zentrale Prüfungsamt zu richten.

§ 29
Übergangsregelungen

(1) Diese Prüfungsordnung gilt erstmalig für die Prüfung von
Kandidaten, bei deren Immatrikulation sie bereits in Kraft getre-
ten war. Für vor diesem Zeitpunkt immatrikulierte Studenten fin-
det diese Prüfungsordnung ausnahmsweise Anwendung, wenn
der Kandidat dieses beantragt. Der Antrag ist an den Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses zu richten und beim Zentralen Prü-
fungsamt einzureichen. Der Antrag auf Anwendung der neuen
Prüfungsordnung ist unwiderruflich. Nach der alten Prüfungsord-
nung erbrachte Prüfungsleistungen werden in diesem Fall ange-
rechnet.

(2) Die vorläufig genehmigte Prüfungsordnung des Dualen
Bachelor-Studienganges Maschinenbau tritt mit dem In-Kraft-
Treten dieser Prüfungsordnung außer Kraft; sie findet jedoch wei-
terhin Anwendung auf Kandidaten, die vor In-Kraft-Treten dieser
Prüfungsordnung mit dem Dualen Bachelor-Studiengang Maschi-
nenbau begonnen haben, soweit sie nicht einen Antrag nach
Absatz 1 Satz 2 stellen.

§ 30
In-Kraft-Treten

Die vorliegende Prüfungsordnung für den dualen Bachelor-Stu-
diengang Maschinenbau tritt am Tage nach ihrer Veröffentli-
chung im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Sena-
tes der Hochschule Wismar, University of Technology, Business
and Design, vom 17. Juni 2004 und der Genehmigung des Rektors
vom 13. Juli 2004 sowie nach Durchführung des Anzeigeverfah-
rens gemäß § 13 Abs. 2 des Landeshochschulgesetzes (Schreiben
des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern vom 2. November 2004).

Wismar, den 13. Juli 2004

Der Rektor
der Hochschule Wismar,

University of Technology, Business and Design,
Prof. Dr. Norbert Grünwald

Mittl.bl. BM M-V 2004 S. 807
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I. Allgemeines

§ 1 Regelstudienzeit, Studienaufbau und Stundenumfang
§ 2 Prüfungsaufbau
§ 3 Bestehen oder Nichtbestehen
§ 4 Bildung der Noten für Module
§ 5 Bewertung der Prüfungsleistungen
§ 6 Prüfungstermine 
§ 7 Meldefristen und Fristüberschreitung
§ 8 Freiversuch
§ 9 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß
§ 10 Wiederholung der Modulprüfungen, der Projektarbeit und

der Master Thesis
§ 11 Arten der Prüfungsleistungen
§ 12 Mündliche Prüfungen
§ 13 Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten
§ 14 Projektarbeit
§ 15 Master Thesis
§ 16 Prüfungsausschuss
§ 17 Zentrales Prüfungsamt
§ 18 Prüfer und Beisitzer
§ 19 Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-

fungsleistungen
§ 20 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen

II. Masterprüfung

§ 21 Durchführung der Masterprüfung
§ 22 Prüfungsvorleistungen
§ 23 Art und Umfang der Masterprüfung
§ 24 Bildung der Gesamtnote und Zeugnis
§ 25 Mastergrad und Masterurkunde

III. Schlussbestimmungen

§ 26 Ungültigkeit der Masterprüfung
§ 27 Einsicht in die Prüfungsakten
§ 28 Übergangsbestimmungen
§ 29 In-Kraft-Treten

Anlagen

Anlage 1 Prüfungsplan
Anlage 2 Wichtungen der Noten der Modulprüfungen, der Pro-

jektarbeit und der Master Thesis für die Gesamtnote
der Masterprüfung

Anlage 3 Diploma Supplement

Prüfungsordnung
der Hochschule Wismar,

University of Technology, Business and Design,
für den Master-Studiengang 

Maschinenbau

Vom 13. Juli 2004

Aufgrund von § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 38 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landes-
hochschulgesetz - LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juni 2003
(GVOBl. M-V S. 331)2, erlässt die Hochschule Wismar, University of Technology, Business and Design, die folgende Prüfungsord-
nung für den Master-Studiengang Maschinenbau als Satzung:

Inhaltsverzeichnis

________
1 Mittl.bl. BM M-V S. 511
2 Mittl.bl. BM M-V S. 181
3 Die Prüfungsordnung des Master-Studienganges Maschinenbau dient der Anwendung der Gesetze und der Gestaltung des Studiums auch im Hinblick auf die Gleichstel-

lung von Frau und Mann. Soweit die folgenden Vorschriften geschlechtsspezifische Wortformen verwenden, gelten diese gleichermaßen für beide Geschlechter.

I. Allgemeines3

§ 1
Regelstudienzeit, Studienaufbau und Stundenumfang

(1) Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester. Sie umfasst die
theoretischen Studiensemester und die Prüfungen, einschließlich
der Masterexamensarbeit - Master Thesis.

(2) Das Studium gliedert sich in Module, eine Projektarbeit und
die Master Thesis. Es schließt mit der Masterprüfung ab.

(3) Ein Modul bildet einen thematischen Schwerpunkt des Studi-
ums und besteht aus einzelnen Lehrgebieten, die sich inhaltlich
ergänzen oder aufeinander beziehen.

(4) Die Module des Master-Studienganges Maschinenbau sind
der Anlage 1 zu entnehmen. Jedes Modul ist einem der folgenden
Kataloge zugeordnet:

Katalog M: Mathematisch-naturwissenschaftliche und technische
Methoden und konstruktiv-planerische Methoden

Katalog P: Maschinenbauliche Profilierungen

Katalog G: Allgemeinwissenschaften

(5) Im Verlauf des Studiums sind folgende Module zu belegen:
im 1. Studiensemester insgesamt zwei Module aus dem Katalog
M, im 2. Studiensemester je ein Modul aus dem Katalog M und
dem Katalog P, im 3. Studiensemester zwei Module aus dem



Katalog P und verteilt über die ersten drei Studiensemester drei
Module aus dem Katalog G.

(6) Das 4. Studiensemester dient der Anfertigung der Master The-
sis und der Ablegung des Kolloquiums nach Maßgabe von §15
Abs. 8 bis 10.

(7) In jedem Modul ist eine studienbegleitende Modulprüfung
abzulegen. Entsprechend dem ECTS richtet sich die Zahl der Cre-
dits, die für ein Modul oder die Master Thesis mit dem dazu-
gehörigen Kolloquium vergeben wird, nach der jeweils für einen
durchschnittlich begabten Kandidaten regelmäßig zugrunde zu
legenden Arbeitsbelastung. Die gesamte Arbeitsbelastung des
Kandidaten beträgt im Semester 900 Stunden. Dieser Zeitauf-
wand entspricht 30 Credits.. 

§ 2
Prüfungsaufbau

(1) Die Masterprüfung besteht aus Modulprüfungen, der Projekt-
arbeit und der Master Thesis mit Kolloquium.

(2) Modulprüfungen setzen sich aus Prüfungsleistungen (§ 11 ff.)
zusammen. In einer Modulprüfung sollen in der Regel nicht mehr
als drei Prüfungsleistungen erbracht werden.

(3) Eine Modulprüfung umfasst als Prüfungsgebiet die einzelnen
Lehrgebiete des Moduls. Das Prüfungsgebiet einer Modulprüfung
ist vom Umfang so festzulegen, dass sein Bestehen zur Voraus-
setzung eines Weiterstudiums im Studiengang oder eines erfolg-
reichen Abschlusses gemacht werden kann.

(4) Modulprüfungen werden studienbegleitend abgenommen. 

(5) Die Zulassung zur Masterprüfung wird nach Maßgabe von
§ 22 vom Nachweis bestimmter Prüfungsvorleistungen abhängig
gemacht; Prüfungsvorleistungen bestehen in der Regel aus Leis-
tungsnachweisen. Ein Leistungsnachweis ist die Bescheinigung
über jeweils eine geforderte individuell erkennbare Studien-
leistung auf mindestens ausreichendem Niveau; eine weiter-
gehende Benotung findet nicht statt. Ein Leistungsnachweis
ersetzt keine Prüfungsleistung und unterliegt nicht den Regeln
des § 10.

§ 3
Bestehen oder Nichtbestehen

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn sämtliche Modulprü-
fungen der Masterprüfung bestanden und die Projektarbeit sowie
die Master Thesis einschließlich des Kolloquiums mindestens mit
„ausreichend“ (4,0) bewertet wurden.

(2) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn jede Prüfungsleis-
tung mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bestanden wurde.

(3) Hat der Kandidat eine Modulprüfung nicht bestanden oder
wurde die Projektarbeit oder die Master Thesis schlechter als
„ausreichend“ (4,0) bewertet, so erhält der Kandidat hierüber vom
Prüfungsausschuss einen schriftlichen Bescheid mit einer Rechts-
behelfsbelehrung, der auch darüber Auskunft gibt, ob und gege-

benenfalls in welchem Umfang und in welcher Frist die Modul-
prüfung, die Projektarbeit oder die Master Thesis wiederholt wer-
den können. Es ist insbesondere auf die Folgen des § 17 Abs. 6
Nr. 4 des Landeshochschulgesetzes (LHG) hinzuweisen.

(4) Hat der Kandidat die Masterprüfung nicht bestanden, und will
er das Studium nicht, nicht sofort oder nicht an der Hochschule
Wismar fortsetzen, so wird ihm auf Antrag und gegen Vorlage der
entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulationsbescheini-
gung eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungs-
leistungen und deren Noten sowie die noch fehlenden Prüfungsleis-
tungen enthält und erkennen lässt, dass die Masterprüfung nicht
bestanden ist.

§ 4
Bildung der Noten für Module

(1) Die Note für ein Modul errechnet sich aus dem Durchschnitt
der Noten der einzelnen Prüfungsleistungen unter Berücksichti-
gung ihrer Wichtung (vergleiche § 23) nach Ermittlung der Note
der letzten Prüfungsleistung. Dabei wird nur die erste Dezimal-
stelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen
werden ohne Rundung gestrichen. Die Note für das Modul lautet

bei einem Durchschnitt
bis einschließlich 1,5 = sehr gut;

bei einem Durchschnitt
von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut;

bei einem Durchschnitt
von 2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend;

bei einem Durchschnitt
von 3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend;

bei einem Durchschnitt ab 4,1 = nicht ausreichend.

(2) Für die Bildung der Gesamtnote (§ 24) gilt Absatz 1 entspre-
chend.

§ 5
Bewertung der Prüfungsleistungen

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von
den jeweiligen Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Prü-
fungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden:

1,0; 1,3 = sehr gut = eine hervorragende Leis-
tung

1,7; 2,0; 2,3 = gut = eine Leistung, die erheblich
über den durchschnittli-
chen Anforderungen liegt;

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend = eine Leistung, die durch-
schnittlichen Anforderun-
gen entspricht;

3,7; 4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz
ihrer Mängel noch den An-
forderungen genügt;
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5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen er-
heblicher Mängel den An-
forderungen nicht mehr ge-
nügt.

§ 6
Prüfungstermine

(1) Die Masterprüfung soll bis zum Ende des vierten Fachsemes-
ters gemäß § 1 Abs. 6 abgelegt werden. Sie kann vor diesem Zeit-
punkt abgelegt werden, sofern die für die Zulassung erforderli-
chen Prüfungsvorleistungen (§ 2 Abs. 5) erbracht worden sind.

(2) Die Modulprüfungen sind in jedem Semester unmittelbar
nach Abschluss der Vorlesungszeit anzubieten. Der Prüfungsaus-
schuss bestimmt spätestens sechs Wochen vorher die Prüfungs-
termine und macht sie durch Aushang bekannt. 

(3) Der Kandidat ist rechtzeitig über Art und Zahl der nach § 22 ff.
erforderlichen Prüfungsvorleistungen und der zu absolvierenden
Modulprüfungen mit den ihnen zugeordneten Prüfungsleistungen
und über die Termine, zu denen sie zu erbringen sind, sowie über
den Aus- und Abgabezeitpunkt der Projektarbeit und der Master
Thesis zu informieren. Ihm sind weiterhin für jede Modulprüfung
die jeweiligen Wiederholungstermine bekanntzugeben. 

(4) Dem Kandidaten ist bekanntzugeben, wann unter Berücksich-
tigung aller Fristüberschreitungs- und Wiederholungsmöglichkei-
ten in der Masterprüfung die Rechtsfolge des § 17 Abs. 6 Nr. 4 des
Landeshochschulgesetzes einsetzt.

§ 7
Meldefristen und Fristüberschreitung

(1) Der Kandidat hat sich gemäß § 20 Abs. 3 zu einer Prüfung zu
melden. Für die Meldung zur Prüfung wird jeweils eine Frist
gesetzt, die sich nach dem jeweiligen Prüfungstermin richtet. Zwi-
schen dem Ende der Meldefrist und dem Beginn der Prüfung müs-
sen mindestens vier Wochen liegen.

(2) Überschreitet der Kandidat aus von ihm zu vertretenden
Gründen die vom Prüfungsausschuss gemäß § 20 Abs. 3 festge-
legten Fristen zur Meldung für die Masterprüfung um mehr als
zwei Semester, oder legt er eine Modulprüfung, zu der er sich
gemeldet hat, aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht ab, so
gilt diese Modulprüfung als abgelegt und nicht bestanden. Für die
einzelnen Modulprüfungen gilt der Meldetermin der Masterprü-
fung als spätester Termin im Sinne von Satz 1. Satz 1 gilt ent-
sprechend für eine nicht zum vorgesehenen Termin begonnene
Projektarbeit beziehungsweise Master Thesis. Versäumnisgrün-
de, die der Student nicht zu vertreten hat, sind dem Prüfungsaus-
schuss unverzüglich schriftlich anzuzeigen und glaubhaft zu
machen. Anerkennt der Prüfungsausschuss die Gründe, so ist von
ihm ein neuer Termin anzuberaumen, der dem Studenten schrift-
lich mitzuteilen ist. Bei den Versäumnisgründen im Sinne von
Satz 4 sind die gesetzlichen Mutterschutzfristen und die Fristen
der Elternzeit zu berücksichtigen. 

(3) Auf Antrag des Kandidaten können Auslands- und Sprachstu-
dienaufenthalte und Zeiten der aktiven Mitarbeit in Hochschul-

gremien nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet werden.
Unberücksichtigt bleibt ein Auslandsstudium bis zu zwei Semes-
tern, ein Sprachstudienaufenthalt bis zu einem Semester, wenn der
Kandidat nachweislich an einer ausländischen Hochschule für
einen Studiengang, in dem er diese Regelung in Anspruch nehmen
möchte, eingeschrieben war und darin Lehrveranstaltungen in
angemessenem Umfang besucht und je Semester mindestens zehn
Credits erworben hat. Ferner können Fachsemester, höchstens
jedoch bis zu zwei Semester, nicht auf die Regelstudienzeit ange-
rechnet werden, wenn der Kandidat während dieser Zeit als
gewähltes Mitglied in gesetzlich vorgesehenen Gremien oder sat-
zungsgemäßen Organen der Hochschule tätig und nachweislich
am ordnungsgemäßen Studium in erheblichem Maße gehindert
war. Über den Antrag des Kandidaten entscheidet der Prüfungs-
ausschuss.

(4) Der zuständige Prüfungsausschuss kann unter Würdigung der
Ursachen für die Verzögerung des Studiums Ausnahmen vom
Absatz 2 Satz 2 zulassen, wenn der Kandidat nach Inan-
spruchnahme der Studienberatung eine vom Prüfungsausschuss
befürwortete Konzeption für die Beendigung des Studiums inner-
halb von zwei Semestern vorlegt. 

§ 8
Freiversuch

(1) Erstmals nicht bestandene Modulprüfungen gelten dann als
nicht unternommen, wenn sie zu den in der Anlage 1 vorgesehe-
nen Regelprüfungsterminen abgelegt werden (Freiversuch). Satz
1 gilt nicht, wenn die Prüfung aufgrund eines ordnungswidrigen
Verhaltens, insbesondere eines Täuschungsversuchs, für nicht
bestanden erklärt wurde.

(2) Die Wiederholung einer im Rahmen der Freiversuchsrege-
lung abgelegten Modulprüfung hat zum nächsten regulären Prü-
fungstermin zu erfolgen.

(3) Ist ein Kandidat aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, an
der Wahrnehmung eines Freiversuchs gehindert, sind die Gründe
dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich anzuzeigen und
glaubhaft zu machen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe
an, so ist von ihm ein neuer Termin anzuberaumen, der dem Kan-
didaten schriftlich mitzuteilen ist. Bei den Hinderungsgründen im
Sinne von Satz 1 sind die gesetzlichen Mutterschutzfristen und die
Fristen der Elternzeit zu beachten.

§ 9
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als „nicht ausreichend“ (5,0)
bewertet, wenn der Kandidat einen für ihn bindenden Prüfungs-
termin ohne triftigen Grund versäumt oder wenn er von einer Prü-
fung, die er angetreten hat, ohne triftigen Grund zurücktritt. Das-
selbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb
der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.

(2) Kann der Kandidat aus von ihm nicht zu vertretenden Grün-
den die für die Ablegung von Modulprüfungen, die Anfertigung
der Projektarbeit und die Anfertigung der Master Thesis festge-
legten Fristen nicht einhalten, hat er dieses rechtzeitig zusammen
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mit einem Antrag auf Terminverschiebung über das Zentrale Prü-
fungsamt dem Prüfungsausschuss anzuzeigen. Der für den Rück-
tritt oder das Versäumnis geltend gemachte Grund muss unver-
züglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei
Krankheit des Kandidaten ist ein amtsärztliches Attest vorzule-
gen. Der Krankheit des Kandidaten steht die Krankheit eines von
ihm überwiegend allein zu versorgenden Kindes gleich. Erkennt
der Prüfungsausschuss den Grund an, so wird ein neuer Termin
anberaumt, der dem Kandidaten vom Zentralen Prüfungsamt
schriftlich mitgeteilt wird; dies ist der nächstmögliche Prüfungs-
termin, sofern der anerkannte Grund dem nicht entgegensteht. Die
bereits vorliegenden Prüfungsleistungen sind in diesem Fall anzu-
rechnen. Bei den Versäumnisgründen im Sinne von Satz 2 sind
die gesetzlichen Mutterschutzfristen und die Fristen der Elternzeit
zu berücksichtigen.

(3) Versucht der Kandidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistun-
gen durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfs-
mittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prüfungsleistung
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Ein Kandidat, der den ord-
nungsgemäßen Ablauf des Prüfungstermins stört, kann von dem
jeweiligen Prüfer oder Aufsicht Führenden von der Fortsetzung
der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird
die Prüfungsleistung „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In
schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den Kan-
didaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen aus-
schließen.

(4) Der Kandidat kann verlangen, dass die Entscheidung nach
Absatz 3 Satz 1 und 2 innerhalb von 14 Tagen vom Prüfungsaus-
schuss überprüft wird. Belastende Entscheidungen sind dem Kan-
didaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

§ 10
Wiederholung der Modulprüfungen, 

der Projektarbeit und der Master Thesis

(1) Eine nicht bestandene Modulprüfung kann unabhängig vom
Freiversuch einmal wiederholt werden. Die Wiederholung einer
bestandenen Modulprüfung ist nicht zulässig. Fehlversuche an
anderen Fachhochschulen in der Bundesrepublik Deutschland
werden angerechnet.

(2) Besteht eine nicht bestandene Modulprüfung aus mehreren
Prüfungsleistungen, sind die mit der Note „nicht ausreichend“
(5,0) bewerteten Prüfungsleistungen zu wiederholen.

(3) Eine zweite Wiederholung einer nicht bestandenen Modul-
prüfung ist zulässig, wenn 

1. ein besonderer Härtefall vorliegt oder

2. der Kandidat mindestens die Hälfte aller bis dahin abzulegen-
den Modulprüfungen nach Anlage 1 wenigstens mit befriedi-
gend bestanden hat oder 

3. er nur eine Modulprüfung nicht bestanden hat,

wobei nicht mehr als drei Modulprüfungen ein zweites Mal wie-
derholt werden können.

(4) Die Wiederholungsprüfung ist im Rahmen der Prüfungster-
mine des jeweils folgenden Semesters abzulegen. Für einzelne
Modulprüfungen gelten die Wiederholungstermine der Master-
prüfung als spätester Termin im Sinne von Satz 1. Bei Versäum-
nis der Wiederholungsfrist gilt die Modulprüfung als abgelegt und
nicht bestanden, es sei denn, der Kandidat hat das Versäumnis
nicht zu vertreten. § 7 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend.

(5) Die Master Thesis kann bei einer Bewertung, die schlechter
als „ausreichend“ (4,0) ist, nur einmal wiederholt werden. Die
Wiederholung einer Master Thesis, die „ausreichend“ (4,0) und
besser bewertet wurde, ist nicht zulässig. Eine Rückgabe des The-
mas der Master Thesis in der in § 15 Abs. 3 Satz 5 genannten Frist
ist jedoch nur zulässig, wenn der Kandidat bei der Anfertigung
seiner ersten Master Thesis von dieser Möglichkeit keinen
Gebrauch gemacht hat.

(6) Absatz 5 gilt entsprechend für die Projektarbeit.

§ 11
Arten der Prüfungsleistungen

(1) Prüfungsleistungen können sein:

1. mündliche Prüfungen (§ 12)

2. schriftliche Prüfungen als Klausurarbeiten und sonstige
schriftliche Arbeiten (§ 13)

3. Projektarbeiten mit Dokumentation und Präsentation (§ 14)

4. alternative Prüfungsleistungen

Schriftliche Prüfungen nach dem Multiple-Choice-Verfahren sind
ausgeschlossen. 

(2) Alternative Prüfungsleistungen (APL) können unter anderem

– Referate,
– Rechnerprogramme,
– experimentelle Arbeiten,
– Diskussionsleitungen,
– konstruktive oder zeichnerische Entwürfe,
– Kolloquien und
– sonstige schriftliche Arbeiten

sein. 

(3) Sind für die in den §§ 22 und 23 dargestellten Prüfungsvorleis-
tungen und Prüfungsleistungen Wahlmöglichkeiten für die Prü-
fungsart vorgesehen, so kann der Prüfer zwischen den aufgeführ-
ten Möglichkeiten auswählen. Die Studierenden sind in der ersten
Vorlesungswoche im jeweiligen Fach über die für sie geltende
Prüfungsart und deren Umfang in Kenntnis zu setzen. Die Aus-
wahl der Prüfungsart und des Umfangs wird vom Prüfer für alle
Kandidaten einheitlich vorgenommen, sie bedarf vor Bekanntga-
be der Bestätigung durch den Prüfungsausschuss. 

(4) Macht der Kandidat vor Beginn der Prüfungsleistung glaub-
haft, dass er wegen länger andauernder oder ständiger körperli-
cher Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz
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oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so wird dem
Kandidaten durch den Prüfungsausschuss gestattet, die Prüfungs-
leistungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder
gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu
erbringen. Dazu kann die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes
verlangt werden. Entsprechendes gilt für Prüfungsvorleistungen.

§ 12
Mündliche Prüfungen

(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Kandidat nach-
weisen, dass er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes
erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge
einzuordnen vermag. Ferner soll festgestellt werden, ob der Kan-
didat über breites Grundlagenwissen des Prüfungsgebietes ver-
fügt.

(2) Mündliche Prüfungen werden vor mindestens zwei Prüfern
(Kollegialprüfung) oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines
sachkundigen Beisitzers als Gruppenprüfung oder als Einzelprü-
fung abgelegt.

(3) Die mündliche Prüfung dauert je Kandidat mindestens 15 und
höchstens 45 Minuten.

(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündli-
chen Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis
ist dem Kandidaten jeweils im Anschluss an die mündliche Prü-
fung bekanntzugeben.

(5) Kandidaten, die sich an einem späteren Prüfungstermin nicht
jedoch im selben Prüfungsabschnitt der gleichen Modulprüfung
unterziehen wollen, sollen nach Maßgabe der räumlichen Ver-
hältnisse als Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, der Kandi-
dat widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht auf die
Beratung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse an den Kandi-
daten.

§ 13
Klausurarbeiten und 

sonstige schriftliche Arbeiten 

(1) In den Klausurarbeiten und sonstigen schriftlichen Arbeiten
soll der Kandidat nachweisen, dass er in begrenzter Zeit und mit
begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden seines
Faches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kann. In der Klau-
sur soll ferner festgestellt werden, ob der Kandidat über notwen-
diges Grundlagenwissen des Prüfungsgebietes verfügt.

(2) Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten sind in der
Regel, zumindest aber im Fall einer Wiederholungsprüfung, von
zwei Prüfern zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem arithme-
tischen Mittel der Einzelbewertungen. Das Bewertungsverfahren
soll vier Wochen nicht überschreiten.

(3) Die Bearbeitungszeit für Klausurarbeiten darf 90 Minuten
nicht unter- und 300 Minuten nicht überschreiten.

§ 14
Projektarbeit

(1) Die Projektarbeit ist eine Prüfungsarbeit. In der Auseinander-
setzung mit einer fächerübergreifenden Problemstellung soll der
Kandidat Kreativität, Problemlösungskompetenz und die Fähig-
keit zu wissenschaftlicher Arbeitsweise entwickeln sowie Fach-
und Methodenkenntnisse erwerben und anwenden. 

(2) Die Projektarbeit kann von einem Professor oder einer ande-
ren nach § 36 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes prüfungsbe-
rechtigten Person gestellt und betreut werden, soweit diese an der
Hochschule Wismar in einem für den Master-Studiengang
Maschinenbau relevanten Bereich tätig ist.

(3) Dem Kandidaten wird rechtzeitig unter Berücksichtigung der
nach Maßgabe des § 7 festgelegten Termine ein Thema für die Pro-
jektarbeit zugeteilt. Die Vergabe des Themas erfolgt über den Prü-
fungsausschuss. Der Zeitpunkt der Ausgabe sowie das Thema sind
aktenkundig zu machen. Das Thema kann nur einmal und nur inner-
halb von zwei Monaten nach Ausgabe zurückgegeben werden. 

(4) Die Projektarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit
erbracht werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende
Beitrag des einzelnen Kandidaten aufgrund der Angabe von
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die
eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar
und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt.

(5) Das Thema für die Projektarbeit erhält der Kandidat zu
Beginn des 1. Studiensemesters. Er hat die Projektarbeit bis zum
Ende des 3. Studiensemesters fertig zu stellen. Die Arbeitsbela-
stung für die Projektarbeit beträgt 720 Stunden. Thema, Aufga-
benstellung und Umfang der Projektarbeit sind vom Betreuer so
zu begrenzen, dass die Frist zur Bearbeitung der Projektarbeit ein-
gehalten werden kann. In begründeten Fällen kann auf Antrag die
Bearbeitungszeit um höchstens vier Wochen verlängert werden.
Eine nicht fristgemäß eingereichte Arbeit ist mit der Note „nicht
ausreichend“ (5,0) zu bewerten. 

(6) Die Ergebnisse der Projektarbeit sind zu dokumentieren und
in Präsentationen vorzustellen und zu verteidigen. Die Bewertung
setzt sich zu 75% aus der Note für die Arbeit und zu 25% aus der
Note für die Präsentationen zusammen. 

(7) Projektarbeiten sind in der Regel, zumindest aber im Fall der
letzten Wiederholungsprüfung, von zwei Prüfern zu bewerten.
Die Note ergibt sich dann als arithmetisches Mittel der Einzelbe-
wertungen. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht
überschreiten.

§ 15
Master Thesis

(1) Die Master Thesis ist eine Prüfungsarbeit, die das Masterstu-
dium abschließt. Sie soll zeigen, dass der Kandidat in der Lage ist,
innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus seinem Fach
selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten.

(2) Die Master Thesis kann von einem Professor oder einer ande-
ren nach § 36 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes prüfungsbe-
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rechtigten Person gestellt und betreut werden, soweit diese an der
Hochschule Wismar in einem für den Master-Studiengang
Maschinenbau relevanten Bereich tätig ist. Soll die Master Thesis
in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule Wismar durchge-
führt werden, bedarf es hierzu der Zustimmung des Vorsitzenden
des zuständigen Prüfungsausschusses.

(3) Auf Antrag wird dem Kandidaten ein Thema für die Master
Thesis zugeteilt, wenn er mindestens 84 CR nachweisen kann.
Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss. Die Verga-
be des Themas erfolgt über den Prüfungsausschuss. Der Kandidat
kann Vorschläge für das Thema der Master Thesis machen. Der
Zeitpunkt der Ausgabe sowie das Thema sind aktenkundig zu
machen. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb von zwei
Monaten nach Ausgabe zurückgegeben werden. Ein Thema für
die Master Thesis wird von Amts wegen ausgegeben, wenn ein
Kandidat, der alle Modulprüfungen der Masterprüfung sowie die
Projektarbeit bestanden hat, nach der letzten Modulprüfung nicht
innerhalb von vier Wochen einen Vorschlag für das Thema ein-
reicht.

(4) Die Master Thesis kann auch in Form einer Gruppenarbeit
erbracht werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende
Beitrag des einzelnen Kandidaten aufgrund der Angabe von
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die
eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar
und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt.

(5) Die Bearbeitungszeit für die Master Thesis beträgt ein Semes-
ter. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Master Thesis sind
vom Betreuer so zu begrenzen, dass die Frist zur Bearbeitung der
Master Thesis eingehalten werden kann. In begründeten Fällen
kann auf Antrag die Bearbeitungszeit um höchstens vier Wochen
verlängert werden.

(6) Die Master Thesis ist fristgemäß beim Zentralen Prüfungsamt
der Hochschule Wismar in drei Exemplaren abzuliefern; der
Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Soweit für die
Master Thesis die Anfertigung von Modellen erforderlich ist, sind
diese im Original mit je zwei fotografischen Abbildungen des
Objektes abzuliefern. Bei der Abgabe hat der Kandidat schriftlich
zu versichern, dass er seine Arbeit - bei einer Gruppenarbeit sei-
nen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit - selbstän-
dig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und
Hilfsmittel benutzt hat. Eine nicht fristgemäß eingereichte Arbeit
ist mit der Note „nicht ausreichend“ (5,0) zu bewerten.

(7) Die Master Thesis ist von zwei Prüfern zu bewerten, von
denen einer Professor des Fachbereiches Maschinenbau / Verfah-
rens- und Umwelttechnik der Hochschule Wismar sein muss. Der
Betreuer der Master Thesis ist einer der Prüfer. Die Prüfer werden
vom Prüfungsausschuss bestimmt. Die einzelne Bewertung ist
gemäß § 5 vorzunehmen und schriftlich zu begründen. Die Note
der Master Thesis wird unter Berücksichtigung von Absatz 10 aus
dem arithmetischen Mittel der Noten unter Anwendung von § 4
Abs. 1 gebildet. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht
überschreiten.

(8) Der Kandidat hat seine Master Thesis in einem Kolloquium zu
verteidigen. Die Bewertung der Master Thesis ist dem Kandidaten
erst nach der Verteidigung unter Berücksichtigung ihres Ergeb-
nisses mitzuteilen.

(9) Die Verteidigung der Master Thesis wird einer Kommission
zur Bewertung übergeben, deren Vorsitzender vom Prüfungsaus-
schuss festgelegt wird. Sie besteht aus den Prüfern gemäß Ab-
satz 7. Die Dauer des Kolloquiums beträgt in der Regel 45 Minu-
ten. Das Kolloquium ist hochschulöffentlich, es sei denn, der Kan-
didat widerspricht.

(10) Die Note des Kolloquiums ergibt sich unter entsprechen-
der Anwendung des § 4 Abs. 1 aus dem arithmetischen Mittel der
Einzelbewertungen der Prüfer. Sie geht mit einem Anteil von
25 % in die Note für die Master Thesis ein. Wird das Kolloquium
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, führt das zu einer insgesamt
„nicht ausreichenden“ (5,0) Bewertung der Master Thesis. In die-
sem Fall sind die Master Thesis mit einem neuen Thema und das
Kolloquium zu wiederholen.

§ 16
Prüfungsausschuss

(1) Durch Beschluss des Fachbereichsrates wird ein für den
Master-Studiengang Maschinenbau zuständiger Prüfungsaus-
schuss gebildet. Der Prüfungsausschuss ist für alle das Prüfungs-
verfahren betreffenden Aufgaben und Entscheidungen des Prü-
fungswesens sowie für die weiteren durch diese Ordnung zuge-
wiesenen Aufgaben zuständig. Zur Erledigung der in § 17 Abs. 2
genannten Aufgaben und Entscheidungen steht ihm das Zentrale
Prüfungsamt zur Verfügung. 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus fünf Mitgliedern, drei Pro-
fessoren, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter und einem Stu-
denten. Ist kein wissenschaftlicher Mitarbeiter vorhanden, so fällt
dieser Sitz den Professoren zu. Die Amtszeit des studentischen
Mitgliedes des Prüfungsausschusses beträgt ein Jahr, die Amtszeit
der übrigen Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt drei
Jahre. Eine Wiederbestellung ist zulässig. Die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses üben ihr Amt nach Ablauf einer Amtsperiode
weiter aus, bis Nachfolger bestellt worden sind und diese ihr Amt
angetreten haben.

(3) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und die weiteren Mitglie-
der des Prüfungsausschusses werden von dem zuständigen Fach-
bereichsrat bestellt. Entsprechend werden für die Mitglieder des
Prüfungsausschusses mit Ausnahme des Vorsitzenden und seines
Stellvertreters Ersatzmitglieder bestellt. Der Vorsitzende und sein
Stellvertreter müssen Professoren sein. Der Prüfungsausschuss ist
beschlussfähig, wenn neben dem Vorsitzenden oder dessen Stell-
vertreter und einem weiteren Professor mindestens zwei weitere
stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Er beschließt mit
einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stim-
me des Vorsitzenden und in dessen Abwesenheit die Stimme sei-
nes Stellvertreters. Die studentischen Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses haben bei materiellen Prüfungsentscheidungen, insbe-
sondere über das Bestehen und Nichtbestehen und über die
Anrechnung von Prüfungs- und Studienleistungen, kein Stimm-
recht. An der Beratung und Beschlussfassung über Angelegenhei-
ten, welche die Festlegung von Prüfungsaufgaben oder die ihre
eigene Prüfung betreffen, nehmen die studentischen Mitglieder
des Prüfungsausschusses nicht teil.

(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen
der Prüfungsordnung eingehalten werden. Der Prüfungsausschuss
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berichtet regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, dem Fachbe-
reich über die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten
einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Master
Thesis sowie über die Verteilung der Modul- und Gesamtnoten.
Das Rektorat der Hochschule Wismar legt den Bericht des Prü-
fungsausschusses in geeigneter Weise offen. Der Prüfungsaus-
schuss gibt Anregungen zur Reform der Studienordnung, des Stu-
dienplanes und der Prüfungsordnung.

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der
Abnahme der Prüfungsleistungen beizuwohnen; ausgenommen
sind studentische Mitglieder, die sich im selben Prüfungszeitraum
der gleichen Prüfung zu unterziehen haben.

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und die Ersatzmit-
glieder unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht
im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden zur
Verschwiegenheit zu verpflichten.

(7) Von der Beratung und Abstimmung im Prüfungsausschuss ist
wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossen, wer

1. über den Kandidaten das Sorgerecht hat,
2. zu dem Kandidaten in einer engen persönlichen Beziehung

steht oder wirtschaftliche Beziehungen unterhält.

(8) Der Prüfungsausschuss überträgt die Erledigung seiner Auf-
gaben für alle Regelfälle widerruflich mit Ausnahme der Ent-
scheidung über Widersprüche auf seinen Vorsitzenden.

§ 17
Zentrales Prüfungsamt

(1) Unbeschadet der Zuständigkeit des Prüfungsausschusses ge-
mäß § 16 Abs. 1 ist das Zentrale Prüfungsamt der Hochschule Wis-
mar für die Organisation des Masterprüfungsverfahrens zuständig.

(2) Das Zentrale Prüfungsamt hat folgende Aufgaben:

1. Bekanntgabe des Prüfungszeitraumes und der Meldefristen
für die Prüfungen

2. Fristenkontrolle der Prüfungstermine gemäß § 37 des Landes-
hochschulgesetzes

3. Führung der Prüfungsakten

4. Koordination der Prüfungstermine und Aufstellung von ent-
sprechenden Prüfungsplänen für Prüfer, Beisitzer und Prü-
fungsaufsichten

5. Ausgabe und Entgegennahme der Anträge auf Zulassung zu
Modulprüfungen, zur Projektarbeit und zur Master Thesis

6. Aufstellung von Listen der Kandidaten eines Prüfungstermins

7. Überwachung der Bewertungsfristen gemäß §§ 13 Abs. 2
Satz 3, 14 Abs. 7, 15 Abs. 7 Satz 6

8. Entgegennahme des Antrages auf Zuweisung eines Themas
für die Projektarbeit oder die Master Thesis

9. Zustellung des Themas der Projektarbeit oder der Master The-
sis an den Kandidaten

10. Entgegennahme der fertiggestellten Master Thesis

11. Benachrichtigung der Kandidaten über das Prüfungsergebnis

12. Ausfertigung und Aushändigung von Zeugnissen, Masterur-
kunden und Bescheiden gemäß § 3 Abs. 3 und 4

§ 18
Prüfer und Beisitzer

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt Prüfer und Beisitzer. Zu Prü-
fern dürfen nur Professoren und andere nach Landesrecht prü-
fungsberechtigte Personen bestellt werden, die, sofern nicht zwin-
gende Gründe eine Abweichung erfordern, in dem Fachgebiet, auf
das sich die Prüfungsleistung bezieht, eine eigenverantwortliche,
selbständige Lehrtätigkeit ausüben. Zum Beisitzer darf nur
bestellt werden, wer mindestens die entsprechende Masterprüfung
oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat. Der Beisitzer darf
den Kandidaten weder befragen noch seine Prüfungsleistung
beurteilen. Die Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig.

(2) Der Student kann für die Master Thesis und die mündlichen
Prüfungen einen Prüfer oder mehrere Prüfer vorschlagen. Der
Vorschlag begründet keinen Anspruch.

(3) Für die Prüfer und Beisitzer gilt § 16 Abs. 6 und 7 entspre-
chend.

§ 19
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen 

und Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in
Master-Studiengängen Maschinenbau oder einem verwandten
Master-Studiengang anderer Hochschulen im In- und Ausland
können angerechnet werden, soweit Gleichwertigkeit festgestellt
ist. Gleichwertigkeit ist festgestellt, wenn Studienzeiten, Studien-
und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und Anforderungen
denjenigen des Master-Studienganges Maschinenbau an der
Hochschule Wismar im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein
schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbewertung und -
betrachtung vorzunehmen. Eine Abstimmung hierüber kann
durch eine Hochschulvereinbarung oder vor dem Hochschul-
wechsel individuell in einem Lehrvertrag vereinbart werden. Die
Anrechnung soll im Rahmen des Rechts die Bereitschaft zum
Auslandstudium fördern. Dabei wird das ECTS-System angewen-
det. Bei Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und
Prüfungsleistungen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land erbracht wurden, sind die von der Kultusministerkonferenz
und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzver-
einbarungen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpart-
nerschaften zu beachten.

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in
Diplom-Studiengängen Maschinenbau oder verwandten Diplom-
Studiengängen an Hochschulen des In- und Auslandes werden
angerechnet, soweit Gleichwertigkeit gemäß Absatz 1 festgestellt
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ist. Absatz 1 gilt außerdem auch für Studienzeiten, Studienleis-
tungen und Prüfungsleistungen an anderen Bildungseinrichtun-
gen, insbesondere an staatlichen oder staatlich anerkannten Be-
rufsakademien sowie an Fach- und Ingenieurschulen und Offi-
ziershochschulen der Deutschen Demokratischen Republik.

(3) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
in staatlich anerkannten Fernstudien gelten die Absätze 1 und 2
entsprechend.

(4) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind
die Noten - soweit die Notensysteme vergleichbar sind - zu über-
nehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen.
Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestan-
den“ aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im
Zeugnis ist zulässig.

(5) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 3
besteht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die Anrechnung von
Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die in
der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, erfolgt von
Amts wegen. Der Student hat die für die Anrechnung erforderli-
chen Unterlagen vorzulegen.

(6) Zuständig für die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleis-
tungen und Prüfungsleistungen ist der Prüfungsausschuss. Vor
Feststellung über die Gleichwertigkeit sind die zuständigen Fach-
vertreter zu hören.

§ 20
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen

(1) Die Masterprüfung kann nur ablegen, wer

1. über den Studienabschluss „Bachelor of Engineering (BEng)“,
„Bachelor of Science (BSc)“, „Diplom-Ingenieur/in (FH)“
oder „Diplom-Ingenieur/in“ in einem Studiengang Maschinen-
bau oder einem verwandten Studiengang einer deutschen oder
ausländischen Hochschule verfügt, diesen Studienabschluss
mit einer Gesamtnote von 2,5 oder besser erworben hat und für
den Master-Studiengang an der Hochschule Wismar einge-
schrieben ist und

2. ein ordnungsgemäßes Studium nach Maßgabe der Studien-
ordnung absolviert und

3. die Prüfungsvorleistungen für die jeweiligen Modulprüfun-
gen (§ 22) erbracht hat.

Näheres regelt eine Zulassungsordnung des Masterstudienganges
Maschinenbau.

(2) Die Zulassung zu einer Modulprüfung setzt voraus, dass der
Kandidat im letzten Semester vor der jeweiligen Modulprüfung an
der Hochschule Wismar eingeschrieben war. 

(3) Die Zulassung zu Modulprüfungen ist innerhalb einer vom Prü-
fungsausschuss festgesetzten Meldefrist (§ 7 Abs. 1) schriftlich
unter Verwendung des dafür bestimmten Formblattes bei dem Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses zu beantragen. Der Antrag ist
beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen. Dem Antrag auf Zulas-
sung zu den Modulprüfungen sind folgende Unterlagen beizufügen

oder bis zu einem vom Prüfungsausschuss festgesetzten Termin
nachzureichen, sofern sie nicht bereits früher vorgelegt wurden:

1. ein Zeugnis eines in Absatz 1 genannten Studienabschlusses

2. der Nachweis der jeweils erforderlichen Prüfungsvorleistun-
gen (§ 22)

3. der Nachweis über die Teilnahme an Veranstaltungen gemäß
Studienordnung

4. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung ent-
sprechender Prüfungen

5. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung einer
Masterprüfung in demselben oder einem verwandten Studien-
gang an einer Universität oder Fachhochschule der Bundesre-
publik Deutschland

6. im Falle mündlicher Prüfungsleistungen eine Erklärung darü-
ber, ob einer Zulassung von Zuhörern widersprochen wird

Ist es dem Kandidaten nicht möglich, eine nach Satz 3 erforderli-
che Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann
der Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf andere Art zu
führen. Der Antrag auf Zulassung zu einer Modulprüfung ist ver-
bindlich; er kann schriftlich bei dem Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses bis spätestens eine Woche vor dem festgesetzten Prü-
fungstermin ohne Angabe von Gründen und ohne Anrechnung auf
die Zahl der möglichen Prüfungsversuche zurückgenommen wer-
den. Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss.

(4) Die Zulassung zu einer Modulprüfung ist zu versagen, wenn

1. die in Absatz 1, 2 und 3 genannten Voraussetzungen nicht
erfüllt sind oder

2. die Unterlagen unvollständig sind oder

3. der Kandidat in demselben oder in einem verwandten Stu-
diengang an einer Hochschule entweder die Masterprüfung
oder die entsprechende Modulprüfung endgültig nicht bestan-
den hat oder sich in einem Prüfungsverfahren befindet oder

4. der Kandidat seinen Prüfungsanspruch mit dem Überschreiten
der Fristen für die Meldung zu oder die Ablegung der Master-
prüfung oder der entsprechenden Modulprüfung verloren hat.

(5) Der Kandidat gilt als zur Masterprüfung gemeldet, wenn er
sich zur letzten Modulprüfung der Masterprüfung gemäß Absatz 3
gemeldet hat.

II. Masterprüfung

§ 21
Durchführung der Masterprüfung

(1) Die Modulprüfungen der Masterprüfung werden studienbe-
gleitend im Anschluss an die jeweiligen Lehrveranstaltungen
durchgeführt. Die Masterprüfung wird in der Regel mit der Master
Thesis und dem dazugehörigen Kolloquium abgeschlossen.
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(2) Für nachgewiesene Prüfungsvorleistungen, erfolgreich abge-
legte Modulprüfungen, die Projektarbeit und die Master Thesis
mit dem Kolloquium werden 120 Credits (CR) gemäß dem
Europäischen System zur Anrechnung von Studienleistungen
(ECTS) vergeben. Näheres regelt die Anlage 1. 

§ 22
Prüfungsvorleistungen

(1) Die Masterprüfung kann nur abgeschlossen werden, wenn alle
in Anlage 1 aufgeführten Prüfungsvorleistungen erbracht worden
sind.

(2) Die in der Anlage 1 aufgeführten Prüfungsvorleistungen sind
Zulassungsvoraussetzung für die Teilnahme an den in dieser
Anlage bezeichneten Modulprüfungen.

(3) In der Regel gehört zu den Modulen ein studienbegleitendes
Assessment als Prüfungsvorleistung. 

(4) Bei Modulen mit Laborpraktika ist die erfolgreiche Teilnah-
me an diesen eine Voraussetzung für die Zulassung zur jeweiligen
Modulprüfung. Die erfolgreiche Teilnahme an den Laborpraktika
wird durch einen Praktikumsschein nachgewiesen.

§ 23
Art und Umfang der Masterprüfung

(1) Die Masterprüfung besteht aus Modulprüfungen, die sich
unter Berücksichtigung von § 1 Abs. 4 und 5 aus den in Anlage 1
aufgeführten Prüfungsleistungen zusammensetzen. 

(2) Gegenstand der Modulprüfungen sind die Stoffgebiete der
dem Modul nach Maßgabe von Anlage 1 zugeordneten Lehrge-
biete.

(3) Die Prüfungsanforderungen orientieren sich an dem Inhalt der
Lehrveranstaltungen, die für den Modul angeboten werden.

(4) Die Masterprüfung umfasst ferner die Projektarbeit (§ 14) mit
einer Regelbearbeitungszeit von 720 Stunden und die Master The-
sis (§ 15) mit einer Regelbearbeitungszeit von 900 Stunden und
das dazugehörige Kolloquium (§ 15 Abs. 8). 

§ 24
Bildung der Gesamtnote und Zeugnis

(1) Die Gesamtnote errechnet sich entsprechend § 4 aus den
Noten der Module gemäß § 23, der Note der Projektarbeit und der
Note der Master Thesis mit Kolloquium. Die Noten der Module
gehen insgesamt mit einem Anteil von 54 %, die Projektarbeit mit
einem Anteil von 21 % und die Master Thesis mit Kolloquium mit
einem Anteil von 25 % ein (Anlage 2). 

(2) Bei hervorragenden Leistungen gemäß § 5 kann das Gesam-
turteil „mit Auszeichnung bestanden“ erteilt werden.

(3) Über die bestandene Masterprüfung erhält der Kandidat
unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen ein Zeugnis.

In das Zeugnis sind der Studiengang, die Noten der Module und
der Projektarbeit, das Thema der Master Thesis und deren Note
sowie die Gesamtnote der Masterprüfung aufzunehmen. Auf
Antrag des Kandidaten kann die bis zum Abschluss der Master-
prüfung benötigte Studiendauer in das Zeugnis aufgenommen
werden. Auf Antrag des Kandidaten ist die Notenverteilung des
jeweiligen Prüfungsjahrganges (Notenspiegel, Rangzahl) des Stu-
dienganges anzugeben.

(4) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prü-
fungsleistung erbracht worden ist.

(5) Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
und dem Dekan zu unterzeichnen.

(6) Mit dem Zeugnis erhält der Kandidat eine Zeugnisergänzung
(„Diploma Supplement“) gemäß Anlage 3. Das Diploma Supple-
ment enthält insbesondere die folgenden Angaben in englischer
Sprache:

a) Identifizierende Angaben zur Person der Absolventin oder des
Absolventen

b) Identifizierende Angaben zur mit dem Abschluss erworbenen
Qualifikation und zum Fachbereich

c) Angaben zur Ebene des Abschlusses innerhalb des deutschen
Bildungssystems, Zugangsvoraussetzungen und Dauer des
Studienprogramms

d) Angaben zur Form des Studiums, zu Studieninhalten und Stu-
dienerfolg

e) Angaben zum Status der Qualifikation (Zugang zu weiteren
Studien, Promotion, berufliche Qualifikationsmöglichkeiten)

f) Ergänzende Angaben zum Studium der Absolventin oder des
Absolventen (zum Beispiel integriertes Auslandsstudium)

g) Angaben zur Ausstellung des Ergänzungstextes (Datum, Stelle)

h) Einordnung des Fachbereichs der Hochschule Wismar in das
nationale Hochschulsystem.

§ 25
Mastergrad und Masterurkunde

(1) Ist die Masterprüfung bestanden, wird der akademische Grad
„Master of Engineering“, abgekürzt „MEng“ verliehen.

(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis erhält der Kandidat die
Masterurkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die
Verleihung des Mastergrades beurkundet. Die Masterurkunde
wird vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und vom
Dekan unterzeichnet und mit dem Siegel der Hochschule Wis-
mar versehen.
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III. Schlussbestimmungen

§ 26
Ungültigkeit der Masterprüfung

(1) Hat der Kandidat bei einer Prüfungsleistung getäuscht, und
wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses
bekannt, so können die Noten für die Prüfungsleistung, bei deren
Erbringung der Kandidat getäuscht hat, und für die Modulprüfung
entsprechend berichtigt und die Masterprüfung für „nicht bestan-
den“ erklärt werden.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modulprü-
fung nicht erfüllt, ohne dass der Kandidat hierüber täuschen woll-
te, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnis-
ses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Modul-
prüfung geheilt. Hat der Kandidat vorsätzlich zu Unrecht erwirkt,
dass er die Modulprüfung ablegen konnte, so kann die Modulprü-
fung ganz oder teilweise für „nicht ausreichend“ und die Master-
prüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden.

(3) Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur
Äußerung zu geben.

(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls
ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch die
Masterurkunde einzuziehen, wenn die Masterprüfung aufgrund
einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Ent-
scheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist
von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen.

§ 27
Einsicht in die Prüfungsakten

Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens
wird dem Kandidaten auf Antrag in angemessener Frist Einsicht
in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen
Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. Der Antrag ist
an das Zentrale Prüfungsamt zu richten.

§ 28
Übergangsbestimmungen

(1) Diese Prüfungsordnung gilt erstmalig für die Prüfung von
Kandidaten, bei deren Immatrikulation sie bereits in Kraft getre-
ten war. Für vor diesem Zeitpunkt immatrikulierte Studenten fin-
det diese Prüfungsordnung ausnahmsweise Anwendung, wenn
der Kandidat dieses beantragt. Der Antrag ist an den Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses zu richten und beim Zentralen Prü-
fungsamt einzureichen. Der Antrag auf Anwendung der neuen
Prüfungsordnung ist unwiderruflich. Nach der alten Prüfungsord-
nung erbrachte Prüfungsleistungen werden in diesem Fall ange-
rechnet.

(2) Die vorläufig genehmigte Prüfungsordnung des Masterstu-
dienganges Maschinenbau tritt mit dem In-Kraft-Treten dieser
Prüfungsordnung außer Kraft; sie findet jedoch weiterhin
Anwendung auf Kandidaten, die vor In-Kraft-Treten dieser Prü-
fungsordnung mit dem Masterstudiengang Maschinenbau be-
gonnen haben, soweit sie nicht einen Antrag nach Absatz 1
Satz 2 stellen.

§ 29
In-Kraft-Treten

Die vorliegende Prüfungsordnung für den Master-Studiengang
Maschinenbau tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Mit-
teilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und
Kultur in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Sena-
tes der Hochschule Wismar, University of Technology, Business
and Design, vom 17. Juni 2004 und der Genehmigung durch den
Rektor vom 13. Juli 2004 sowie nach Durchführung des Anzeige-
verfahrens gemäß § 13 Abs. 2 des Landeshochschulgesetzes
(Schreiben des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 2. November
2004).

Wismar, den 13. Juli 2004

Der Rektor
der Hochschule Wismar,

University of Technology, Business and Design,
Prof. Dr. Norbert Grünwald
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Die dem Landkreis Demmin zugeordnete Einwohnerzahl wird
von 19.226 in 19.266 korrigiert.

Festlegung der Zahl der zehn- bis 26-jährigen Einwohner in Mecklenburg-Vorpommern 
als Grundlage für den Umfang der Jugendförderung nach § 6 des Kinder- und Jugend-

förderungsgesetzes für das Haushaltsjahr 2005*
(AmtsBl. M-V 2004 S. 700)1

– Berichtigung –

Schwerin, den 29. September 2004

Mittl.bl. BM M-V 2004 S. 846

_______
* AmtsBl. M-V S. 970
1 Mittl.bl. BM M-V S. 467

II. Nichtamtlicher Teil

Stellenausschreibung

Die Stellenausschreibungen richten sich sowohl an weibliche als
auch an männliche Bewerber mit mehrjähriger Berufserfahrung
und unbefristetem Arbeitsverhältnis.

Ziel der Landesregierung ist es, den Anteil der Frauen in heraus-
gehobenen Positionen in der Landesverwaltung zu erhöhen.
Frauen werden daher nachdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und Befähigung
bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen für die Stellenausschreibungen Nummer 1, 2, 3 und
4 sind an das Staatliche Schulamt Schwerin, Zum Bahnhof 14,
19053 Schwerin zu richten. Sofern Bewerbungen um mehr als
eine ausgeschriebene Stelle erfolgen, sind für jede Stelle geson-
derte Bewerbungsunterlagen vorzulegen. Dabei ist mitzuteilen,
welcher Bewerbung Priorität eingeräumt wird.

Bewerbungsschreiben sind mit tabellarischem Lebenslauf, Lichtbild
und beglaubigter Lehrbefähigung (einschließlich der Fächer und
Ergebnisse der Ersten und Zweiten Staatsprüfung) zweifach einzu-
reichen (eine Ausführung verbleibt im zuständigen Schulamt).

Der tabellarische Lebenslauf muss Name, Geburtsdatum, Fami-
lienstand, derzeitige Schule, gegebenenfalls Amtsbezeichnung
und derzeitige Funktion sowie Angaben zum beruflichen Werde-
gang enthalten.
Die Bewerberinnen und Bewerber werden darauf hingewiesen,
dass diese Angaben auch an die Schule, an der die Stelle besetzt
werden soll, weitergegeben werden.

Bewerbungen müssen spätestens einen Monat nach dem Tage der
Ausschreibung beim Leiter der Schule/Einrichtung, an der die
Lehrkraft beschäftigt ist, abgegeben werden. Als Tag der Aus-

schreibung gilt das auf dem Titelblatt des Mitteilungsblattes ver-
merkte Ausgabedatum.
Es werden nur Bewerbungen mit vollständigen, den Anforderun-
gen entsprechenden Bewerbungsunterlagen berücksichtigt. Kos-
ten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, werden
nicht erstattet.

Nachstehend werden für das Land Mecklenburg-Vorpommern
freie Funktionsstellen für Schulleiter bzw. stellvertretende Schul-
leiter an öffentlichen Schulen im Angestelltenverhältnis gemäß
BAT-O ausgeschrieben.

a) Name der Schule, Schulart, Ort
b) Landkreis/kreisfreie Stadt
c) Art der Stelle, Termin der Besetzung (sofern kein Termin

angegeben wird, ist die Stelle sofort zu besetzen)
d) soweit erforderlich, zusätzliche Angaben über die Schule, die

Stelle, die gewünschte fachliche oder persönliche Eignung
e) bei Besetzung auf Zeit: Dauer, für die die Stelle zu besetzen ist

Funktionsstellen - Regionale Schule, Realschulen und verbun-
dene Haupt- und Realschulen des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern

1. a) Regionale Schule mit Grundschule „Felix Stillfried“ Stra-
lendorf

b) Landkreis Ludwigslust
c) Stelle der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertre-

tenden Schulleiters zum 01.08.2005
d) ca. 480 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
*s. Legende
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2. a) Regionale Schule mit Grundschule „Felix Stillfried“ Stra-
lendorf

b) Landkreis Ludwigslust
c) Stelle der Schulleiterin/des Schulleiters zum 01.08.2005
d) ca. 480 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
*s. Legende

3. a) Regionale Schule „Gutenberg“ Schwerin
b) Landeshauptstadt Schwerin
c) Stelle der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertre-

tenden Schulleiters zum 01.02.2005
d) ca. 400 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
*s. Legende

* Legende:
Bewerben können sich Lehrkräfte mit der durch Erste und Zweite
Staatsprüfung oder - soweit sie über eine Lehrbefähigung nach

dem Recht der ehemaligen DDR verfügen - im Wege der
Bewährung erworbenen Lehrbefähigung für das Lehramt an
Haupt- und Realschulen oder einer als gleichwertig anerkannten
Lehrerlaufbahn (insbesondere für das Lehramt an Realschulen).

Funktionsstellen - Förderschulen des Landes Mecklenburg-
Vorpommern

4. a) Allgemeine Förderschule Grevesmühlen
b) Landkreis Nordwestmecklenburg
c) Stelle der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertre-

tenden Schulleiters zum 01.08.2005
d) ca. 200 Schülerinnen und Schüler; Lehramt für Sonder-

pädagogik, 1. Fachrichtung Lernbehindertenpädagogik,
2. Fachrichtung frei 

e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
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Ministerium für Landesarbeitsgemeinschaft
Bildung, Wissenschaft und Kultur M-V Darstellendes Spiel

Mecklenburg-Vorpommern in der Schule e. V.

Schultheatertage für Mecklenburg-Vorpommern 2005
Thema: „Theater und Literatur“

Wir laden interessierte Spielgruppen aus allen Schulen ein, sich an
den Schultheatertagen des Landes zu beteiligen. Das Festival soll
die Vielfalt des Schultheaters bei uns zeigen. Wir suchen Grup-
pen, die ihre aktuellen Inszenierungen oder derzeitigen Arbeitser-
gebnisse zur Aufführung und anschließenden Diskussion bringen
möchten.
Gefragt sind Produktionen aller Darstellungsformen, die 60 Mi-
nuten Spieldauer nicht überschreiten.

Die jeweils drei interessantesten Aufführungen jeder Region wer-
den zu den Landesschultheatertagen in Schwerin am 28./29. April
2005, Goethe-Gymnasium, delegiert. 
Dort erfolgt die Auswahl des Beitrages unseres Bundeslandes
zum Schultheater der Länder „Betrifft uns: Kinder- und Jugendli-
teratur auf der Schülerbühne“ vom 11. bis 17. September 2005 in
Pirmasens/Rheinland-Pfalz

Termine der regionalen Schultheatertage:

Region Schwerin 4. April 2005; Anmeldungen bis zum
7. Februar 2005

Region Rostock 4. April bis 8. April 2005; Anmeldun-
gen bis zum 7. Februar 2005

Region Vorpommern 18. April bis 19. April 2005; Anmel-
dungen bis zum 21. Februar 2005

Die Bewerbung muss neben der genauen Adresse der Schule und
des Spielleiters vor allem Angaben über das Stück und die
Arbeitsweise der Gruppe enthalten (Titel des Stücks, Größe und
Art der Gruppe, selbst verfasstes oder übernommenes Stück,
kurze Inhaltsangabe - siehe Bewerbungsbogen).

Anmeldungen und Anfragen sind an folgende Vertreter der LAG
zu richten:

Ansprechpartnerin in der Region Schwerin: Silke Gerhardt
LAG Darstellendes Spiel in der Schule M-V
Geschäftsstelle
Goethe-Gymnasium Schwerin
J..-R.-Becher-Str. 10, 19059 Schwerin
Tel.: 0385 7582050

Ansprechpartnerin in der Region Rostock: Wiebke Wendt 
IGS Baltic-Schule Toitenwinkel
P.-Picasso- Str. 43, 18147 Rostock
Tel.: 0381 697092

Ansprechpartnerin in der Region Vorpommern Heike Saß 
Waldstr. 1F
17449 Karlshagen
Tel.: 03837 28134
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Bewerbungsbogen für regionale Schultheatertage 2005

– Schule, Leiter der Gruppe, Erreichbarkeit:

– Region: 

– Titel der Produktion.

– Textrealisation Textadaption Eigenproduktion

– bei Textrealisation-Name des Autors
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Theatertreffen der Jugend vom 20. bis 28. Mai in Berlin
Bundesweiter Wettbewerb „Schülerinnen und Schüler machen Theater“

Jugendliche Teilnehmer, die in schulischen und außerschulischen
Gruppen Theater spielen, können sich am bundesweiten Wettbe-
werb „Schülerinnen und Schüler machen Theater“ beteiligen. Mit
diesem Wettbewerb werden seit 26 Jahren junge begabte Schau-
spielerinnen und Schauspieler gefördert.

Wie in jedem Jahr werden auch 2005 bis zu zehn Theaterprojekte
von einer Fachjury ausgewählt und vom 20. bis 28. Mai nach Ber-
lin zum 26. Theatertreffen der Jugend eingeladen.

Im Mittelpunkt des Theatertreffens stehen die öffentlichen Auf-
führungen. Daneben diskutieren die ausgewählten Gruppen mit
Theaterfachleuten und Kritikern, täglich finden Aufführungsge-
spräche mit dem Publikum statt. Workshops und Diskussionsfo-
ren ergänzen das Programm.

Das Theatertreffen der Jugend wird im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Bildung und Forschung veranstaltet.

Einsendeschluss ist der 31. Januar 2005.

Weitere Informationen und Bewerbungsunterlagen:

www.theatertreffen-der-jugend.de
jugend@berlinerfestspiele.de
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Aufgabe ist es, im Team eine informative und unterhaltsame Mul-
timedia-Präsentation am Computer zu erstellen - in deutscher oder
englischer Sprache. Zu gewinnen gibt es Preise im Gesamtwert
von 130.000 Euro!

Eingeladen sind Schülerteams von zwölf bis 21 Jahren aus allen
Schulen Europas. Ein Team setzt sich aus mindestens vier und
maximal acht Schülerinnen beziehungsweise Schülern zusammen
und wird von einem Betreuungslehrer beziehungsweise einer
Betreuungslehrerin unterstützt. Es können auch mehrere Teams
einer Schule oder aber eine ganze Klasse - aufgeteilt in Teams -
teilnehmen. In der Kategorie „Team Europe“ ist die länderüber-
greifende Teamarbeit eine besondere Herausforderung! Die
Teammitglieder kennen sich teilweise nur über Internet oder 
E-Mail und auch das Finden einer gemeinsamen Sprache ist oft
nicht einfach. Virtuell muss festgelegt werden, wer welche Auf-
gaben übernimmt und wie das Ganze am Ende zu einer gemein-
samen Multimedia-Präsentation wird.

Welches Thema darf’s denn sein?

– Schule und Wissen: Unsere Schule - Eure Schule

– Land und Leute: Andere Länder - andere Sitten
– Wirtschaft und Beruf: Traumjob gesucht
– Technologie und Innovation: Licht bewegt die Welt

Wann geht es los?

– Ab November 2004 : Anmeldung zum Wettbewerb
– 31. Januar 2005: Anmeldeschluss
– 1. Juni 2005: Einsendeschluss für die Wettbe-

werbsbeiträge

Sämtliche Fragen beantwortet das „Join Multimedia“-Wettbe-
werbsbüro:

Telefon: 089 621711-0 oder 
E-Mail: joinmm@newevents.de

Ausführliche Informationen erhalten Sie unter 
www.siemens.com/join_multimedia.
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Europäischer Schülerwettbewerb Join Multimedia 2005

Die Fakultät für Informatik und Elektrotechnik der Universität
Rostock und das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur Mecklenburg-Vorpommern rufen gemeinsam zum 6. bundes-
weiten Wettbewerb um Roboter-Technik Formel SPURT auf.
SPURT findet am 20. Mai 2005 in Warnemünde statt.

Die Aufgabe lautet:

– Ein kleines Modellfahrzeug bauen, das es schafft, eigenstän-
dig an einer herzförmigen Fahrbahnmarkierung entlang zu
fahren. Die gesamte rechte Fahrbahnhälfte ist weiß und die
gesamte linke Fahrbahnhälfte ist schwarz. Das Fahrzeug soll
so steuern, dass es die Trennlinie nie ganz verliert und auch in
Kurven der Fahrbahn folgt.

– Angetreten wird in verschiedenen Kategorien! Der Schnellste
gewinnt!

Detaillierte Informationen sind auf den Internetseiten des Wettbe-
werbs http://spurt.uni-rostock.de/ zu finden. Hier gibt es Hilfe-
stellungen zum Bau eines einfachen SPURT-Mobiles, Hinweise
zum Einstieg und vieles mehr.
Pädagoginnen, die mit ihren Schülern und Schülerinnen SPURT-
Mobile im Unterricht oder in der Freizeit bauen wollen, unterstüt-
zen wir gerne!

Kontakt:

Web: http://spurt.uni-rostock.de/
E-Mail: spurt@etechnik.uni-rostock.de
Telefon: 0381 4983533 (Dipl.-Ing. B. Krumpholz)
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Ausschreibung 6. SPURT-Wettbewerb
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Derzeit bietet der Zeitbild Verlag den Lehrerinnen und Lehrern,
die das „Zeitbild“ abonniert haben, Schulmaterialien zum Thema
Jugend und Gesundheit an. Das Zeitbild „Food Fun Fantasy“ ent-
stand unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für
Gesundheit und Soziale Sicherung in der Reihe „Themen der Zeit
aus Politik, Wirtschaft, Umwelt, Technik und Gesundheit“. Die
Schulaktion soll Jugendliche motivieren, sich besser zu ernähren
und mehr zu bewegen.

Lehrkräfte können das Medienpaket bestehend aus Lehrermate-
rialien mit Folien und Kopiervorlagen, dem Wettbewerbsposter
sowie dem Schülermagazin, das in Klassensätzen angefordert
werden kann, kostenlos bestellen bei der

Zeitbild Verlag GmbH
Reichenbachstraße 1
80469 München
Fax: 089 268279
E-Mail: Bestellung@zeitbild.de

Mit dem Projekt verbunden ist der Schulwettbewerb „Feste feiern
und gewinnen“, bei dem gesunde und originelle Schulprojekte
gesund werden. Einsendeschluss ist der 3. Mai 2005.

Unterstützt wird die Aktion von AMC Edelstahl Kochgeschirr,
BKK Bundesverband, Käserei Champignon, Oryza Reis, REWE
Handelsgruppe, Verband der Teigwarenhersteller und Hartwei-
zenmühlen Deutschlands, Verband Deutscher Mineralbrunnen
und Wagner Tiefkühlprodukte sowie fachlich begleitet vom aid
infodienst Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft.

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter 
www.zeitbild.de und www.food-fun-fantasy.de.

Mittl.bl. BM M-V 2004 S. 850

„Food Fun Fantasy“
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Seit Anfang Oktober 2004 ist das neue Portal http://www.schul-
mediothek.de online. Das von der Expertengruppe Bibliothek und
Schule des DBV fachlich betreute und von der Hochschule der
Medien in Stuttgart konzipierte Fachportal will umfassend alle
Fragen, die sich im Schulbibliotheksalltag ergeben, beantworten.

Unter der neuen Internetadresse sind umfangreiche Informationen
zur Organisation und Praxis der schulbibliothekarischen Arbeit,
zu den Möglichkeiten der Schulbibliothek in Unterricht und schu-
lischem Alltag, zu den Leistungen bei der Leseförderung und der
Vermittlung von Lesekompetenz sowie zu den Kooperationsmög-
lichkeiten mit Öffentlichen Bibliotheken zu finden.
Eine Datenbank mit Schulbibliotheks- und Kontaktadressen, ein
weiterführendes Linkverzeichnis sowie laufend aktualisierte
News runden das Informationsangebot ab.

Kontakt und weitere Informationen:

schulmediothek.portal@stadt-frankfurt.de
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Schulbibliotheksportal ist online

Das Nationale Olympische Komitee für Deutschland (NOK) hält
eine empfehlenswerte Handreichung mit reichhaltigen Materia-
lien und Unterrichtsempfehlungen zum Thema „Olympism - The
Olympic Idea in Modern Society and Sports“ für den Englischun-
terricht in der gymnasialen Oberstufe bereit. Auch für den fach-
übergreifenden Unterricht sind die Materialien sehr geeignet.
Lehrkräfte können beim NOK ein kostenloses Exemplar bestel-
len:

Nationales Olympisches Komitee
für Deutschland
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt/Main
Tel.: 069 6700-231
Fax: 069 6771-229
Internet: www.NOK.de
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„Olympism“ – Materialien für den Englischunterricht
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